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Im Sinne einer einfacheren Lesbarkeit verzichten wir darauf, stets männliche und weib-

liche Schriftformen zu verwenden. Selbstverständlich sind immer gleichzeitig und chan-

cengleich Frauen und Männer angesprochen. 

 

Der Endbericht sowie die Entwurfsvorlagen unterliegen dem Urheberrecht (§ 2 Absatz 2 

sowie § 31 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutze der Urheberrechte). Soweit mit dem 

Auftraggeber nichts anderes vereinbart wurde, sind Vervielfältigungen, Weitergabe o-

der Veröffentlichung (auch auszugsweise) nur nach vorheriger Genehmigung und unter 

Angabe der Quelle erlaubt.
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1 Anlass und Zielsetzung der Fortschreibung des Einzel-
handelskonzeptes 

Im Jahr 2005 ist der Einzelhandelsfachplan für die Stadt Pasewalk durch die Stadtvertre-

tung als Grundlage für zukünftige Entscheidungen im Zusammenhang mit einzelhan-

delsspezifischen Stadtentwicklungsfragestellungen einerseits sowie als Grundlage für die 

bauleitplanerische Umsetzung andererseits beschlossen worden. In Diskussionen, Ge-

sprächen und Verfahren hat sich dieses Konzept mehrfach bewährt. Eine bedeutsame 

Grundlage des Einzelhandelskonzepts aus dem Jahr 2005 – sowohl für die Bewertung 

der damaligen Ist-Situation, aber auch für die Herleitung der Schlussfolgerungen und 

Empfehlungen – stellt das empirische Grundgerüst dar. Dieses ist mittlerweile mehr als 

sieben Jahre alt, da die flächendeckende Erhebung des Pasewalker Einzelhandelsbe-

standes im Januar des Jahres 2004 stattgefunden hat. Ebenfalls haben mittlerweile nicht 

unerhebliche Veränderungen in der Pasewalker Einzelhandelslandschaft stattgefunden 

wie z.B. die Ansiedlung des SB-Warenhauses am Stettiner Platz. Darüber hinaus gibt es 

aktuelle Überlegungen einzelner Betreiber (insbesondere Lebensmittelanbieter) ihre 

Standorte innerhalb des Stadtgebiets zu verändern (verlagern, vergrößern), was sich 

sowohl auf die Versorgungs- aber auch die Zentrenstruktur Pasewalks auswirken kann.  

Neben diesen veränderten Rahmenbedingungen innerhalb Pasewalks und den im Raum 

stehenden möglichen Veränderungsabsichten hat es seit dem „Inkrafttreten“  des Ein-

zelhandelskonzepts der Stadt Pasewalk eine (weitere) relevante Novellierung des BauGB 

- § 9 Abs. 2a - im Januar 2007 gegeben sowie zahlreiche Urteile (OVG und BVerwG) 

zum Themenkomplex der Einzelhandelssteuerung im Rahmen der Bauleitplanung.  

Aus den dargelegten Gründen der veränderten Rahmendaten und neuen, rechtlichen 

Bestimmungen hat sich die Stadt entschlossen, eine Fortschreibung ihres bestehenden 

Einzelhandelskonzeptes1 erarbeiten zu lassen.  

Mit Blick auf die aktuelle Ausgangssituation und die untersuchungsrelevanten Frage-

stellungen wurden folgende Arbeitsschritte bzw. –bausteine bearbeitet:  

 Aktuelle übergeordnete standortrelevante Rahmenbedingungen der Einzelhandels- 

und Zentrenstruktur in der Stadt Pasewalk 

 Überprüfung des einzelhandelsrelevantes Standortprofils /  Angebotsseite des Ein-

zelhandels in der Stadt Pasewalk 

                                                

1  Einzelhandelskonzeption und –fachplan für die Stadt Pasewalk, Februar 2005 erarbeitet durch das Pla-
nungsbüro Junker und Kruse, Stadtforschung  Planung, Dortmund  
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 Aktuelle Situation der Nachfrageseite 

 Modifizierte Entwicklungsperspektiven und –leitlinien 

 Aktuelles Einzelhandelskonzept für die Stadt Pasewalk mit einem künftigen über-

geordneten Entwicklungsleitbild, übergeordneten Entwicklungszielen, einem räum-

lichen Standortprofil, städtebaulichen Zielen zur Umsetzung sowie einem ergän-

zenden bauplanungsrechtlichen Instrumentarium (Pasewalker Sortimentsliste). 
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2 Methodik der Untersuchung 

Das vorliegende Einzelhandelskonzept für die Stadt Pasewalk stützt sich auf die Ergeb-

nisse aus sowohl aktueller primär- wie sekundärstatistischen Erhebungen. Für die pri-

märstatistischen Erhebungen wurde eine erneute Vollerhebung aller Betriebe des Ein-

zelhandels im engeren Sinne2 und der Leerstände im Stadtgebiet von Pasewalk sowie 

der Dienstleistungsbetriebe im zentralen Bereich durchgeführt.  

Für die sekundärstatistischen Daten wurde auf spezifische Quellen (Pläne, Daten, 

Gutachten) zurückgegriffen, die in erster Linie dem intertemporären und interregiona-

len Vergleich der für die Stadt Pasewalk gewonnenen Daten dienen. Dazu zählen insbe-

sondere auch die einzelhandelsrelevanten Kaufkraftkennziffern IBH Retail Consultants, 

Köln. 

Zudem wurde eine auf einzelhandelsspezifische Aspekte und für die Untersuchung rele-

vante Bereiche ausgerichtete Erarbeitung und Beurteilung städtebaulicher und quali-
tativer Aspekte vorgenommen, die unter anderem die wesentlichen Kriterien zur Ab-

grenzung der zentralen Versorgungsbereiche im Sinne der §§ 2 (2), 9 (2a), 34 (3) 

BauGB und § 11 (3) BauNVO darstellen und somit auch aus planungsrechtlicher Sicht 

zwingend erforderlich sind. Diese städtebauliche Analyse stellt eine qualitative Ergän-

zung der quantitativen Bausteine dar, so dass sich in der Gesamtschau (Angebotsanaly-

se, Städtebau und Nachfrageanalyse) ein auf den Untersuchungsgegenstand ausgerich-

tetes, detailliertes Bild zur Einkaufssituation in der Stadt Pasewalk ergibt, welches die 

Grundlage für die Erstellung der konzeptionellen Bausteine darstellt. 

2.1 Angebotsanalyse 

Zur Analyse der Angebotssituation wurde im April 2011 eine Vollerhebung des Pase-

walker Einzelhandelsbestands durchgeführt. Die Vollerhebung basiert auf einer flä-

chendeckenden Begehung des Stadtgebiets bei gleichzeitiger lasergestützter Bestands-

aufnahme und Kartierung der Einzelhandelsbetriebe. Im Rahmen der Vollerhebung 

wurde die Verkaufsfläche der Einzelhandelsbetriebe differenziert nach Einzelsortimen-

ten aufgenommen. Weiterhin wurde durch eine Kartierung die räumliche Verortung 

und Lagezuordnung vorgenommen.   

Der Erhebung liegt folgende Definition der Verkaufsfläche zugrunde:   

Gemäß des Urteils vom BVerwG vom 24.11.2005, 4 C 10.04 ist bei der Berechnung der 

                                                

2  Der Einzelhandel im engeren Sinne (auch funktionaler Einzelhandel genannt) umfasst den Absatz von 
Waren an Endverbraucher, ohne Kraftfahrzeughandel, Brenn-, Schmier- und Kraftstoffhandel sowie re-
zeptpflichtiger Apothekenwaren. Aufgrund ihrer z.T. nicht unerheblichen Relevanz für die Versorgungs-
situation wurden sowohl das Lebensmittelhandwerk als auch Tankstellenshops und Kioske in der Unter-
suchung berücksichtigt.  
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Verkaufsfläche die dem Kunden zugängliche Fläche maßgeblich. Hierzu gehören auch 

Schaufenster, Gänge, Treppen, Kassenzonen in den Verkaufsräumen, Standflächen für 

Einrichtungsgegenstände und Freiverkaufsflächen soweit sie nicht nur vorübergehend 

zum Verkauf genutzt werden.   

 Auch zur Verkaufsfläche sind diejenigen Bereiche zu zählen, die vom Kunden zwar 

aus betrieblichen und hygienischen Gründen nicht betreten werden dürfen, in de-

nen aber die Ware für ihn sichtbar ausliegt (Käse-, Fleisch- und Wursttheke etc.) 

und in dem das Personal die Ware zerkleinert, abwiegt und verpackt.  

 Ebenso zählen dazu die Flächen des Windfangs und des Kassenvorraums (Ein-

schließlich eines Bereiches zum Einpacken der Ware und Entsorgen des Verpa-

ckungsmaterials).  

 Flächen für die Pfandrücknahme sind gemäß aktueller Rechtssprechung (Urteil 

OVG NRW (AZ 7 B 1767 /  08) vom 06. Februar 2009) der Verkaufsfläche zuzu-

rechnen soweit sie dem Kunden zugänglich sind. Für Kunden unzugängliche Lager-

räume für Pfandgut gehören nicht zur Verkaufsfläche.  

 Nicht zur Verkaufsfläche sind diejenigen Flächen zu zählen, auf denen für den 

Kunden nicht sichtbar die handwerkliche und sonstige Vorbereitung (Portionierung 

etc.) erfolgt sowie die (reinen) Lagerflächen. Abstellflächen für Einkaufswagen ge-

hören, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes gelegen, laut jüngstem 

Urteil (Urteil OVG NRW (AZ 7 B 1767 /  08) vom 06. Februar 2009) grundsätzlich 

nicht zur Verkaufsfläche. 

Eine solche primärstatistische Erhebung ist als wichtige Datenbasis und fundierte Bewer-

tungsgrundlage zwingend erforderlich. Mit Blick auf die jüngere Rechtsprechung zum 

Thema Einzelhandelssteuerung im Rahmen der Bauleitplanung ist dabei eine sehr dezi-

dierte Bestandserfassung unerlässlich. So müssen insbesondere auch relevante Neben-

sortimente erfasst werden, die neben den klassischen Hauptsortimenten zentrenprä-

gende Funktionen einnehmen können. Um eine sortimentsgenaue Differenzierung der 

Verkaufsflächen gewährleisten zu können, wurden daher einzelne Sortimente (auf der 

Basis eines knapp 50 Sortimente umfassenden Erhebungsschlüssels) differenziert erfasst 

und die jeweils dazugehörigen Verkaufsflächen ermittelt.  

In der sich anschließenden Auswertung wurden die Sortimentsgruppen den in der fol-

genden Tabelle 1 dargestellten 17 (Haupt-)Branchen zugeordnet. 
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Tabelle 1:  Branchenschlüssel zur Einzelhandelserhebung in Pasewalk 

Warengruppen Sortimente (Erhebungsgrundlage) 

Überwiegend kurzfristige Bedarfsstufe: 

Nahrungs- und Genussmittel Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Tabakwaren)  

Bäckerei-/ Konditoreiwaren 

Metzgerei-/ Fleischereiwaren 

Getränke  

Blumen (Indoor) /  Zoo Schnittblumen, Zoologischer Bedarf 

Gesundheit und Körperpflege Drogerie, Körperpflegeartikel 

Parfümeriewaren 

Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel 

Reform- und Biowaren 

Apothekenwaren 

Papier, Büroartikel, Schreibwaren /  Bücher /  Zeitun-
gen /  Zeitschriften 

Bücher 

Papier, Schreibwaren, Bürobedarf  

Zeitungen/ Zeitschriften 

Überwiegend mittelfristige Bedarfsstufe: 

Bekleidung /  Textilien Herren-, Damen- und Kinderbekleidung 

Bekleidung und Textilien allgemein 

Meterware für Bekleidung, Kurzwaren, Handarbeitswaren 

Schuhe /  Lederwaren Schuhe 

Lederwaren (Koffer, Taschen, Kleinteile) 

Glas , Porzellan, Keramik /  Haushaltswaren Haushaltswaren, Schneidwaren, Bestecke 

Glas, Porzellan, Keramik 

Geschenkartikel 

Spielwaren /  Hobbyartikel Spie lwaren  

Musikinstrumente  

Hobby- und Bastelbedarf 

Kinderwagen 

Sport und Freizeit Sportbekle idung 

Sportschuhe  

Sportart ikel 

Sportgeräte  

Campingartikel 

Fahrräder und Zubehör 

Überwiegend langfristige Bedarfsstufe: 

Wohneinrichtung 
 

Wohneinrichtungsartikel 

Haus- und Heimtextilien, Gardinen 

Sicht- und Sonnenschutz 

Teppiche (Einzelware) 

Kunst, Bilder, Rahmen 

Bettwaren, Matratzen 

Haus-, Bett- und Tischwäsche 

Möbel Badmöbel 

Küchenmöbel 

Büromöbel 

Gartenmöbel 

Möbel allgemein 
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Fortsetzung Tabelle 1: 

Warengruppen Sortimente (Erhebungsgrundlage) 

Elektronik und Multimedia Rundfunk-, Fernseh- und phonotechnische Geräte, Ton-
träger 

Videokameras und –geräte, Fotoapparate und Zubehör 

Mobiltelefone, Telefone und Faxgeräte und Zubehör 

Personal Computer, Peripheriegeräte, Zubehör, Software  

Elektro /  Leuchten Elektrogroßgeräte, Kühlschränke, Kühltruhen, Waschma-
schinen etc.; Elektrokleingeräte, Küchen- und Haushalts-
geräte; Lampen /  Leuchten /  Leuchtmittel 

Medizinische und orthopädische Artikel Augenoptik, Hörgeräte, 

Sanitätsbedarf 

Uhren /  Schmuck Uhren/ Schmuck 

Bau- und Gartenmarktsortimente Baumarktspezifisches Sortiment (Tapeten, Lacke, Farben, 
Baustoffe, Bauelemente, Schrauben, Kleineisen, Installati-
onsbedarf, Teppiche (Auslegware), Werkzeuge, Elektroge-
räte und Zubehör)  

Pflanzen, Sämere ien, Gartenbedarf 

Kfz-Zubehör 

Sonstiges  Aktionswaren, Sonstiges 

Quelle: eigene Darstellung 
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Im Rahmen der Erhebung wurden die Einzelhandelsbetriebe folgenden Lagekategorien 

zugeordnet, deren Merkmale in Tabelle 2 erläutert werden:  

 Zentrum /  Zentraler Bereich 

 sonstige integrierte Lage 

 nicht integrierte Lage 

 
Tabelle 2:  Definition von Lagekategorien 

Zentrum /  Zentraler Bereich 

Zentrale Lagen zeichnen sich durch städtebauliche und 

funktionale Kriterien aus. In Abhängigkeit von ihrer teil-  

oder gesamtstädtischen bzw. überörtlichen Versorgungs-

funktion werden sie in die Kategorien Haupt-, Neben-, bzw. 

Nahversorgungszentrum eingestuft. Neben der Bestands-

dichte des Einzelhandels sind unter dem Gesichtpunkt der 

Multifunktionalität unterschiedliche Nutzungen wie Einzel-

handel und Dienstleistungen, aber auch Gastronomie, Kul-

tur und Freizeit, sowie städtebauliche Merkmale (u.a. Be-

bauungsstruktur, Gestaltung des öffentlichen Raumes, ver-
kehrliche Gestaltung) kennzeichnend.  

Beispiel: Kaufhaus Woolworth in der Innenstadt  

Sonstige integrierte Lage 

Dazu zählen Einzelhandelsbetriebe, die sich in Lagen 

befinden, in denen die Einzelhandelsdichte und -kon-

zentration nicht ausreicht, um sie als Zentrum zu 

bezeichnen. Sie befinden sich aber dennoch im 

Siedlungsgefüge integriert und besitzen die Nähe zu 
Wohnsiedlungsbereichen. 

Beispiel: Norma Am Luisenplatz 

Nicht integrierte Lage 

Die nicht integrierte Lage umfasst sämtliche Standorte, die 

nicht im Zusammenhang mit der Wohnbebauung stehen, 

z.B. Einzelhandelsbetriebe an Hauptausfallstraßen bzw. 
Bundesstraßen und autokundenorientierten Standorten. 

Beispiel: Toom Baumarkt an der Torgelower Stra-
ße  

Quelle: Eigene Zusammenstellung 
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2.2 Nachfrageanalyse 

Die zweite Säule der Grundlagenermittlung stellt die Aktualisierung der Nachfragesitua-

tion mittels sekundärstatistischer Daten dar.  

Die modellgestützte Schätzung der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft innerhalb von 

Einzelhandelsgutachten und -analysen zählt zu den Schritten, die methodisch nur unzu-

reichend abgesichert sind. Da sowohl in der amtlichen Statistik als auch in sonstigen 

statistischen Quellen keine Daten und Angaben über Einkommen und Kaufkraftpoten-

zial zur Verfügung stehen, muss der Wert der vorhandenen, einzelhandelsrelevanten 

Kaufkraft durch Regionalisierung entsprechender Daten des privaten Verbrauchs aus 

der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung induziert werden. 

In diesem Zusammenhang wird u.a. auf Werte der IBH Retail Consultants, Köln zurück-

gegriffen. Diese veröffentlicht jährlich einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern, die 

das einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenzial einer räumlichen Teileinheit (Stadt oder 

Gemeinde) im Verhältnis zu dem des gesamten Bundesgebietes (Indexwert 100) ermit-

teln. Liegt die errechnete Kaufkraftkennziffer unter dem Wert 100, so ist die Region 

durch ein um den entsprechenden Prozentsatz niedrigeres einzelhandelsrelevantes 

Kaufkraftniveau im Vergleich zum Bundesdurchschnitt gekennzeichnet. Liegt der lokal-

spezifische Wert über dem Indexwert 100, liegt entsprechend ein vergleichsweise hö-

heres einzelhandelsrelevantes Kaufkraftniveau vor. 

Ergänzend zu den beschriebenen primärstatistischen Quellen bilden die Literaturanaly-

se, sekundärstatistische Materialien (u.a. Gutachten, Pläne, Programme, Vorlagen und 

Veröffentlichungen) und sonstige Quellen (u.a. lokale Tageszeitungen) weitere wichtige 

Informationsgrundlagen der vorliegenden Untersuchung. 

2.3 Städtebauliche Analyse 

Ergänzt werden die in erster Linie quantitativen einzelhandelsrelevanten Betrachtungen 

der Angebots- und Nachfrageseite durch eine auf den Untersuchungsgegenstand aus-

gerichtete städtebauliche Analyse. Im Rahmen dieser werden die einzelhandelsrelevan-

ten Funktionen des gesamten Stadtraumes, also des Hauptgeschäftsbereiches sowie der 

übrigen für die Zentrenstruktur relevanten Einzelhandelsstandorte, bezüglich ihrer 

räumlichen Lage, der Versorgungsfunktion und der funktionalen Vernetzung unter-

sucht. Folgende Kriterien sind Bestandteile der städtebaulichen Analyse: 

 Lage im Stadtgebiet 

 Lage der Einzelhandelsmagneten 

 Verteilung der Geschäfte 

 Struktur und Ausdehnung der Einzelhandelslagen 

 Verkehrliche Erreichbarkeit und ruhender Verkehr 
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 Bebauungsstruktur 

 Qualität und Erhaltungszustand der Architektur 

 Gestaltung des öffentlichen Raumes/ Eingangssituation 

 Einkaufsatmosphäre 

 Nutzungsmischung insbesondere mit Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben 

sowie kulturellen Einrichtungen  

Die städtebauliche Analyse ist ein nicht unwesentlicher Bestandteil des Einzelhandels- 

und Zentrenkonzeptes für die Stadt Pasewalk. Dabei stellt sie bezogen auf das Zentrum 

einen unbedingt notwendigen Arbeitsschritt zur räumlichen Abgrenzung des zentralen 

Versorgungsbereiches im Sinne der §§ 2 (2), 9 (2a) und 34 (3) BauGB, des § 11 (3) 

BauNVO dar. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Fixierung der räumlichen Ausdehnung 

eines Zentrums vor dem Hintergrund der aktuellen Gesetzgebung bzw. Rechtsprechung 

keine planerische „Abgrenzungsübung“ ist, sondern ein notwendiger Schritt, um eine 

rechtssichere Grundlage für spätere Entscheidungen im Rahmen kommunaler Einzel-

handelsentwicklungen zu bieten.  

2.4 Kommunikationsstruktur 

Ein begleitender fachbezogener Dialog verbessert die Qualität der Untersuchung und 

stößt einen Diskussionsprozess – auch nach Ablauf der begleitenden Untersuchung – 

an. Nur wenn dieser Dialog bereits während der Strukturuntersuchung beginnt und die 

Akteure Einfluss auf die Fragestellungen nehmen können, ist die Basis für eine kon-

struktive Fortsetzung – nach Abschluss der Untersuchung – gegeben. Wenn aus einer 

Beteiligung eine Mitwirkung geworden ist, kann auch mit einer breiten Akzeptanz der 

Ergebnisse und Empfehlungen gerechnet werden. Aus diesem Grund wurde während 

der Untersuchung ein zweitägiger Workshop durchgeführt, bei dem die Ergebnisse dis-

kutiert wurden und der lokalen Sachverstand in den Prozess eingebracht wurde. Dies 

führt nicht zuletzt zu einer größeren Transparenz der Ergebnisse und ihrer Transforma-

tion in die entsprechenden Stellen, Institutionen, Gremien und Akteure. Für die kon-

struktive Mitarbeit im Workshop wird an dieser Stelle noch einmal gedankt. Folgende 

Personen haben am Workshop teilgenommen:  
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Tabelle 3:  Teilnehmer Workshop zum Einzelhandelskonzept  

Name Teilnehmer Institution 

Frau Hänsel Stadt Pasewalk, Bauamt 

Frau Kohlase Stadt Pasewalk, Bauamt 

Frau Kunkel 
Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung 

Mecklenburg-Vorpommern 

Frau Seifert Unternehmerverein Pasewalk 

Frau Ullrich Stadt Pasewalk 

Herr Beig Einzelhandelsverband Nord e.V. 

Herr Dambach Stadt Pasewalk 

Herr Glasenapp  

Herr Kruse Junker und Kruse 

Herr Schultz Unternehmerverein Pasewalk 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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3 Übergeordnete standortrelevante Rahmenbedingungen 
der Einzelhandels- und Zentrenstruktur in Pasewalk  

Die grundsätzliche Einordnung der Stadt Pasewalk hinsichtlich der einzelhandelsrelevan-

ten und städtebaulichen Situation erfolgt auf Grundlage der bestehenden Einzelhan-

delsfachplans. Nachstehend werden die modifizierten Rahmenbedingungen, die sich di-

rekt oder indirekt auf die Positionierung, die kundenseitige Inanspruchnahme und somit 

auch auf die Prosperität des Einzelhandelsstandortes Pasewalk auswirken kann, darge-

stellt.  

3.1 Lage und Verkehrliche Anbindung 

Die Stadt Pasewalk liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und liegt im Land-

kreis Vorpommern-Greifswald. Geographisch befindet sich Pasewalk im Südosten des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern, nahe der polnischen Grenze, die in ca. 20 km Ent-

fernung östlich der Stadt verläuft. 

Westlich des Kernstadtgebietes von Pasewalk verläuft die Uecker zwischen der 

Ueckermünder Heide und der Uckermark. Pasewalk ist umgeben vom Amt Uecker-

Randow-Tal, in dem 17 Gemeinden mit insgesamt rund 7.900 Einwohnern zusammen-

geschlossen sind. Pasewalk liegt in einer stark ländlich geprägten Region und ist von 

Wald und landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben. Das Stadtgebiet erstreckt sich 

auf rund 55 km² und zählt 11.376 Einwohner3. 

Mit dem Autobahnanschluss Pasewalk-Nord an die Bundesautobahn 20 sowie dem 

Bundesfernstraßenkreuz 104 und 109 ist Pasewalk an das überregionale Straßennetz 

angeschlossen und verfügt somit über eine verkehrsgünstige Erschließung. Des Weite-

ren verfügt Pasewalk über einen Anschluss an das Netz des Schienenpersonennahver-

kehrs und -fernverkehrs mit Anschlüssen in Richtung Berlin, Erfurt, Kassel, Düsseldorf, 

Köln, Prag, Wien, Stettin und Lübeck. Ergänzt wird die verkehrliche Infrastruktur durch 

das Angebot an regionalen Busverbindungen in die benachbarten Städte und Gemein-

den.  

3.2 Landesplanerische Einordnung 

Als landesplanerisch eingestuftes Mittelzentrum übernimmt Pasewalk eine über den Ei-

genversorgungsauftrag hinausgehende Versorgungsfunktion. Durch die eher mono-

zentrale Siedlungsstruktur der Region sind die Umlandkommunen stark auf Pasewalk 

ausgerichtet. Der Einzelhandel in der Stadt Pasewalk versorgt in großen Maße sowohl 

die Einwohner Pasewalks als auch die Gebiete, die im Wesentlichen das Amt Uecker-

                                                

3 Quelle: Statistisches Bundesamt Mecklenburg Vorpommern Stand 01.01.2010 
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Randow-Tal umfasst. 

Umliegend befinden sich die Grundzentren Ferdinandshof, Torgelow, Eggesin, Löcknitz 

und Strasburg. Das nächstgelegene Mittelzentrum Prenzlau liegt rund 23 km südlich 

von Pasewalk im Nachbarland Brandenburg. Weiter konkurrierende Mittelzentren lie-

gen in Mecklenburg-Vorpommern mit Ueckermünde und Anklam rund 35 km bzw. 

45km nördlich von Pasewalk. Oberzentren, welche die zentral örtlichen Funktionen ab-

decken, die Pasewalk nicht leisten kann, sind in dieser Region die Städte Neubranden-

burg westlich von Pasewalk und auf polnischen Staatsgebiet Stettin, die beide etwa Mi-

nuten 45 PKW-Fahrzeit entfernt liegen. Im regionalen Kontext stellt hierbei insbeson-

dere Stettin eine bedeutenden Konkurrenzstandort für den Pasewalker Einzelhandel 

dar. 

Karte 1:  Lage im Raum 

 
Quelle: eigene Darstellung 

3.3 Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur 

Die Siedlungsstruktur der Stadt Pasewalk besteht aus einem kompakten Siedlungsbe-

reich um die Kernstadt herum sowie den in nordöstliche Richtung leicht abgesetzten 

kleineren Siedlungsbereich Friedberg. Der Hauptsiedlungsbereich untergliedert sich in 
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die historische Altstadt, das nördlich gelegen Bahnhofsviertel, der gewerblich geprägten 

Oststadt, die auch einige Wohnquartiere aufweist und der sich südlich der Altstadt be-

findlichen Scheringer Siedlung. Im Nordosten grenzt an den Stadtkern ein Gewerbege-

biet an. Die Siedlungsstruktur ist umgeben von Wiesen, Wald und landwirtschaftlich 

genutzten Flächen. Diese Grünstrukturen setzen sich in Teilen im Siedlungsbereich fort. 

Pasewalk verfügt aktuell über etwa 11.400 Einwohner. Wie fast alle Städte in Mecklen-

burg-Vorpommern ist auch Pasewalk von einem Bevölkerungsrückgang betroffen. 

Karte 2:  Siedlungsstruktur Pasewalk  

 
Quelle: eigene Darstellung 

3.4 Einzelhandelsrelevante und sekundärstatistische Einordnung 

Eine erste einzelhandelsrelevante Einordnung der Stadt Pasewalk geschieht über das 

einzelhandelsrelevante Kaufkraftniveau. Ein Vergleich, wie sich die Stadt Pasewalk im 

Hinblick auf das einzelhandelsrelevante Kaufkraftniveau im regionalen Vergleich dar-

stellt, wird in Tabelle 4 gegeben. 

Da keine der Nachbargemeinden ein Mittelzentrum ist, werden zu besseren Vergleich-

barkeit auch die Werte von Ueckermünde, Neustrelitz, Anklam und Prenzlau hinzuge-

zogen. In Abhängigkeit von der Einwohnerzahl und der einzelhandelsrelevanten Kauf-

kraftkennziffer ergeben sich unterschiedliche einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenzia-

le für die einzelnen Kommunen.  

Mit einer einzelhandelsrelevanten Kaufkraftkennziffer von 86,92 präsentiert sich die 

Stadt Pasewalk, verglichen mit dem bundesdeutschen Durchschnittswert von 100, un-

terdurchschnittlich. Im regionalen Vergleich beweget sich die Stadt Pasewalk aufgrund 

der zumeist noch geringern Kaufkraftkennziffern der Umlandkommunen eher im obe-



 Fortschreibung Einzelhandelskonzept für die Stadt Pasewalk 

Junker und Kruse  
Stadtforschung  Planung  Dortmund 21

ren Bereich. Lediglich die Nachbargemeinde Polzow weist mit 91,93 eine etwas höhere 

Kaufkraftkennziffer auf. Im Vergleich zu den konkurrierenden Mittelzentren erweist sich 

die einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer der Stadt Pasewalk als durchschnittlich.  

Tabelle 4: Sekundärstatistische Einordnung der Stadt Pasewalk 

Kommune Einwohner Einzelhandelsrelevante 
Kaufkraftkennziffer 

Einzelhandelsrelevantes 
Kaufkraftpotenzial  

in Mio. Euro 

Landesplanerische 
Einordnung 

Pasewalk 11.376 86,92 48,3 Mittelzentrum 

Eggesin 5.234 85,86 22,2 Grundzentrum 

Ferdinandshof 2.869 85,37 12,6 Grundzentrum 

Löcknitz 3.027 87,13 12,8 Grundzentrum 

Torgelow 9.413 83,57 39,9 Grundzentrum 

Strasburg 5.517 83,72 23,4 Grundzentrum 

Jutznick 1.904 84,46 8,1 Grundzentrum 

Zerrenthin 467 83,60 2,0 - 

Polzow 251 91,93 1,1 - 

Fahrenwalde 358 85,25 1,5  - 

Zusedom 270 78,32 1,2  - 

Rollwitz 621 83,78 3,6  - 

Papendorf 244 77,79 1,0  - 

Viereck 1.352 83,89 5,7  - 

Krugsdorf 416 80,06 1,8  - 

Schönewalde 490 80,39 2,1  - 

Ueckermünde 10.127 83,62 43,0 Mittelzentrum 

Neustrelitz 21.537 90,49 91,4 Mittelzentrum 

Anklam 13.234 86,90 56,2 Mittelzentrum 

Prenzlau 
(Brandenburg) 

20.173 86,77 85,6 Mittelzentrum 

Quelle: eigene Berechnung, Datenbasis: IBH Retail Consultants, Köln 2010, Zentralörtliche Gliederung: 
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg Vorpommern(2005), Landesentwicklungsplan 
Brandenburg (2002) 

Auf der Basis eines einzelhandelsrelevanten, jährlichen Pro-Kopf-Verbrauches im Stadt-

gebiet von rund 4.240 Euro /  Kopf ergibt sich für die Stadt Pasewalk in Abhängigkeit 

von der Einwohnerzahl und dem einzelhandelsrelevanten Kaufkraftniveau ein einzel-

handelsrelevantes Kaufkraftpotenzial für das Jahr 2011 von rund 48 M illionen Euro. 
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4 Einzelhandelsrelevantes Standortprofil 

Unter Berücksichtigung der im vorstehenden Kapitel beschriebenen übergeordneten 

standortrelevanten Rahmenbedingungen wird im Folgenden die Einzelhandelsstruktur 

in Pasewalk unter einzelhandelsrelevanten und städtebaulichen Gesichtspunkten darge-

stellt und die Veränderungen zur Ausgangssituation des Einzelhandelsfachplans 2005  

abgebildet. Auf Grundlage der im September 2010 durchgeführten, flächendeckenden 

Einzelhandelserhebung, der städtebaulichen und einzelhandelsbezogenen Beurteilung 

der Versorgungsstandorte und -bereiche sowie der sekundärstatistischen Einordnung 

der Stadt Pasewalk werden die Angebots- und Nachfrageseite des Pasewalker Einzel-

handels analysiert. Dabei wird die Analyse jeweils differenziert für die Gesamtstadt und 

die räumlichen Angebotsschwerpunkte vorgenommen. 

4.1 Gesamtstädtische Struktur 

Auf Basis der vorhandenen Datengrundlage aus der sortimentsspezifischen flächende-

ckenden Erhebung aller Anbieter können differenzierte Aussagen zur Versorgungssitua-

tion in Pasewalk getroffen werden. Zum Erhebungszeitpunkt (April 2011) stellt sich die 

gesamtstädtische Einzelhandelssituation wie folgt dar: 

 Insgesamt bestehen in Pasewalk 129 Betriebe des Ladeneinzelhandels und Laden-

handwerks mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 31.900 m²  (siehe Tabelle 

5). Seit der Erhebung des Einzelhandelsfachplans 2005 ist ein Verkaufsflächen-

wachstum von rund 6.800 m² sowie eine leicht rückläufige Zahl an Einzelhandels-

betrieben (ehemals 135 Betriebe) zu verzeichnen. Der Großteil des Verkaufsflä-

chenwachstums ist auf die Ansiedlung des Einzelhandelsbausteins am Stettiner 

Platz zurückzuführen (rund 5.300 m² Verkaufsfläche) 

 Die durchschnittliche Verkaufsfläche je Betrieb beträgt etwa 245 m²  (2005: 

185) und liegt damit leicht über dem bundesdeutschen Referenzwert von rund 

230 m² Verkaufsfläche je Betrieb. Dies deutet darauf hin, dass sich der Verkaufs-

flächenzuwachs vor allem durch die Ansiedlung größerer Betriebseinheiten vollzo-

gen hat. 

 Die einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattung beträgt rund 2,8 m²  pro 

Einwohner und rangiert damit – losgelöst von branchenspezifischen Betrachtungen 

– deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnittswert von 1,4 m² pro Einwoh-

ner. Auch unter Berücksichtigung der landesplanerischen Funktion eines Mittel-

zentrums (Durchschnittswert von 2,0 m² Verkaufsfläche pro Einwohner) ist die 

Stadt Pasewalk quantitativ überdurchschnittlich aufgestellt. Im Verglich zum Ein-

zelhandelsfachplan 2005 ist die einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattung 

deutlich angestiegen (2005: 1,94 m² Verkaufsfläche pro Einwohner), was zum ei-

nen dem Verkaufsflächenwachstum und zum anderen dem Bevölkerungsrückgang 

geschuldet ist. 
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 Die Stadt Pasewalk weist derzeit insgesamt 19 Ladenleerstände auf, die eine Flä-

che von rund 4.100 m²4 umfassen. Dies entspricht gemessen an der Gesamtver-

kaufsfläche einer Leerstandsquote von rund 13 %  bzw. gemessen an der Anzahl 

der Einzelhandelsbetriebe eine Leerstandsquote von 15 %. Bis zu 10 %  leerste-

hender Verkaufsfläche können in einer Kommune noch als Grenzwert für eine “na-

türliche Fluktuationsrate“  gelten. Somit übersteig die aktuelle Leerstandsquote den 

Rahmen üblicher Fluktuationsraten und signalisiert einen gewissen Handlungsbe-

darf. Seit der Erhebung im Jahr 2005 hat sich die leerstehende Verkaufsfläche er-

heblich reduziert (2005: 29 Einzelhandelsbetriebe mit knapp 7.000 m² Verkaufsflä-

che). Dies ist vor allem auf die Reaktivierung der Geschäftsflächen am Stettiner 

Platz zurückzuführen. Größere Leerstände befanden sich zum Erhebungszeitpunkt 

in der Pestalozzistraße (rund 800 m² Verkaufsfläche) , Blumenstraße (rund 600 m² 

Verkaufsfläche), Bahnhofstraße (rund 500 m² Verkaufsfläche) und Torgelower 

Straße (rund 500 m² Verkaufsfläche). Mit über 2.300 m² Verkaufsfläche machen 

diese vier Leerstände bereits über die Hälfte des Gesamtleerstandes aus. Darüber 

hinaus sind v.a. kleinere Ladenlokale in Rand und Nebenlagen betroffen. 

 Erwartungsgemäß liegen die quantitativen Angebotsschwerpunkte in den Wa-

rengruppen Nahrungs- und Genussmittel (rund 11.800 m² Verkaufsfläche) und 

Bekleidung /  Wäsche (rund. 4.000 m² Verkaufsfläche) sowie in den flächeninten-

siven Branchen Bau- und Gartenmarktsortimente (rund  4.800 m² VKF) und 

M öbel (rund 2.100 m² VKF). Aber auch in allen anderen Warengruppen finden 

sich entsprechende Angebote in der Stadt Pasewalk. 

                                                

4 Aufgrund der geschlossenen Ladenlokale handelt es sich bei den Leerstandflächen zum Teil um geschätz-
te Werte. 
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Karte 3:  Leerstände in Pasewalk 

 
Quelle. eigene Darstellung 

Aus den aktualisierten Kennwerten des Pasewalker Einzelhandels lassen sich allgemeine 

Entwicklungstrends ablesen. So ist die Anzahl der Betriebe von 135 im Jahr 2004 auf 

aktuell 129 zurückgegangen. Gleichzeitig ist die Verkaufsfläche um rund 27 %  gewach-

sen (von 25.100 m² auf 31.900 m²). Dies entspricht dem allgemeinen Trend der zu-

nehmenden Unternehmenskonzentration bei einem nach wie vor noch anhaltenden 

Verkaufsflächenwachstum (großflächiger Einzelhandel nimmt zu). Insgesamt ist sowohl 

im Grundversorgungsangebot als auf bei Gütern des mittel- und langfristigen Bedarfs 

ein Anstieg der Verkaufsfläche zu verzeichnen. Der Verkaufsflächenanstieg ist dabei 

v.a. auf den neunen Angebotsstandort am Stettiner Platz zurückzuführen, wobei ein 

Großteil der Verkaufsfläche auf das SB-Warenhaus Kaufland  (rund 3.100 m² Verkaufs-

fläche) entfällt. Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Entwicklung der Ver-

kaufsflächen einzelner Hauptwarengruppen trotz allgemeinem Anstieg auch negativ 

ausfallen kann. Im Einzelnen stellt sich die Angebotssituation des Einzelhandels in Pa-

sewalk, untergliedert in verschiedene Warengruppen, wie folgt dar: 
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Tabelle 5:  Verkaufsflächenangebot des Pasewalker Einzelhandels nach Waren-
gruppen 

Warengruppe 
Anzahl der Be-

triebe 
Verkaufsfläche 

Anteil an der 

Gesamtverkauf-

fläche 

Einwohnerbezoge-

ne Verkaufs-

flächenausstattung  

in m²/  Einwohner 

Nahrungs- und Genussmittel 40 10.760 m² 33,7 %  0,95 

Blumen (Indoor) /  Zoo 9 1.150 m² 3,6 %  0,10 

Gesundheit und Körperpflege  8 1.980 m² 6,2 %  0,17 

PBS /  Zeitungen /  Zeitschr. /  Bücher 5 580 m² 1,8 %  0,05 

Überwiegend kurzfristiger Bedarf  62 14.460 m² 45,3 % 1,27 

Bekleidung /  Textilien 19 3.970 m² 12,4 %  0,35 

Schuhe /  Lederwaren 5 1.160 m² 3,6 %  0,10 

GPK /  Haushaltswaren 6 1.490 m² 4,7 %  0,13 

Spie lwaren /  Hobbyartikel 2 340 m² 1,1 %  0,03 

Sport  und Freizeit  5 510 m² 1,6 %  0,04 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 37 7.470 m²  23,4 % 0,66 

Wohneinrichtung 8 1.680 m² 5,3 %  0,15 

Möbel 4 2.150 m² 6,7 %  0,19 

Elektro /  Leuchten 1 450 m² 1,4 %  0,04 

Elektronik /  Multimedia 6 460 m² 1,4 %  0,04 

Medizinische und orthopädische Art. 4 150 m² 0,5 %  0,01 

Uhren /  Schmuck 3 140 m² 0,4 %  0,01 

Baumarktsortimente  3 2.540 m² 8,0 %  0,22 

Gartenmarktsortimente 1 2.250 m² 7,1 %  0,20 

Überwiegend langfristiger Bedarf  30  9.830 m²  30,8 % 0,86 

sonstige  - 150 m² 0,5 %  0,01 

Gesamtsumme 129 31.910 m² 100,0 % 2,81 

Quelle: eigene Berechnung, auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Pasewalk, April 2011  

Das Einzelhandelsangebot in Pasewalk weist auf gesamtstädtischer Ebene aktuell fol-

gende strukturelle Merkmale auf:  

 Mit rund 14.500 m² Verkaufsfläche und einem Anteil von etwa 45 %  an der Ge-

samtverkaufsfläche nehmen die Warengruppen der kurzfristigen Bedarfsstufe 

den quantitativ höchsten Stellenwert im Pasewalker Stadtgebiet ein. Hierbei tritt - 

entsprechend des typischen Bildes auch in anderen Kommunen - die Warengruppe 

Nahrungs- und Genussmittel quantitativ hervor. Mit rund 11.800 m² entfällt fast 

rund ein Drittel der Gesamtverkaufsfläche in Pasewalk auf die nahversorgungsrele-
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vante Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel. Auch der mit Abstand größte 

Teil der Betriebe (40 Betriebe) ist dieser Hauptbranche zuzuordnen, wobei in die-

sem Zusammenhang insbesondere auch die Betriebe des Lebensmittelhandwerks 

(Bäckereien, Metzgereien) eine wichtige Rolle spielen. Die einwohnerbezogene 

Verkaufsflächenausstattung in dieser Warengruppe von ca. 0,95 m² pro Einwohner 

liegt deutlich über dem bundesdurchschnittlichen Orientierungswert von etwa 

0,35 –0,40 m² pro Einwohner. Verglichen mit den Zahlen des Landes Mecklen-

burg-Vorpommern lässt sich die Verkaufsflächenausstattung der Stadt Pasewalk re-

lativieren (landesweiter Durchschnittswert von 0,65 m² Verkaufsfläche pro Ein-

wohner), kann jedoch immer noch als quantitativ überdurchschnittlich bewertet 

werden. Darüber hinaus ist die Versorgungssituation noch in einen räumlichen so-

wie strukturellen Zusammenhang zu stellen (vgl. dazu Kapitel 4.2).  

 Auf die Warengruppen der mittelfristigen Bedarfsstufe entfällt mit rund 

7.500 m² Verkaufsfläche ein Anteil von rund 23 %  an der gesamtstädtischen Ver-

kaufsfläche. Erwartungsgemäß bildet das innerstädtische Leitsortiment Bekleidung 

/  Textilen hier mit rund 4.000 m² Verkaufsfläche bzw. rund 12 %  an der gesamt-

städtischen Verkaufsfläche den quantitativen Angebotsschwerpunkt. Mit Ausnah-

me der Warengruppe Spielwaren /  Hobbyartikel (rund 300 m² Verkaufsfläche) und 

Sport und Freizeit (rund 500 m² Verkaufsfläche) können die übrigen Warengruppe 

dieser Bedarfstufe quantitativ bedeutende Verkaufsflächen zwischen 1.100 m² bis 

1.500 m² Verkaufsfläche aufweisen. Die einwohnerbezogene Verkaufsflächenaus-

stattung in dieser Bedarfsstufe liegt bei ca. 0,66 m² Verkaufsfläche pro Einwohner. 

 Insgesamt 31 %  der gesamtstädtischen Verkaufsfläche werden in den Warengrup-

pen der überwiegend langfristigen Bedarfsstufe in der Stadt Pasewalk vorgehal-

ten (rund 9.800 m²). Innerhalb dieser Bedarfsstufe ragen die Warengruppen Bau- 

und Gartenmarktsortimente sowie Möbel deutlich hervor. Dies ist insbesondere da-

rauf zurückzuführen, dass diese Warengruppen üblicherweise durch großflächige 

Betriebe geprägt werden. Zu den größten Anbietern im Stadtgebiet gehören der 

Baumarkt Toom (rund 3.800 m² Verkaufsfläche), der Sonderpostenmarkt Thomas 

Philipps (rund 2.300 m² Verkaufsfläche), der Möbelmarkt Hoco Möbel  

(rund 1.200 m² Verkaufsfläche) sowie das Gartencenter Zimmermann  

(rund 1.000 m² Verkaufsfläche). 

Sowohl in Bezug auf die branchenspezifische Verkaufsflächenausstattung als auch auf 

die Angebotsschwerpunkte (Hauptwarengruppen) der Betriebe, präsentiert sich die 

Struktur des Pasewalker Einzelhandels im Vergleich zu den Durchschnittswerten des 

Bundeslandes Mecklenburg – Vorpommern in einem quantitativ überdurchschnittlichen 

Rahmen. Mit einer Verkaufsflächenausstattung pro Einwohner von 2,81 m² weist die 

Stadt Pasewalk, im Vergleich zum Durchschnitt in Mecklenburg – Vorpommern mit 

1,62 m² Verkaufsfläche pro Einwohner5, eine stark überdurchschnittliche 

                                                

5  Quelle: Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern 
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Verkaufsflächenausstattung auf. Exemplarisch verglichen mit anderen Mittelzentren des 

Bundeslandes Mecklenburg – Vorpommern (Grevesmühlen: 2,25 m² Verkaufsfläche pro 

Einwohner; Ludwigslust: 2,73 m² Verkaufsfläche pro Einwohner; Waren (Müritz): 

3,13 m² Verkaufsfläche pro Einwohner), sowie mit der durchschnittlichen 

Verkaufsflächenausstattung pro Einwohner aller Mittelzentren im Bundesland 

Mecklenburg – Vorpommern von 2,28 m² Verkaufsfläche pro Einwohner6, ist die hohe 

Verkaufsflächenausstattung der Stadt Pasewalk zu relativieren; liegt jedoch immer noch 

auf einem quantitativ sehr hohen, überdurchschnittlichen Niveau. 

Großflächiger Einzelhandel 
Insgesamt zehn großflächige Betriebe7 bilden mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 

rund 17.400 m² einen Verkaufsflächenanteil von etwa 55 %  an der gesamtstädtischen 

Verkaufsfläche der Stadt Pasewalk. Bezogen auf die Angebotsschwerpunkte der Betrie-

be, finden sich in Pasewalk fünf großflächige Anbieter der Warengruppe Nahrungs- 

und Genussmittel, ein Anbieter im Bereich Baumarktsortimente, ein Anbieter im Bereich 

Gartenmarktsortimente, ein großflächiger Möbelanbieter, ein großflächiger Betrieb mit 

dem Angebotsschwerpunkt im Bereich Bekleidung /  Textilien sowie ein großflächiger 

Sonderpostenmarkt mit dem Angebotsschwerpunkt im Bereich Wohneinrichtung.  

                                                

6  Quelle: Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern 
7  Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind in Abgrenzung zum sonstigen Einzelhandel planungsrechtlich 

eine eigenständige Nutzungsart. Die Einstufung als großflächiger Betrieb erfolgt nach § 11 (3) BauNVO 
ab einer Verkaufsfläche von 800 m²; dies entspricht einer Bruttogeschossfläche von rund 1.200 m². 
(Vgl. dazu auch: Bundesverwaltungsgericht Leipzig, Pressemitteilung: Entscheidung zum großflächigen 
Einzelhandel. Demnach ist ein Einzelhandelsbetrieb als großflächig einzuordnen, wenn er eine Verkaufs-
fläche von 800 m² überschreitet (Urteile vom 24.11.2005: BVerwG 4 C 10.04, 4 C 14.04, 4 C 3.05 und 
4 C 8.05) 
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Karte 4:  Großflächige Betriebe im Stadtgebiet von Pasewalk 

 
Quelle: eigene Darstellung 

Der größte Betrieb ist Toom mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 3.800 m². Weite-

re großflächige Betriebe sind, im Bereich Nahrungs- und Genussmittel, Kaufland (rund 

3.100 m² Verkaufsfläche), Edeka (rund 1.900 m² Verkaufsfläche), Lidl (rund 900 m² 

Verkaufsfläche), Netto (rund 900 m² Verkaufsfläche) und Rewe (rund 800 m² Ver-

kaufsfläche), in der Warengruppe Wohneinrichtung Thomas Philipps (rund 2.300 m² 

Verkaufsfläche), in der Warengruppe Möbel Hoco Möbel (rund 1.200 m² Verkaufsflä-

che) sowie in der Warengruppe Gartenmarktsortimente Gartencenter Zimmermann 

(rund 1.000 m² Verkaufsfläche). Einziger großflächiger Anbieter in der Warengruppe 

Bekleidung /  Textilien ist mit rund 1.500 m² das Kaufhaus Woolworth. 

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass das Einzelhandelsangebot der Stadt Pasewalk ein 

Spektrum über alle Warengruppen umfasst. Zur weiteren Bewertung dieses quantitati-

ven Angebotes im Hinblick auf stadtentwicklungsrelevante Aspekte und Entwicklungs-

spielräume sind darüber hinaus vor allem auch qualitative, strukturelle und räumliche 

Kriterien, wie beispielsweise die Lage der entsprechenden Einzelhandelseinrichtungen, 

in einem Zentrum oder dezentral, sowie nachfrageseitige Entwicklungen zu berücksich-

tigen. Diese werden, ausgerichtet auf den Untersuchungsgegenstand, insbesondere auf 

Ebene der räumlichen Angebotsschwerpunkte im folgenden Kapitel näher untersucht. 
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4.2 Räumliche Differenzierung des Einzelhandelsangebots und räum-
liche Angebotsschwerpunkte in der Stadt Pasewalk 

Die konkrete räumliche Verteilung des Einzelhandels auf das Pasewalker Stadtgebiet ist 

insbesondere mit Blick auf die strukturellen Aussagen zur weiteren Einzelhandelsent-

wicklung von grundlegender Bedeutung. Karte 5 gibt zunächst einen Überblick über die 

Verteilung der Einzelhandelsbetriebe im Pasewalker Stadtgebiet. Der Betrachtungs-

schwerpunkt wird zum einen auf die Verteilung der Verkaufsflächen Lagen, zum ande-

ren auf die Aufteilung der Verkaufsflächen auf die räumlichen Angebotsschwerpunkte 

gelenkt. 

Karte 5:  Lage der Einzelhandelsbetriebe und angebotsseitige Schwerpunkte 
im Pasewalker Stadtgebiet 

 
Quelle: eigene Darstellung 

4.2.1 Angebotssituation nach Lagekategorien 

Im Rahmen der Erhebung wurde eine Zuordnung aller Betriebe zu den drei städtebauli-

chen Lagekategorien zentraler Versorgungsbereich, integrierte Lage und nicht integrier-

te Lage (vgl. hierzu Kapitel 2.1) vorgenommen. 

Eine differenzierte Betrachtung der räumlichen Verteilung des Einzelhandelsangebots 

hinsichtlich der städtebaulichen Lage ergibt folgendes Bild: 

Hauptgeschäftsbereich

Stettiner Platz

Torgelower Straße

Rothenburger Weg

Hauptgeschäftsbereich

Stettiner Platz

Torgelower Straße

Rothenburger Weg
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Tabelle 6:  Anzahl der Betriebe nach Lagen in % und Anteile der Ver-
kaufsflächen in m²  

 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Pasewalk, April 2011, gerundete 

Werte 

 Mit einem Verkaufsflächenanteil von rund 55 %  und rund 17.500 m² Verkaufsflä-

che nehmen die integrierten Lagen im Pasewalker Stadtgebiet eine bedeutende 

Rolle ein. Über die Hälfte der gesamtstädtischen Verkaufsfläche verteilt sich auf 65 

Anbieter an integrierten Standorten in Pasewalk. An der Gesamtanzahl der Betrie-

be gemessen, befinden sich die Hälfte aller Einzelhändler außerhalb des zentralen 

Bereiches in städtebaulich integrierter Lage. Rund ein Drittel dieser Verkaufsfläche 

befindet sich dabei gebündelt am Einzelhandelsstandort Stettiner Platz. 

 Auf den Zentralen Bereich der Stadt Pasewalk entfallen mit rund 6.200 m² Ver-

kaufsfläche 19 %  des gesamtstädtischen Einzelhandelsangebots. Die Verkaufsflä-

che verteilt sich auf 53 Einzelhandelsbetriebe, welche insgesamt 41 %  der Betriebe 

in der Pasewalker Einzelhandelslandschaft ausmachen. Pro Betrieb liegt die durch-

schnittliche Verkaufsfläche bei rund 120 m², was, verglichen mit dem deutsch-

landweiten Durchschnittswert von 230 m², auf einen eher kleinteiligen Einzelhan-

delsbesatz im Zentralen Bereich Pasewalks schließen lässt. Der Verkaufsflächenan-

teil von 19%  liegt im Vergleich zu einem anzustrebenden Wert von mindestens  

30 %  deutlich zu niedrig und verdeutlicht, dass der Großteil der Einzelhandelsbe-

triebe außerhalb des Hauptgeschäftszentrums liegt. 

 Die übrigen 26 %  der gesamtstädtischen Verkaufsfläche und 9 %  der gesamtstäd-

tischen Betriebe entfallen auf die städtebaulich nicht integrierten Lagen. Die 

durchschnittliche Betriebsgröße liegt bei rund 750 m² und ist Anzeichen dafür, dass 

in den nicht integrierten Lagen vorwiegend großflächige Anbieter lokalisiert sind.  

4.2.2 Räumliche Angebotsschwerpunkte in Pasewalk  

Im Rahmen der Versorgungsstrukturen sind vier räumlich-funktionale Einzelhandels-

schwerpunkte in Pasewalk hervorzuheben. Neben dem Hauptgeschäftsbereich Pase-

walks, gibt es seit der Eröffnung des Standortes am Stettiner Platz im Jahr 2005 östlich 

Einzelhandelsbetriebe Verkaufsfläche

Zentrale Lage
53
41 %

integrierte Lage
65
50 %

nicht integrierte Lage
11
9 %

Zentrale Lage
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26 %
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des Hauptgeschäftsbereiches einen weiteren Einzelhandelsschwerpunkt in städtebaulich 

integrierter Lage. Darüber hinaus existieren zwei Fachmarktzentren in siedlungsräumli-

cher Randlage. 

Die in den folgenden Unterkapiteln ausgeführten Analysen berücksichtigen städtebauli-

che und funktionale Aspekte gleichermaßen und sind wichtige Bestandteile des Einzel-

handelskonzepts, die die Grundlagen zur Ableitung der räumlichen Abgrenzung der 

zentralen Versorgungsbereiche bilden. 

4.2.2.1 Hauptgeschäftsbereich Innenstadt  

Der Pasewalker Hauptgeschäftsbereich liegt zentral in der Altstadt und kennzeichnet 

sich durch seine bandartige z.T. sehr lockere Struktur aus. Hier ist die höchste zusam-

menhängende Einzelhandelsdichte im Stadtgebiet vorhanden. 

Angebotsstruktur 

Insgesamt werden im Hauptgeschäftsbereich der Innenstadt zum Zeitpunkt der Erhe-

bung rund 6.200 m² Verkaufsfläche und damit lediglich knapp ein Fünftel der Ge-

samtverkaufsfläche der Stadt vorgehalten. Hinsichtlich der Anzahl der Betriebe sind im  

Hauptgeschäftsbereich immerhin 53 der 129 Betriebe  und somit rund 41 %  aller ge-

samtstädtischen Einzelhandelsbetriebe ansässig. Größter Anbieter der Pasewalker In-

nenstadt ist mit rund 1.500 m² Verkaufsfläche und einem Angebotsschwerpunkt in der 

Warengruppe Bekleidung /  Textilien das Kaufhaus Woolworth in der Ueckerstraße im 

nördlichen Bereich des Zentrums der Innenstadt. Die Warengruppe Bekleidung /  Texti-

lien  stellt mit einer Verkaufsfläche von rund 1.600 m² gleichzeitig zahlenmäßig den 

Angebotsschwerpunkt der Innenstadt dar. Insgesamt besteht ein ausgewogener Be-

triebsformenmix aus Filialisten, wie Esprit und Schlecker sowie inhabergeführten Fach-

geschäften.  

Das Grundversorgungsangebot wird derzeitig neben kleineren Lebensmittelanbieter 

aus dem Bereich Lebensmittelhandwerk (z.B. Bäckerei Kotschate oder Pommersche 

Fleisch- und Wurstwaren) oder Fachgeschäfte (z.B. Polnische Spezialitäten) (maximal 

50 m² Verkaufsfläche) durch den Supermarkt Nahkauf sowie den Lebensmitteldiscoun-

ter Netto abgedeckt. Mit rund 700 m² Verkaufsfläche bzw. rund 500 m² Verkaufsfläche 

agieren die Betriebe jedoch unterhalb der heute üblichen Marktgrößen vergleichbarer 

Anbieter. Die Warengruppe Gesundheit und Körperpflege wird in der Innenstadt vor-

wiegend durch die beiden Anbieter Ihr Platz (rund 300 m² Verkaufsfläche) und Schle-

cker (rund 200 m² Verkaufsfläche) repräsentiert. Die restlichen Verkaufsflächen werden 

von Apotheken, Parfümerien oder als Randsortimente anderer Betriebe vorgehalten. 

Innerhalb der mittelfristigen Warengruppen kommt der innenstadtprägenden Branche 

Bekleidung /  Textilien eine besondere quantitative Bedeutung zu. Rund 40 %  der ge-

samten sortimentsspezifischen Verkaufsfläche sind in der Innenstadt angesiedelt. Zu-

dem sind mit rund 46 %  bzw. 43 %  der Verkaufsfläche nahezu die Hälfte der gesamt-

städtischen Verkaufsfläche den Warengruppen Spielwaren /  Hobbyartikel  und Sport 
und Freizeit in der Innenstadt von Pasewalk lokalisiert. Das Angebot dieser Waren-

gruppen ist quantitativ jedoch weniger bedeutend und wird teilweise nur über Randsor-

timente angeboten. Insgesamt ist der Stadt Pasewalk über alle mittelfristigen Waren-
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gruppen ein Angebot in dieser Bedarfsstufe zu bescheinigen. 

Waren der langfristigen Bedarfsstufe können im Hauptgeschäftsbereich von Pasewalk 

auf rund 900 m² Verkaufsfläche erworben werden. Somit kommt dem Angebot dieser 

Warengruppe flächenmäßig und anteilig eine eher untergeordnete Bedeutung zu. Flä-

chenmäßig ist die Warengruppen Wohneinrichtung (rund 300 m² Verkaufsfläche) am 

stärksten präsent. Der flächenmäßig größte Anbieter dieser Bedarfsstufe befindet sich 

mit dem Elektrocenter Pasewalk (rund 200 m² Verkaufsfläche) am Neuen Markt. 

Tabelle 7 verdeutlicht noch einmal die flächenmäßigen Ausprägungen der einzelnen 

Warengruppen innerhalb des Geschäftszentrums der Stadt Pasewalk. 

Tabelle 7:  Verkaufsflächen im zentralen Bereich Innenstadt der Stadt Pasewalk 

Warengruppe Verkaufsfläche im zentralen 
Bereich Innenstadt 

Anteil Verkaufsflächen 
an Gesamtstadt 

in m² in %  

Nahrungs- und Genussmittel 1.330 12,4 

Blumen (Indoor) /  Zoo 140 12,0 

Gesundheit und Körperpflege 790 39,8 

Papier, Bürobedarf, Schreibwaren /   

Zeitungen /  Zeitschriften /  Bücher  
360 

61,4 

Überwiegend kurzfristiger Bedarf 2.620 18,1 

Bekleidung /  Textilien 1.610 40,7 

Schuhe /  Lederwaren 310 26,4 

Glas, Porzellan, Keramik /   

Haushaltswaren  
360 

23,8 

Spielwaren /  Hobbyartikel 160 45,7 

Sport und Freizeit 220 42,6 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 2.660 35,6 

Wohneinrichtung 340 20,3 

Möbel 70 3,4 

Elektro /  Leuchten 110 23,6 

Elektronik /  Multimedia 270 57,2 

Medizinische und orthopädische Artikel 30 20,4 

Uhren /  Schmuck 90 59,4 

Bausortimente 20 0,7 

Gartenmarktsortimente <  10 0,2 

Überwiegend langfristiger Bedarf 930 9,5 

Sonstiges - 0,0 

gesamt /  Durchschnitt 6.180 19,4 

Quelle: Einzelhandelserhebung Pasewalk, April 2011, eigene Berechnung, rundungsbedingte Abweichun-
gen möglich 
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Die räumlich funktionale Struktur der Pasewalker Innenstadt 

Eine Innenstadt ist üblicherweise durch ein hohes Maß an Nutzungsvielfalt geprägt. 

Neben dem Einzelhandel definieren Funktionen wie öffentliche und private Dienstleis-

tungen, Wohnen, Arbeiten sowie Freizeit, Kultur und Erholung den Bereich. Sie stellt 

den Mittelpunkt des städtischen Lebens dar und ist wichtigster Kristallisations- und    

Identifikationspunkt der Gesellschaft. Der Kern des Pasewalker Hauptgeschäftsberei-

ches stellt sich wie folgend dar: 

Der gewachsene Hauptgeschäftsbereich erstreckt sich in einer H-Struktur entlang der 

Ueckerstraße und Neuer Markt sowie mit einer etwas geringeren Einzelhandelsdichte in 

der Marktstraße und Klosterstraße. Die im rasterförmigen Grundriss errichtete Innen-

stadt liegt in der, innerhalb der ehemaligen Befestigungsanlagen verorteten Altstadt. 

Weitere Ausprägungen des Hauptgeschäftsbereiches befinden sich „Am Markt“  und in 

der „Prenzlauer Straße“ . Der Hauptgeschäftsbereich wird im Süden durch die Querung 

„Große Kirchstraße“  begrenzt und im Norden bildet die Querung „Grabenstraße“  das 

räumliche Ende. Der zentral gelegene weitläufige Marktplatz bildet dabei das Zentrum 

des Hauptgeschäftsbereiches. Im Verhältnis zu den umliegenden zentrenrelevanten 

Nutzungen und der Bebauung wirkt die Platzfläche überdimensioniert.  

Die „Ueckerstraße“  als Hauptgeschäftsstraße zeichnet sich durch einen einseitig dichten 

Einzelhandelsbesatz sowie dem im nördlichen Abschnitt ansässigen und als Magnetbe-

trieb fungierenden Woolworth aus. Die Ostseite der „Ueckerstraße“  hingegen vermit-

telt einen stärkeren Wohnsiedlungscharakter. Die Parallelstraße „Marktstraße“  fällt hin-

sichtlich der Einzelhandelsdichte im Vergleich deutlich ab. Sie stellt eine wichtige Ge-

schäftsstraße im Stadtzentrum dar und gewährleistet den Zugang zu wichtigen innen-

stadtrelevanten Einrichtungen. Aber auch der übrige Hauptgeschäftsbereich weist zahl-

reiche Lücken im Einzelhandelsbesatz auf, so dass der Bereich insgesamt kein Geschäft-

szentrum im klassischen Sinn mit einer entsprechenden Nutzungsintensität und Ge-

schäftsatmosphäre darstellt. Auch eine klassische Hauptlage kann nicht ausgemacht 

werden. 

Als weitere wichtige Frequenzbringer und Magnetbetriebe fungieren die beiden struk-

turprägenden Lebensmittelanbieter in der Marktstraße (Nahkauf) und an der Großen 

Kirchstraße (Netto) sowie das Kaufhaus Woolworth an der „Ueckerstraße“ . Den Le-

bensmittelanbietern kommt gleichzeitig eine wichtige Nahversorgungsfunktion für die 

umliegenden Wohnsiedlungsbereiche zu. Insbesondere der Lebensmittelanbieter in der 

„Marktstraße“  liegt jedoch leicht abgesetzt vom Kernbereich und weist keine direkte 

Verbindung zum sonstigen Einzelhandelsbesatz auf. 
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Karte 6:  Einzelhandels- und Dienstleistungsbesatz in der Innenstadt von Pa-
sewalk 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Karte 7:  Einzelhandelsbesatz nach Bedarfsstufen in der Innenstadt von Pa-
sewalk 

 
Quelle: eigene Darstellung 

4.2.2.2 Stettiner Platz  

Der Einzelhandelsstandort Stettiner Platz liegt östlich der Altstadt im zentralen Bereich 

des Stadtgebietes, rund 700 Meter Luftlinienentfernung zum Kernbereich des Hauptge-

schäftszentrums (Neuer Markt /  Ueckerstraße). Das Umfeld des Standortes ist als 

Schnittpunkt zwischen der Pasewalker Innenstadt und dem Siedlungsbereich Pasewalk 

Ost zu charakterisieren. Während im Westen vorwiegend innenstadtnahe Wohnformen 

angesiedelt sind, ist das östliche Umfeld durch Plattenbausiedlungen geprägt. Durch die 

direkte Anbindung an die Stettiner Chaussee (B 104) verfügt der Standort über eine 

verkehrsgünstige Lage. Die hohe Anzahl an verfügbaren Stellplätzen lassen eine gewis-

se Autokundenorientierung des Standortes erkennen. Der Einzelhandelsbaustein mit 

mehreren Anbietern besteht aus einem großformatigen geplanten Gebäudekomplex, 
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der zum Zeitpunkt des Einzelhandelsfachplans 2005 überwiegend leer stand. 

Zum Zeitpunkt der aktuellen Einzelhandelserhebung sind  in dem Einzelhandelskomplex 

insgesamt 13 Anbieter ansässig. Drei Ladenlokale stehen leer. Die Gesamtverkaufsflä-

che beläuft sich auf rund 5.000 m², wovon alleine rund 3.100 m² Verkaufsfläche auf 

den Verbrauchermarkt Kaufland entfällt. Neben dem großflächigen Lebensmittelanbie-

ter sind am Standort mit KiK, Rossmann, Quick Schuh, Ensting´ s Family, Mäc Geiz wei-

tere namhafte Filialisten mit einer Verkaufsfläche zwischen rund 100 bis  600 m² Ver-

kaufsfläche ansässig und fungieren neben Kaufland als wesentliche Magnetbetriebe. 

Ergänzt werden die Einzelhandelsbausteine durch weitere kleinteilige Einzelhandelsnut-

zungen sowie ergänzende Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe.  

Der Angebotsschwerpunkt liegt im Bereich der überwiegend kurzfristigen Bedarfsstufe, 

wobei neben der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel  (rund 2.800 m² Verkaufs-

fläche) als eindeutiger Angebotsschwerpunkt auch das Sortimente Gesundheit und 

Körperpflege mit über 500 m² Verkaufsfläche vertreten ist. Mit rund 900 m² Verkaufs-

fläche entfällt der zweitgrößte sortimentsspezifische Verkaufsflächenanteil, hinter der 

Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel, auf das Sortiment Bekleidung / Textilien. 

Schwerpunktmäßiger Anbieter ist mit rund 600 m² Verkaufsfläche der Betrieb discount-

orientierte Teckstilist KiK . 

 

Karte 8:  Räumliche Struktur des Einzelhandelsangebots am Stettiner Platz 
und Bedarfsstufen 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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4.2.2.3 Fachmarktzentrum Torgelower Straße 

Das Fachmarktzentrum Torgelower Straße befindet sich nordöstlich des Pasewalker  

Stadtgebiets im Gewerbegebiet Pasewalk Nord/ Ost. Die Distanz zur Innenstadt Pase-

walks beträgt rund 1.900 Meter. Im Gegensatz zum Fachmarktzentrum Rothenburger 

Weg liegt das Fachmarktzentrum Torgelower Straße in städtebaulich nicht integrierter 

Lage. Der Fachmarktstandort Standort umfasst heute ein differenziertes Angebot über 

alle Bedarfsstufen mit einem klaren Schwerpunkt im Bereich Bau- und Gartenmarkt-

marktsortimente (rund 3.100 m² Verkaufsfläche) und Nahrungs- und Genussmittel 

(rund 1.700 m² Verkaufsfläche). Ebenfalls nennenswerte Verkaufsflächenanteile entfal-

len auf die Warengruppen Bekleidung /  Textilien (rund 800 m² Verkaufsfläche) und 

Schuhe /  Lederwaren (rund 600 m² Verkaufsfläche). Insgesamt sind 7 Betriebe mit ei-

ner Gesamtverkaufsfläche von rund 7.800 m² verortet. Eine Geschäftsfläche stand zum 

Erhebungszeitpunkt leer. Der Standort ist durch seine verkehrsgünstige Lage an der 

städtischen Ausfallstraße Torgelower Straße deutlich auf Autokunden orientiert.  

Die Einzelhandelsbetriebe verteilen sich entlang eines einheitlich konzipierten Gebäude-

riegel mit einer vorgelagerten großzügig dimensionierte Stellplatzfläche (vgl. Karte 9).  

Durch das breitgefächerte Angebot über alle Warengruppen, tritt der Standort in Kon-

kurrenz zum innerstädtischen Angebot der Stadt Pasewalk. Insbesondere in den inner-

städtische Leitsortimenten Bekleidung /  Textilien, Schuhe /  Lederwaren und im Bereich 

Nahrungs- und Genussmittel werden hohe Verkaufsflächenanteile am Fachmarkstand-

ort vorgehalten. Durch die quantitativ hohe Verkaufsfläche, sowie durch die Präsenz 

namhafter Filialbetriebe, weist der Standort ein großes Einzugsgebiet auf. Zu den Mag-

netbetrieben am Fachmarktzentrum Torgelower Straße zählen u. a. der Verbraucher-

markt Edeka, der Toom Baumarkt, sowie die Betriebe Deichmann, Takko und NKD.  
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Karte 9: Räumliche Struktur des Einzelhandelsangebots am Fachmarktzent-
rum Torgelower Straße und Bedarfsstufen 

 

 

Quelle: eigene Darstellung  

4.2.2.4 Fachmarktzentrum Rothenburger Weg 

Das Fachmarktzentrum Rothenburger Weg liegt im äußersten Osten der Stadt Pasewalk 

am Rothenburger Weg. Direkt nördlich verläuft die Bahntrasse, wodurch die Anfahrt 

nur über die südlich gelegen Anfahrtswege erfolgen kann. Trotz der eingeschränkten 

Anfahrtsmöglichkeit ist der Einzelhandelsstandort als ein typischer autokundenorientier-

ter Fachmarkstandort einzustufen. Auf dem Areal werden 4.000 m² Verkaufsfläche 

vorgehalten, die sich auf vier Anbieter verteilt.  

Der Großteil der Verkaufsfläche entfällt auf die beiden großflächigen Betriebe Hoco 

Möbel (rund 1.200 m² Verkaufsfläche) und Thomas Philipps (rund 2.300 m² Verkaufs-

fläche). Ergänzt wird das Angebot durch die zwei kleinere Fachmärkte Baby Shop Ernst 

(rund 100 m² Verkaufsfläche) sowie dem Bekleidungsfachmarkt Bon Prix Outlet (rund 

400 m² Verkaufsfläche) (vgl. Karte 11).  

Der Fachmarktstandort fungiert im gesamtstädtischen Kontext aufgrund seines Ange-

botsschwerpunktes in den nicht zentrenrelevanten Sortimenten als funktionaler Ergän-

zungsstandorte der Innenstadt, weist aber aufgrund des nicht unerheblichen zentrenre-

levantenVerkaufsflächenanteils auch eine deutliche Konkurrenzsituation zum Pase-

walker Hauptgeschäftszentrum auf.   
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Karte 10: Räumliche Struktur des Einzelhandelsangebots am Fachmarktzent-
rum Rothenburger Weg und Bedarfsstufen 

 
Quelle: eigene Darstellung 

4.3 Struktur und räumliche Verteilung der wohnungsnahen Grundver-
sorgung 

Ein besonderer Stellenwert im Rahmen der Einzelhandelsstruktur, aber auch im Rahmen 

der kommunalen Daseinsvorsorge, kommt der wohnungsnahen Grundversorgung der 

Bevölkerung und dabei vorrangig der Versorgung mit Nahrungs- und Genussmitteln zu. 

Unter Nahversorgung beziehungsweise der wohnungsnahen Grundversorgung wird in 

diesem Zusammenhang die Versorgung der Bürger mit Gütern und Dienstleistungen 

des kurzfristigen (täglichen) Bedarfs verstanden, die in räumlicher Nähe zum Konsu-

menten angeboten werden.  

Ergänzt werden diese Warengruppen bzw. Sortimente häufig durch eher kleinteilige 

Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote. Folgende Sortimente bzw. Dienstleis-

tungsangebote stellen wesentliche Bausteine eines wohnungsnahen Grundversor-

gungsangebotes dar: 
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Angebotsbausteine wohnungsnahe Grundversorgung 

M indestausstattung 

Nahrungs- und Genussmittel 
Brot und Backwaren 
Fleisch und Wurstwaren 
Getränke 
Gesundheit- und Körperpflegeartikel 
Apothekerwaren  

Post, Bank 
Ärzte, Friseur, Lotto 

Zusatzausstattung 

Spirituosen, Tabakwaren 
Zeitungen, Zeitschriften 
Schreibwaren, Papier, Bürobedarf 
Schnittblumen /  Zoologischer Bedarf 

Café, Gaststätte 
Reinigung, Reisebüro 

Quelle: eigene Darstellung 

In der Praxis wird als Indikator zur Bewertung der Nahversorgungssituation einer Kom-

mune insbesondere die Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel herangezogen. Ne-

ben der rein quantitativen Betrachtung ist darüber hinaus auch die Analyse der räumli-

chen (Erreichbarkeit) und strukturellen (Betriebsformenmix) Aspekte unerlässlich.  

Eine rein quantitative Einordnung geschieht über die Betrachtung der Ausstattung mit 

Verkaufsfläche pro Einwohner im Bereich Nahrungs- und Genussmitteln (vgl. dazu Ta-

belle 8).  

Gesamtstädtisch ergibt sich für die Stadt Pasewalk auf Basis der ermittelten Verkaufsflä-

che für die Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel ein Wert von 0,95 m² pro 

Einwohner (2005: 0,58). Dieser Wert liegt damit deutlich über dem Bundesdurch-

schnitt von 0,35 m² - 0,38 m² pro Einwohner und weist somit in einer ersten Einschät-

zung - gesamtstädtisch betrachtet - auf eine sehr gute quantitative Versorgung hin, die 

sich seit der Erhebung 2004 insbesondere durch die Ansiedlung der Verbrauchmarktes 

Kaufland weiter verbessert hat. Verglichen mit dem bundeslandinternen Durch-
schnittswert von M ecklenburg – Vorpommern von 0,65 m² Verkaufsfläche pro 

Einwohner in nahversorgungsrelevanten Warengruppen präsentiert sich Pasewalk 

ebenfalls überdurchschnittlich. Wird der Vergleichsfokus rein auf die in M ecklenburg – 

Vorpommern liegenden achtzehn M ittelzentren gelegt, so zeichnet sich hier ein hö-

herer Ausstattungsgrad der nahversorgungsrelevanten Warengruppen von 0,95 m²  

ab8. In diesem Betrachtungszusammenhang weist die Stadt Pasewalk somit eine durch-

schnittliche Verkaufsflächenausstattung auf, was jedoch die, bezogen auf die reine Ver-

kaufsflächenausstattung, quantitativ sehr gute Versorgungssituation nicht in Frage 

                                                

8  Quelle: Ministerium des Landes MV für Verkehr, Bau und Landesentwicklung 
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stellt. Im weiteren ist dieser Wert aber auch in einen strukturellen und räumlichen Zu-

sammenhang zu stellen. 

Tabelle 8:  Kennzahlen der Pasewalker Grundversorgung 

 Pasewalk 

Einwohnerzahl 11.380 

Anzahl der Betriebe NuG 40 

Verkaufsfläche NuG in m² 11.760 

Verkaufsflächenausstattung NuG in m² pro 
Einwohner (gerundete Werte) 

0,95 

NuG=  Nahrungs- und Genussmittel 
Quelle: Einzelhandelserhebung Pasewalk April 2011 

Zunächst erfolgt eine Betrachtung des Lebensmittelangebots nach räumlichen Ange-

botsschwerpunkten (vgl. dazu Tabelle 9). Aufgrund dessen, dass lediglich in der Kern-

stadt Pasewalks Einzelhandel ansässig ist, kann auf eine stadtteilspezifische Betrachtung 

verzichtet werden. 

Tabelle 9:  Grundversorgungsangebot nach räumlichen Angebotsschwerpunk-
ten 

 Hauptge-
schäftsbereich 

Stettiner Platz 
Torgelower 

Straße 
Rothenburger 

Weg 

Anzahl der  
Betriebe NuG 

9 5 2 - 

Verkaufsfläche  

NuG in m² 
1.240 2.720 1.590 - 

NuG=  Nahrungs- und Genussmittel 

Quelle: Einzelhandelserhebung Pasewalk April 2011 

24 Einzelhandelsbetriebe im Bereich Nahrungs- und Genussmittel mit einer Gesamtver-

kaufsfläche von rund 5.200 m² sind nicht an den räumlichen Angebotsschwerpunkten 

lokalisiert, sondern befinden sich an solitären Nah- und Grundversorgungsstandorten in 

städtebaulich integrierten bzw. nicht-integrierten Streulagen. Hierzu zählen u.a. die 

strukturprägenden Lebensmittelanbieter Lidl und Aldi in der Lindenstraße, Rewe in der 

Pestalozzistraße, Norma Am Luisenplatz sowie Netto in der Bahnhofstraße. Während 

bei den Betrieben in Solitärlagen an der Bahnhofstraße und in der Lindenstraße auf-

grund fehlender Mantelbevölkerung nur von einer Teilfunktion als Nahversorger aus-

gegangen werden kann, handelt es sich bei den städtebaulich integrierten Standorten 

Pestalozzistraße und Luisenplatz um Nahversorgungsstandorte, die zur fußläufigen Ver-

sorgung der im Nahbereich Wohnenden beitragen. 

Ergänzend zur rein quantitativen Betrachtung der Angebotsflächen der wohnungsna-

hen Grundversorgung wurde eine strukturelle sowie räumliche Bewertung der Ein-

zelhandelsstandorte vorgenommen. 
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Im Hinblick auf die Bewertung struktureller Aspekte der Grundversorgung werden 

folgende strukturprägende Betriebstypen mit einem Kernsortiment Nahrungs- und Ge-

nussmittel unterschieden: 

 

Tabelle 10:  Strukturprägende Betriebstypen mit Kernsortiment Nahrungs- und 
Genussmittel 

Begriff/  Betriebsform Erläuterung 

Lebensmitteldiscounter Selbstbedienung, umschlagstarke Artikel, aggressive Niedrigpreispolitik, z.B. 

Aldi, Penny, Lidl. Heutige Marktzutrittsgröße i.d.R. 800-1.000 m² Verkaufs-
fläche. 

SB-Warenhaus Einzelhandelsgroßbetrieb, Discount-Prinzip, Selbstbedienung, Verkaufsfläche 

mind. 5.000 m², umfassendes Sortiment mit Schwerpunkt Nahrungs- und 

Genussmittel /  Standort häufig in Stadtrandlagen, weiträumige Kunden-
parkplätze (z.B. Real,  Kaufland). 

Supermarkt Selbstbedienung, Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsflä-

che von mind. 400 m², Lebensmittel einschließlich Frischwaren, Non-Food-

Anteil nicht über 25 %  der Gesamtverkaufsfläche. Übliche Größenordnung: 
1.200- 1.500 m² Verkaufsfläche. 

Verbrauchermarkt Großflächiger Einzelhandelsbetrieb, Verkaufsfläche mind. 1.500 m², Selbst-

bedienung, breites und tiefes Sortiment an Nahrungs- und Genussmitteln 

und an Ge- und Verbrauchsgütern des kurz- und mittelfristigen Bedarfs, 

häufig Dauerniedrigpreispolitik oder Sonderangebotspolitik, Standort meist 
autokundenorientiert. 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

Darüber hinaus ergänzen eingeschränkt strukturprägende Anbieter, wie Lebensmittel-

SB-Läden (kleine Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte mit weniger als 200 m² Verkaufs-

fläche, Selbstbedienung), Lebensmittel-SB-Märkte (kleine Lebensmitteleinzelhandelsge-

schäfte mit 200 - 400 m² Verkaufsfläche, auch Frischwaren sowie integrierte Non-

Food-Waren, Selbstbedienung), Fach- und Spezialgeschäfte (z.B. Kaffee-, Tee- oder 

Süßwarenfachgeschäfte) sowie Lebensmittelhandwerksbetriebe (Bäckereien, Fleische-

reien) das Grundversorgungsangebot. In Siedlungsbereichen mit einer geringen Man-

telbevölkerung können solche kleinflächigen Betriebe einen wichtigen Beitrag zur woh-

nungsnahen Grundversorgung leisten. Sie unterliegen jedoch nicht den bauleitplaneri-

schen Steuerungsmöglichkeiten im Sinne des § 11 (3) BauNVO (großflächiger Einzel-

handel). 

Der Betriebsformenmix im Bereich Nahrungs- und Genussmittel stellt sich in der Stadt 

Pasewalk mit einer tendenziellen Ausrichtung auf das discountorientierte Lebensmittel-

angebot dar. Fünf der neun größten Betriebe sind Lebensmitteldiscounter (vgl. dazu 

Tabelle 11). 
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Tabelle 11:  Anzahl nach Betriebstypen mit Kernsortiment Nahrungs- und Ge-
nussmittel in Pasewalk 

 Pasewalk 

Lebensmitteldiscounter 5 

Lebensmittelsupermarkt 2 

Verbrauchermarkt 2 

SB - Warenhaus - 

sonstige 31 

gesamt 40 
Quelle: Einzelhandelserhebung Pasewalk April 2011 

In der Stadt Pasewalk sind neben fünf Lebensmitteldiscountern (Aldi, Lidl, 2xNetto, 

Norma) zwei Supermärkte (Rewe mit rund 800 m² Verkaufsfläche und Nahkauf mit 700 

m² Verkaufsfläche) und zwei Verbrauchermärkte (Kaufland mit 3.100 m² Verkaufsflä-

che und Edeka mit 1.900 m² Verkaufsfläche) ansässig. Die Gegenüberstellung der 

strukturprägenden Betriebstypen zeigt eine ausgewogene Angebotsstruktur mit einer 

leichten Tendenz zu discountorientierten Angebotsformen. 

Zur räumlichen Bewertung der Einzelhandelsstandorte wird die fußläufige Erreichbar-

keit von Lebensmittelbetrieben als Bewertungsmaßstab herangezogen. Es ist davon 

auszugehen, dass die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs v.a. mit Lebensmit-

teln, Getränken sowie Gesundheits- und Drogerieartikeln – i.d.R. noch in einer Gehzeit 

von 10 Minuten möglich sein soll. Dies entspricht einer fußläufigen Entfernung von 

600 - 1000 m. In der nachfolgenden Karte werden die Lebensmittelanbieter (ab einer 

Verkaufsfläche von 200 m²) im Pasewalker Stadtgebiet mit einem Luftlinienradius von 

600 m dargestellt.  
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Karte 11:  Fußläufige Erreichbarkeit strukturprägender Lebensmittelmärkte in 
der Stadt Pasewalk (Anbieter mit 600 m Radius) 

 
Quelle: eigene Darstellung 

In den zentralen Siedlungsbereichen der Stadt Pasewalk lassen sich zum Teil mehrfache 

Überlappungen der Radien feststellen, die auf das räumlich dichte Angebot des ansässi-

gen Lebensmitteleinzelhandels zurückzuführen sind. Auch die übrigen Wohnsiedlungs-

bereiche Pasewalks sind im Wesentlichen von den Versorgungsradien der ansässigen 

strukturprägenden Lebensmittelanbietern abgedeckt. 

Lediglich im südlichen Bereich der Scheringer Siedlung sowie im östlichen Siedlungs-

randbereich liegen kleinere Wohnsiedlungsbereiche knapp außerhalb der Versorgungs-

radien. In den Wohnsiedlungsbereichen des Ortsteils Friedberg ist eine räumliche Ver-

sorgungslücke festzustellen. Im Hinblick auf die Stärkung der Grundversorgung in die-

sen Bereichen durch zusätzliche strukturprägende Lebensmittelanbieter gilt es jedoch zu 

beachten, dass aus einzelbetriebswirtschaftlicher Sicht eine entsprechende Mantelbe-

völkerung (einzelhandelsrelevantes Kaufkraftpotenzial) vorhanden sein muss. Diese 

Schwelle liegt im Hinblick auf heutige Marktzutrittsgrößen (i. d. R. ab etwa 800 m² 

Verkaufsfläche) mit rd. 5.000 Einwohnern – bei isolierter Betrachtung – deutlich über 

dem jeweiligen Potenzial der räumlichen Versorgungslücken. 

Die räumliche Verteilung der strukturprägenden Lebensmittelanbieter zeigt auch, dass 

bei dem Standort Fachmarktagglomeration Torgelower Straße sowie den solitären 

Standorten in der Lindenstraße (Aldi und Lidl) und in der Bahnhofstrasse (Rewe) auf-

grund fehlender Mantelbevölkerung nur von einer Teilfunktion als Nahversorger aus-

gegangen werden kann. Ihre versorgungsstrukturelle Bedeutung für die Pasewalker 

Grundversorgung ist daher als eher gering einzustufen. 
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4.4 Fazit der Angebotsanalyse 

Zusammenfassend lassen sich im Hinblick auf die Pasewalker Einzelhandelsstruktur fol-

gende Aspekte festhalten: 

Gesamtstädtische Ebene 

Mit 129 Einzelhandelsbetrieben und rund 32.000 m² Verkaufsfläche, sowie einer 

daraus resultierenden Verkaufsfläche pro Einwohner von 2,80 m²  ist die Stadt Pase-

walk für die ihr zugeordnete landesplanerische Funktion eines Mittelzentrums quantita-

tiv überdurchschnittlich aufgestellt. Es ist über alle Warengruppen ein Einzelhandelsan-

gebot zu verzeichnen.  

Mit rund 14.500 m² Verkaufsfläche und einem Anteil von etwa 45 %  an der Gesamt-

verkaufsfläche der Stadt Pasewalk, nehmen die Warengruppen der überwiegend kurz-
fristigen Bedarfsstufen den quantitativ höchsten Stellenwert ein. Innerhalb dieser Be-

darfsstufe ragt die Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel hervor (rund 10.800 m² 

Verkaufsfläche). Damit liegt die Verkaufsfläche im Bereich der Warengruppe Nahrungs- 

und Genussmittel mit 0,95 m² Verkaufsfläche pro Einwohner weit über dem bundes-

deutschen Durchschnittswert von 0,35 - 0,38 m² Verkaufsfläche pro Einwohner und 

auch über dem Durchschnittswert des Bundeslandes Mecklenburg – Vorpommern von 

0,65 m² Verkaufsfläche pro Einwohner. Der Stadt Pasewalk ist demnach bezogen auf 

die quantitative Verkaufsflächenausstattung in der Warengruppe Nahrungs- und Ge-

nussmittel eine gute Versorgungsleistung zu bescheinigen. 

Auf die Warengruppen der mittelfristigen Bedarfsstufe entfällt ein Anteil von 23 %  

an der gesamtstädtischen Verkaufsfläche. Hier ragt die innerstädtische Leitbranche Be-
kleidung /  Textilien mit einem Verkaufsflächenangebot von rund 4.000 m² Verkaufs-

fläche bzw. 12 %  an der Gesamtverkaufsfläche besonders hervor. 

Insgesamt 31 %  der gesamtstädtischen Verkaufsfläche werden in den Warengruppen 
der überwiegend langfristigen Bedarfsstufe vorgehalten. Hierbei tritt - entsprechend 

der üblicherweise verkaufsflächenintensiven Betriebsformen das Bau- und Garten-

marktsortiment sowie das Sortiment Möbel besonders hervor. Sie vereinigen zusammen 

rund 6.900 m² Verkaufsfläche auf sich, was einem Anteil von rund 22 %  an der Ge-

samtverkaufsfläche entspricht. 

Die gesamtstädtische Leerstandsquote liegt bei rund 15 %. 4.100 m² Verkaufsfläche 

bzw. 19 Ladenlokale stehen somit im gesamten Stadtgebiet leer. Ein räumlicher 

Schwerpunkt der Leerstände kann nicht ausgemacht werden. Vor allem im Hinblick auf 

die räumlichen Entwicklungsoptionen ist die Leerstandssituation in die künftige Stadt-

entwicklung mit einzubeziehen und angemessen zu berücksichtigen. 

Insgesamt wird die Stadt Pasewalk ihrer mittelzentralen Bedeutung rein quantitativ 

gerecht. Neben einem ausgeprägten Grundversorgungsangebot, weist die Stadt auch 

ein gut strukturiertes und differenziertes Angebot in den Warengruppen der überwie-

gend mittel- und langfristigen Bedarfsstufen auf. 
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Auf den zentralen Bereich entfallen lediglich 19 %  der Gesamtverkaufsfläche und im-

merhin 41 %  der ortsansässigen Einzelhandelsbetriebe. Über die Hälfte des Verkaufs-

flächenangebotes (55 % ) in Pasewalks ist in städtebaulich integrierten Lagen verortet 

und leistet damit einen Beitrag zur Nahversorgung der Bevölkerung. 

Gesamtstädtisch verfügt die Stadt Pasewalk in der Warengruppe Nahrungs- und Ge-
nussmittel, die als Indikator zur Bewertung der Nahversorgungssituation einer Kom-

mune dient, mit rund 10.800 m² Verkaufsfläche bzw. 0,95 m² Verkaufsfläche pro 
Einwohner über eine sehr gute quantitative Ausstattung. Dieser hohe Ausstattungsgrad 

ist neben den zwei im Stadtgebiet vorhandenen strukturprägenden Verbrauchermärk-

ten, vor allem auf die fünf Lebensmitteldiscounter sowie zwei Supermärkte zurückzu-

führen.  
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5 Nachfrageseitigen Rahmenbedingungen 

Im Folgenden sollen insbesondere die einzelhandelsrelevanten Veränderungen auf der 

Nachfrageseite in der Stadt Pasewalk abgebildet werden. Eine Einordnung der überge-

ordneten standortrelevanten Rahmenbedingungen für die Stadt Pasewalk ist im Einzel-

handelsfachplan aus dem Jahr 2005 erfolgt. Der Schwerpunkt der nachfolgenden Be-

trachtungen liegt daher vor allem auf der Darstellung der aktuellen Kaufkraftkennzif-

fern und –daten der Bevölkerung des Einzugsbereichs der Stadt Pasewalk. 

5.1 Einzugsgebiet des Pasewalker Einzelhandels 

Vor dem Hintergrund der immer weiter gestiegenen Mobilität im Rahmen der Versor-

gung mit insbesondere mittel- und langfristigen Bedarfsgütern vollziehen sich räumliche 

Austauschbeziehungen zwischen Einzelhandelszentren und Wohnorten der Nachfrager. 

Im Zuge zunehmender Mobilitätsanforderungen werden erhöhte Zeit- und Entfer-

nungswiderstände sowohl für das Einkaufen als auch die Funktionen Arbeit, Dienstleis-

tungsinanspruchnahme und Freizeitgestaltung wahrgenommen. Daneben führen auch 

Einzelhandelsagglomerationen, deren kollektives Einzugsgebiet über das der einzelnen, 

jeweils dort angesiedelten Betriebe bzw. Betriebsformen hinausgeht, zur Vergrößerung 

des Einzugsgebietes einer Gemeinde als Einzelhandelsstandort. Andererseits ist aber 

auch zu berücksichtigen, dass ab spezifischen Raum-Zeit-Distanzen (Entfernung zur In-

nenstadt bzw. zum Einkaufsstandort) die Bereitschaft der Kunden abnimmt, diese auf-

zusuchen, weil wiederum andere Zentren bzw. Standorte geringere Raum-Zeit-

Distanzen aufweisen. Aus diesem räumlichen Spannungsgeflecht resultiert schließlich 

ein Einzugsgebiet. 

Die Abgrenzung des Einzugsgebietes dient zum einen als Indikator zur Bewertung der 

derzeitigen Ausstrahlungskraft des Pasewalker Einzelhandels, zum anderen als Grundla-

ge zur Ermittlung des externen Nachfragepotenzials. Auf Basis des ermittelten Her-

kunftsorte der Passanten aus dem Einzelhandelsfachplan 2005, unter Berücksichtigung 

der aktuellen Zentralitätswerte sowie auf Grundlage der Berücksichtigung von Raumwi-

derständen und der Einordnung /  Bewertung von Konkurrenzstandorten / -zentren lässt 

sich das Einzugsgebiet der Gemeinde Pasewalk wie folgt abgrenzen: 

– Das Pasewalker Gemeindegebiet mit einem Kundenpotenzial von rund 11.400 Ein-

wohnern wird als Kerneinzugsgebiet definiert, aus dem sich der überwiegende An-

teil der Kunden des Pasewalker Einzelhandels rekrutiert. 

– Dem näheren Einzugsgebiet werden in der Regel Kommunen zugeordnet, die in 

direkter Nachbarschaft zur Untersuchungskommune liegen und aufgrund der räum-

lichen Nähe innerhalb des regionalen Verflechtungsbereiches eine gewisse Orientie-

rung zum Einkaufsstandort Pasewalk aufweisen. Dazu zählen vor allem die benach-

barten Gemeinden des Amtes Uecker-Randow-Tal. Nicht zuletzt auf Grund der ge-

ringen Siedlungsdichte in der ländlich strukturierten Region und der damit verbun-

denen geringen Ausprägung der Einzelhandelsstruktur in diesem Raum ist der An-
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teil der hier potenziell zur Verfügung stehenden Kaufkraft relativ hoch einzustufen. 

Dem näheren Einzugsgebiet kann ein Bevölkerungspotenzial von rund 7.900 Ein-

wohnern zugeordnet werden. 

– Es ist zu berücksichtigen, dass der Anteil an dem Kaufkraftpotenzial, der durch den 

Einzelhandel in Pasewalk abgeschöpft wird, sich mit zunehmender Entfernung von 

Pasewalk verringert. Eingeschränkt wird der Ferneinzugsbereich, zu dem die um-

liegenden Gemeinden der Uecker-Randow-Region sowie die südlich an das Amt 

Uecker-Randow-Tal angrenzenden Gemeinden gehören, vor allem durch die Kon-

kurrenzangebote in den benachbarten Mittelzentren. 

– Als sogenannte Streuumsätze aus dem Ferneinzugsgebiet des Einzelhandels in Pa-

sewalk werden daneben „Zufallskäufe“  von Personen von außerhalb des eigentli-

chen Einzugsgebietes bezeichnet.  

5.2 Nachfragepotenzial der Stadt Pasewalk 

Zur Abbildung der aktuellen Nachfragesituation wird in der vorliegenden Untersuchung 

auf sekundärstatistische Rahmendaten der IBH Retail Consultants (Köln) zurückgegrif-

fen. Diese werden durch die IBH-Marktforschung bundesweit ermittelt und aktuell 

fortgeschrieben. Anhand der Bevölkerung und einzelhandelsrelevanten Kaufkraftdaten 

lässt sich das in einem Gebiet vorhandene Kaufkraftpotenzial im Einzelhandel gesamt 

und nach Fachsparten bzw. Warengruppen ermitteln.   

Das einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenzial in Pasewalk stellt sich wie folgt dar: 
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Tabelle 12:  Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftpotenzial in Pasewalk 2011 in M i-
o. Euro nach Warengruppen 

Warengruppe Kaufkraft in Mio. Euro 

Nahrungs- und Genussmittel  20,3 

Blumen (Indoor) /  Zoo 1,1 

Gesundheit und Körperpflege 3,1 

PBS /  Zeitungen /  Zeitschriften /  Bücher 1,7 

Überwiegend kurzfristiger Bedarf 26,2 

Bekleidung /  Textilien 3,9 

Schuhe /  Lederwaren 1,0 

Glas, Porzellan, Keramik /  Haushaltswaren 0,6 

Spielwaren /  Hobbyartikel 1,0 

Sport und Freizeit 0,7 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 7,2 

Wohneinrichtung 1,0 

Möbel 2,4 

Elektro /  Leuchten 1,2 

Unterhaltungselektronik /  Multimedia 3,1 

Medizinische und orthopädische Artikel 0,7 

Uhren /  Schmuck 0,4 

Baumarktsortimente 4,8 

Gartenmarktsortimente 0,8 

Überwiegend langfristiger Bedarf 14,5 

Sonstiges 0,3 

Summe 48,3 

Quelle: IBH Retail Consultants, Köln – Einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenziale 2011, eignen Berech-
nung 

Diesem monetären Kaufkraftpotenzial von rund 48 Mio. Euro liegt - unter Berücksichti-

gung der aktuellen Einwohnerzahlen - das örtliche Kaufkraftniveau in der Stadt Pase-

walk zugrunde. Die sogenannte einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer beschreibt 

das Verhältnis der örtlich vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft pro Einwoh-

ner zur einzelhandelsrelevanten einwohnerbezogenen Kaufkraft in der gesamten Bun-

desrepublik. Dabei gibt sie die Abweichung der Pro-Kopf-einzelhandelsrelevanten 

Kaufkraft vom Bundesdurchschnitt (D= 100) an. Derzeit ergibt sich in der Pasewalk eine 

einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer von 86,9. Zwar ist seit 2004 eine Anstieg 

des Kaufkraftniveaus zu verzeichnen (2004: 84,7) jedoch ist das monetäre Kaufkraftpo-

tenzial im Vergleich aufgrund des Bevölkerungsrückgangs um 2,4 Mio. Euro gesunken 

(2004: 50,7 Mio. Euro). Das Kaufkraftniveau der Pasewalker Bevölkerung liegt deutlich 

unter den Durchschnittswerten der bundesweit ermittelten Kaufkraftdaten. Auch das 

durchschnittliche Kaufkraftniveau des Landes Mecklenburg-Vorpommern liegt mit 
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89,0 über dem Kaufkraftniveau von Pasewalk. Im regionalen Vergleich weisen die 

Kommunen in der Nähe von Pasewalk ein ähnliches Kaufskraftniveau ihrer Bevölkerung 

auf (siehe auch Tabelle 4).  

5.3 Umsätze und Zentralitäten des Einzelhandels in der Stadt Pase-
walk 

Als wesentliche Ansatzpunkte zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit des Pasewalker  

Einzelhandels kann der generierte Umsatz der ortsansässigen Betriebe, der sich aus der 

Kaufkraftbindung vor Ort und den Zuflüssen von außerhalb des Stadtgebietes zusam-

mensetzt sowie die einzelhandelsrelevante Zentralität (Verhältnis zwischen örtlichem 

einzelhandelsrelevantem Umsatz zu lokalem einzelhandelsrelevantem Kaufkraftpotenzi-

al) herangezogen werden.   

Bei der Ermittlung der aktuellen Umsätze werden nicht nur die erhobenen Verkaufsflä-

chen pro Warengruppe und die bundesdurchschnittlichen Umsatzkennwerte angesetzt, 

sondern vielmehr auch die konkrete Situation vor Ort mit berücksichtigt. Dazu zählen 

insbesondere Werte zur unterschiedlichen Flächenproduktivität der Vertriebsformen, 

die spezifischen Kennwerte einzelner Anbieter sowie die detaillierten Angebotsstruktu-

ren in Pasewalk. Hochgerechnet auf den Verkaufsflächenbestand ergeben sich daraus 

die in Tabelle 13 dargestellten sortimentsspezifische Umsätze der einzelnen Waren-

gruppen).  

Die Zentralität wird durch das Verhältnis zwischen dem errechneten Einzelhandelsum-

satz und dem lokal vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraftpotenzial errechnet. 

Sie zeigt an, wie viel der vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft im Saldo am 

Standort durch den niedergelassenen Einzelhandel gebunden werden kann. Ein Wert 

von 1 bedeutet, dass der Einzelhandelsumsatz genau so groß ist wie die lokal vorhan-

dene einzelhandelsrelevante Kaufkraft im entsprechenden Sortiment; Werte über 1 

deuten auf Zuflüsse von außen und einen entsprechend leistungsstarken Einzelhandel 

hin, während Abweichungen unterhalb des Basiswertes von 1 auf Kaufkraftabflüsse 

und entsprechende Strukturschwächen hinweisen können. 

Hochgerechnet auf den Verkaufsflächenbestand ergeben sich daraus für die einzelnen 

Warengruppen folgende sortimentsspezifische Umsätze für das Jahr 2011: 
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Tabelle 13: Geschätzte branchenspezifische Umsätze des Pasewalker Einzelhan-
dels 

Hauptbranche/ Sortiment Umsatz 
 in Mio. Euro 

Kaufkraft 
in Mio. Euro 

Zentralität 

Nahrungs- und Genussmittel 35,5  20,3 1,75 

Blumen (Indoor) /  Zoo 1,4 1,1 1,31 

Gesundheit und Körperpflege 6,1 3,1 1,98 

PBS /  Zeitungen /  Zeitschriften /  Bücher 1,9 1,7 1,12 

Überwiegend kurzfristiger Bedarf 44,9 26,2 1,72 

Bekleidung /  Textilien 9,0 3,9 2,30 

Schuhe /  Lederwaren 3,1 1,0 3,10 

GPK /  Haushaltswaren 2,5 0,6 4,18 

Spielwaren /  Hobbyartikel 0,8 1,0 0,78 

Sport und Freizeit 1,2 0,7 1,75 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 16,6 7,2 2,30 

Wohneinrichtung 1,9 1,0 1,93 

Möbel 1,9 2,4 0,81 

Elektro /  Leuchten 1,0 1,2 0,84 

Elektronik /  Multimedia 2,6 3,1 0,83 

Medizinische und orthopädische Artikel 0,6 0,7 0,91 

Uhren /  Schmuck 0,9 0,4 2,35 

Baumarktsortimente 2,8 4,8 0,58 

Gartenmarktsortimente 1,8 0,8 2,29 

Überwiegend langfristiger Bedarf 13,6 14,5 0,94 

Sonstiges 0,3 0,3 1,13 

Summe/  Ø 75,5 48,3 1,56 

Quelle: eigene Erhebungen sowie Berechnungen auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Pasewalk, Sep-
tember 2010; gerundete Werte 

Den weitaus größten Einzelanteil am Umsatz in den verschiedenen Warengruppen 

nimmt der Bereich Nahrungs- und Genussmittel ein, der mit rd. 35,5 Mio. Euro knapp 

die Hälfte des gesamten Einzelhandelsumsatzes in Pasewalk umfasst. Alle übrigen Wa-

rengruppen weisen z.T. deutlich niedrigere Umsätze auf. Die Bereiche Bekleidung /  

Textilien (9,0 Mio. Euro), Gesundheit und Körperpflege (6,1 Mio. Euro), und Schuhe /  

Lederwaren (3,1 Mio. Euro) sind ebenfalls monetär bedeutsam.  

Der einzelhandelsrelevanten Zentralität nach zu urteilen, weist die Stadt Pasewalk, ihrer 

zentralörtlichen Funktion als Mittelzentrum gerecht werdend, besonders in den Waren-

gruppen des überwiegend mittelfristigen Bedarfs hohe Zentralitätswerte auf. Die Sorti-

mente Glas, Porzellan, Keramik /  Haushaltswaren (Zentralität: 4,18) und Schuhe und 
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Lederwaren (Zentralität: 3,10) treten quantitativ besonders hervor. Es ist davon auszu-

gehen, dass Pasewalk eine wichtige Teilversorgungsfunktion insbesondere für das um-

liegende Amt Uecker-Randow-Tal übernimmt.  

Wird der ermittelte Gesamtumsatz (75,5 Mio. Euro) dem auf Grundlage der IBH-

Kennziffern ermittelten einzelhandelsrelevanten Kaufkraftpotenzial gegenüber gestellt 

(rund 48,3 Mio. Euro) ergibt sich daraus die Zentralität von 1,56 über alle Waren-

gruppen, d.h. per Saldo fließen dem Pasewalker Einzelhandel rd. 56 %  Kaufkraft von 

außerhalb zu.  

Die Zentralitätskennziffern (vgl. dazu Tabelle 13) erreichen in den Warengruppen der 

kurzfristigen Bedarfsdeckung einen überdurchschnittlichen Wert von insgesamt 1,72. 

Einen überwiegenden Anteil daran haben die Warengruppen Nahrungs- und Genuss-

mittel sowie Gesundheit und Körperpflege. Hier werden Zentralitäten von 1,75 bzw. 

1,98 erreicht.  

Im überwiegend mittelfristigen Bedarfsbereich ist die Stadt Pasewalk, bezogen auf die 

Kaufkraftbindung aus dem Umland, besonders stark aufgestellt. Eine Einzelhandelsrele-

vante Zentralität von 2,30 über alle mittelfristigen Warengruppen verdeutlicht dies. 

Aufgrund der realen Umsätze fällt hier die Warengruppe Bekleidung /  Textilien mit ei-

nem Zentralitätswert von 2,30 und einem Realumsatz von 3,9 Mio. Euro besonders ins 

Gewicht. Die Warengruppen Glas, Porzellan, Keramik /  Haushaltswaren, Sport und 

Freizeit sowie Schuhe und Lederwaren untermalen, zwar mit geringeren Umsätzen aber 

z.T. deutlich höheren Zentralitäten, dieses überaus positive Ergebnis zusätzlich. 

Im Bereich der Warengruppen der überwiegend langfristigen Bedarfsdeckung liegen 

die Kaufkraftbindungsquoten in den Warengruppen Wohneinrichtung, Uhren /  

Schmuck und Gartenmarktsortimente deutlich über 100 % . In den übrigen Waren-

gruppen dieser Bedarfsstufe wird die Zentralität von 1 unterschritten. Über alle Waren-

gruppen der langfristigen Bedarfsstufe kann Pasewalk somit eine für eine Mittelzentrum 

unterdurchschnittliche Zentralität von 0,94 aufweisen.  

Die hohen Zentralitätswerte der meisten Warengruppen bescheinigen der Stadt Pase-

walk eine Erfüllung ihrer durch die Landesplanung Mecklenburg – Vorpommern zuge-

wiesenen Funktion als Mittelzentrum. 

Besonders in den Warengruppen des überwiegend mittelfristigen Bedarfs ist mit Aus-

nahme der Warengruppe Spielwaren /  Hobbyartikel der Bedeutungsüberschuss auf das 

Umland am stärksten. Einzelhandelsrelevante Kaufkraftzuflüsse im Bereich der kurz- 

und langfristigen Bedarfsdeckung belegen, dass die Stadt Pasewalk auch in der Nah- 

und Grundversorgung eine bedeutende Stellung im regionalen Kontext einnimmt. Für 

den Lebensmittelbereich (mit vergleichsweise geringen Gewinnmargen) ist festzuhalten, 

dass Zentralitätswerte über 1 auf der einen Seite für eine gute quantitative Versorgung 

der Bevölkerung sprechen, sie sind aber auch ein Indiz für eine bereits am Standort ver-

schärfte oder ausgeprägte Wettbewerbssituation. Lediglich im Bereich der langfristigen 

Bedarfsstufe sind in den Warengruppen Möbel, Elektro /  Leuchten, Elektronik /  Multi-

media, medizinische und orthopädische Artikel sowie Baumarktsortimente Kaufkraftab-

flüsse zu verzeichnen. Dennoch sind auch in diesen Warengruppen keine wesentlichen 

Angebotsdefizite auszumachen. Der im Vergleich zum Zentralitätswert aus dem Jahr 
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2005 (1,17) deutlich angestiegene Zentralitätswert ist dabei auf das Verkaufsflächen-

wachstum sowie die gleichzeitig gesunkene Einwohnerzahl zurückzuführen. 

5.4 Fazit der Nachfrageanalyse 

Zusammenfassend lassen sich bezüglich der nachfrageseitigen Analyse der Stadt Pase-

walk folgende Aspekte festhalten: 

In Pasewalk leben zu Beginn des Jahres 2010 rd. 11.180 Einwohner mit einem einzel-
handelsrelevanten Kaufkraftpotenzial von rd. 48,3 M io. Euro.  

Die Umsätze des Einzelhandels in Pasewalk belaufen sich auf insgesamt rund 75,4 M i-

o. Euro. Den weitaus größten Anteil am Umsatz knapp der Hälfet nimmt dabei die Wa-

rengruppe Nahrungs- und Genussmittel mit rund 35,5 M io. Euro ein.  

Das Einzelhandelsangebot in Pasewalk ist insbesondere in den Sortimenten der kurz- 

und mittelfristigen Bedarfstufe so gut aufgestellt, dass es dem ortsansässigen Einzel-

handel gelingt, die vorhandene einzelhandelsrelevante Kaufkraft über alle Warengrup-

pen z.T. weit über die in Pasewalk vorhandene einzelhandelsrelevante Kaufkraft an den 

Standort zu binden. Die Zentralität von 1,56 verkörpert den kaufkraftspezifischen Be-

deutungsüberschuss Pasewalks auf das Umland numerisch. 
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6 Prognose der Verkaufsflächenentwicklungsperspektiven 

Nicht nur für den Einzelhandel, der seit Jahren einem anhaltenden Wandel hinsichtlich 

der Standortentwicklung, Betriebs- und Vertriebstypen unterliegt, ist eine neutrale Ab-

schätzung mittelfristiger Entwicklungsperspektiven von Bedeutung. Auch für die Stadt 

Pasewalk als Träger der kommunalen Planungshoheit besitzen entsprechende Aussagen 

als Orientierungsrahmen bei der Beurteilung perspektivischer Neuansiedlungen, Erwei-

terung oder Umnutzung von Einzelhandelsflächen eine Relevanz.   

6.1 Ökonomische Rahmenbedingungen 

Die Ermittlung möglicher Verkaufsflächenentwicklungsspielräume dient grundsätzlich 

der Orientierung des bis zum Zeitraum 2020 voraussichtlich zu erwartenden Verkaufs-

flächenentwicklungsbedarfs in Pasewalk. In die Bewertung fließen folgende Faktoren 

ein: 

Gegenwärtige Angebots- und Nachfragesituation  
Zur Darstellung der gegenwärtigen Angebots- und Nachfragesituation wurde eine um-

fassende Analyse für die Stadt angestellt (vgl. dazu Kapitel 4 und 5). Insbesondere der 

branchenspezifische Verkaufsflächenbestand sowie die ermittelten einzelhandelsrele-

vanten Zentralitäten fließen in die Ermittlung zu künftigen Entwicklungsspielräumen 

ein. 

Umsatzentwicklung und einzelhandelsrelevante Umsatzkennziffern /  Flächenpro-
duktivitäten 
Die Entwicklung der Flächenproduktivität9 wird als konstant angenommen. Sie ist in der 

Vergangenheit bundesweit durch den ausgesprochen intensiven Wettbewerb mit dem 

Ziel partieller Marktverdrängung der Konkurrenzanbieter gesunken. In den letzten Jah-

ren hat sich diese Tendenz jedoch durch die hohe Dynamik der Betriebstypenentwick-

lung deutlich ausdifferenziert. Zudem sind in zahlreichen Betrieben die Grenzrentabilitä-

ten erreicht, was durch die hohe und zunehmende Zahl der Betriebsaufgaben angezeigt 

wird und mit Marktsättigungstendenzen einhergeht. Durch die damit verbundenen 

fortschreitenden Konzentrationsprozesse kann deswegen zukünftig zumindest teilweise 

wieder mit steigenden Flächenproduktivitäten gerechnet werden.  

Bevölkerungsentwicklung in Pasewalk bis 2020 
Gemäß der Bevölkerungsprognose für die Stadt Pasewalk10 ist mit einer kontinuierlichen 

Schrumpfung der Bevölkerung bis zum Jahr 2020 auszugehen. Demnach wird die Be-

                                                

9 Die Flächenproduktivität bezeichnet den Umsatz eines Einzelhandelsbetriebes pro m² Verkaufsfläche. 
10 Quelle: Integriertes Stadtentwicklungskonzept Pasewalk, Fortschreibung 2005, Stadt Pasewalk 
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völkerung zum Basiswert 12.017 (Stand 31.12.2004) um 2.968 Einwohner schrumpfen, 

so dass die Pasewalker Bevölkerung bis zum Prognosehorizont 2020 voraussichtlich auf 

9.050 Einwohner sinken wird .Bereits heute zeigt sich zum damaligen Ausgangswert ei-

ne deutliche Abnahme der Bevölkerung von rund 6 % , so dass davon auszugehen ist, 

dass sich dieser Trend weiter fortsetzen wird. Auch für das Umland wird ein vergleich-

barer Bevölkerungsrückgang angenommen. Der Bevölkerungsrückgang stellt einen ent-

scheidenden Entwicklungsparameter für die zukünftige Einzelhandelsentwicklung dar.  

Branchenbezogene Entwicklung der Einzelhandelsausgaben 
Veränderung der branchenspezifischen einzelhandelsrelevanten Verbrauchsausgaben 

bis 2020: Ein weiterer Einflussfaktor für die Entwicklung der einzelhandelsrelevanten 

Nachfrage bis 2020 ist die Veränderung der branchenspezifischen einzelhandelsrelevan-

ten Verbrauchsausgaben (vgl. Tabelle 14). Die Entwicklung der einzelhandelsrelevanten 

Ausgaben insgesamt ist grundlegend von zwei Faktoren abhängig:  

- zum einen vom privaten Einkommen bzw. dem daraus resultierenden privaten 

Verbrauch,   

- zum anderen von dem Anteil dieser Ausgaben im Einzelhandel bzw. für spezifi-

sche Einzelhandelsprodukte (Ausgabeanteile nach Warengruppen).   

Es zeigt sich, dass in den Warengruppen Gesundheits- und Körperpflege, Unterhal-

tungselektronik sowie Foto /  Optik (besonders Digitalfotografie) weitere Wachs-

tumsimpulse zu erwarten sind. Die Ausgabenanteile und somit das warengruppenspezi-

fische Kaufkraftvolumen werden zwischen 2 %  und 4 %  bis 2020 steigen. In den übri-

gen Warengruppen wird das zur Verfügung stehende reale Kaufkraftvolumen eher 

stagnieren bzw. sinken (vgl. Tabelle 14). 
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Tabelle 14: Ausgabenanteile für verschiedene Branchen im Einzelhandel – 
Trendaussagen 

Branche Ausgabenanteile 

Nahrungs- und Genussmittel  

Gesundheits- und Körperpflegeartikel  

Papier, Büroartikel, Schreibwaren /  Zeitungen 
/  Zeitschriften /  Bücher 

 

Bekleidung /  Textilien  

Schuhe /  Lederwaren  

Glas, Porzellan, Keramik /  Haushaltswaren  

Spielwaren /  Hobbyartikel  

Sport und Freizeit  

Wohneinrichtungsartikel /  Möbel  

Elektrohaushaltsgeräte /  Leuchten  

Unterhaltungselektronik /  Informationstechnik 
/  Telekommunikation /  Musik / Foto 

 

Medizinische und orthopädische Artikel  

Uhren /  Schmuck  

Bau- und Gartenmarktsortiment  

Gesamt  

Quelle: in Anlehnung an: EHI Einzelhandel Aktuell 2005-2008, KPMG-Studie 2005 

6.2 Zielzentralitäten für das Jahr 2020 

In der Modellrechnung ergibt sich unter Einbeziehung der zuvor dargestellten ökonomi-

schen Parameter und im Hinblick auf eine optimale Vollversorgung der Bevölkerung Pa-

sewalks, der wichtigen Versorgungsfunktion für das Amt Uecker-Randow-Tal sowie der 

zugewiesenen mittelzentralen Funktion im Bereich der Grundversorgung eine Ziel-

zentralität von 1,7. Es zeigt sich, dass im Bereich des kurzfristigen Bedarfs diesbezüg-

lich in den wesentlichen Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel sowie Gesundheit 

und Körperpflegeartikel diese bereits erreicht bzw. übertroffen wird. In den übrigen 

Warengruppen sind lediglich marginale Entwicklungsspielräume gegeben. Unter Be-

rücksichtigung schrumpfenden Bevölkerungszahl ist es somit vorrangig das Ziel, das 

vorhandene Angebot zu sichern. Ein weiterer quantitativer Verkaufsflächenausbau, ge-

rade im Bereich der Grundversorgung birgt, vor dem Hintergrund der sich verschärfen-

den Konkurrenzsituation, das Risiko des potentiellen Marktaustritts diverser Anbieter 

und somit der Ausdünnung des Nahversorgungsnetzes. 

Im mittelfristigen Bedarfsbereich wird entsprechend der mittelzentralen Funktion von 

Pasewalk, sowie der schon vorhandenen starken Kaufkraftbindung aus dem Umland in 

diesen Warengruppen eine Zielzentralität von 1,7 angenommen. Zum aktuellen Zeit-

punkt sind auch innerhalb der mittelfristigen Bedarfsstufe die Zentralitäten mit Aus-
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nahme von Spielwaren /  Hobbyartikel über alle Warengruppen z.T. deutlich höher als 

die angenommenen Zielzentralitäten. Wie im Bereich der Grundversorgung zielt hier die 

Entwicklung ebenfalls darauf ab die vorhandenen Kaufkraftbindung, vor dem Hinter-

grund einer schrumpfenden Bevölkerung zu sichern. 

Für die Warengruppen der langfristigen Bedarfsstufe wird ebenfalls eine Zielzentrali-

tät von 1,7 zu Grunde gelegt. Hier zeichnet sich über die Warengruppen Wohneinrich-

tung, Uhren /  Schmuck und Gartenmarktsortimente eine aktuell deutlich höhere einzel-

handelsrelevante Zentralität ab, die es in Zukunft zu erhalten gilt. In der übrigen Wa-

rengruppe dieser Bedarfsstufe ergeben sich unter Berücksichtigung der Bevölkerungs-

entwicklung lediglich marginale Arrondierungsspielräume (vgl. Abbildung 1). 

Insgesamt ist aufgrund der hohen Ausgangszentralitäten aus rein quantitativer Sicht ein 

zusätzlicher Entwicklungsbedarf nicht ablesbar. In keiner Warengruppe sind nen-
nenswerte Verkaufsflächenspielräume vorhanden, die die Ansiedlungen von insbe-

sondere großflächigen Einzelhandelsbetrieben rechtfertigen würden. Auch in den Wa-

rengruppen, die aktuell unterhalb der Zielzentralität liegen ergibt sich unter Berücksich-

tigung der üblichen Betriebsgrößen sowie der sortimentsspezifischen Flächenproduktivi-

täten keine nennenswerten Verkaufsflächenentwicklungsspielräume. Im Hinblick auf 

zukünftige Einzelhandelsansiedlungen ist bei einer solchen Ausgangsituation zu beach-

ten, dass es bereits in vielen Warengruppen einen erhöhten Wettbewerb am Standort 

gibt. D.h. zusätzliche Ansiedlungen träfen auf eine weitestgehend gesättigte Marktlage, 

so dass keine zusätzliche einzelhandelsrelevante Kaufkraft abgeschöpft werden kann, 

sondern Umsatzumverteilungseffekte einträten, die sich wiederum städtebaulich nega-

tiv auf versorgungsstrukturell bedeutsame Standorte (zentraler Versorgungsbereich und 

Nahversorgungsstandorte) auswirken könnten. Entscheidend für die Entwicklung des 

Pasewalker Einzelhandels ist zudem, dass die demographische Entwicklung deutlich 

rückläufig ist. 
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Abbildung 1: Aktuelle und Ziel-Zentralitäten des Pasewalker Einzelhandels  

 
Quelle: eigene Berechnung 
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nes Vorhabens abgeschätzt werden.   

Vor allem sind einer „ zügellosen“  Ausweitung von Verkaufsflächen Grenzen gesetzt, 

da zusätzliche Kaufkraft grundsätzlich nur bis zu einem bestimmten Maße und in be-

stimmten Branchen mobilisiert werden kann. Werden darüber hinaus Einzelhandelsvor-

haben realisiert, führt dies ebenso zu Umsatzumverteilungen innerhalb der lokalen Ein-

zelhandelslandschaft und somit zu Umsatzverlusten bzw. einer Marktverdrängung be-

stehender Betriebe jeweils in Abhängigkeit der Relevanz eines Vorhabens. Dies trifft 

insbesondere auch auf den Lebensmittelbereich zu. Schließlich wird dieser Sortiments-

bereich in erster Linie am Wohnstandort nachgefragt, so dass sich eine Überversorgung 

auch vorrangig auf die entsprechenden Wohnsiedlungsbereiche auswirkt. In der Folge 

kann es zu Funktionsverlusten des Zentrums bzw. Nahversorgungsstandorten sowie 

zu negativen städtebaulichen Auswirkungen kommen.  

Vorhaben an stadtentwicklungspolitisch gewünschten Standorten können zur Verbes-

serung und Attraktivierung des Einzelhandelsangebots, insbesondere auch der In-

nenstadt, führen. Die Tatsache, dass dies zu Lasten weniger geeigneter Standorte ge-

schieht, wird dabei in Kauf genommen. Jedoch muss in diese Überlegung auch einflie-

ßen, dass auch eine deutliche Überdimensionierung der Einzelhandelsentwicklung in-

nerhalb des zentralen Versorgungsbereichs sowohl zu einer zusätzlichen Gefährdung 

der wohnungsnahen Grundversorgung als auch zu Funktionsverlusten innerhalb des 

Zentrums führen kann. Zukünftige Entwicklungen müssen somit generell mit Blick auf 

die Ziele des Pasewalker Einzelhandelskonzeptes (vgl. Kapitel 7) abgewogen werden. 

Für bisher nicht vertretene Spezialanbieter oder neuartige Anbieter können sich darüber 

hinaus auch dann Entwicklungsspielräume abzeichnen, wenn das übergeordnete 

Hauptsortiment bereits umfangreich vertreten ist und an sich kein zusätzlicher Ver-

kaufsflächenspielraum besteht. 

Es ist festzuhalten, dass die Einordnung potenzieller Neuvorhaben, Erweiterung oder 

Umnutzung von Einzelhandelsflächen in einen städtebaulichen und 
absatzwirtschaftlichen Kontext unabdingbar ist. 

Generell gilt, dass das Ziel nicht der quantitative Ausbau als vielmehr die Sicherung 

und Verbesserung der räumlich strukturellen Angebotssituation sein sollte, was im-

pliziert, dass über zusätzliche Angebote nur nach eingehender Prüfung entschieden 

werden sollte, zusätzliche zentrenrelevante Sortimente sollten generell nur im zentralen 

Versorgungsbereich angesiedelt werden. 
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7 Aktuelles Einzelhandelskonzept für die Stadt Pasewalk 

Die vorangegangenen Analysen zur Pasewalker Einzelhandelsstruktur und Betrachtun-

gen zu Entwicklungsspielräumen stellen die Basis für die im Folgenden dargestellten all-

gemeinen und konkreten Handlungsempfehlungen dar. Diese verfolgen das Ziel, den 

Einzelhandelsstandort Pasewalk zu sichern und zu stärken. Dabei gilt es vor allem, die 

räumliche Angebotsstruktur mit einer Konzentration auf das Hauptgeschäftszentrum 

und hier insbesondere den Teilbereich des gewachsenen Geschäftszentrum zu sichern 

und zu profilieren, die Grundversorgung zu erhalten und zu stärken sowie funktionale 

Ergänzungsstandorte zu ermöglichen. 

Dazu dient das Einzelhandelskonzept der Stadt Pasewalk mit seinen strategischen Bau-

steinen:  

 den übergeordneten Zielen,  

 der Standortstruktur,  

 der Pasewalker Sortimentsliste,  

 der Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches sowie  

 den planungsrechtlichen Empfehlungen und Grundsätzen zur Umsetzung 

7.1 Übergeordnete Ziele zur Einzelhandelsentwicklung in Pasewalk 

Die übergeordneten zukünftigen Ziele zur Einzelhandels- und Zentrenentwicklung in 

Pasewalk leiten sich aus der einzelhandelsspezifischen Situation der Gesamtstadt, den 

daraus resultierenden Bewertungen sowie allgemeinen Rahmenbedingungen (wie z.B. 

Bevölkerungsentwicklung und -verteilung, siedlungsräumliche und verkehrliche Situati-

on) ab. Sie stellen Leitlinien zur Forcierung der innerörtlichen Entwicklung, der maßvol-

len Einzelhandelsentwicklung im Außenbereich sowie zum Erhalt bzw. Ausbau der 

wohnungsnahen Grundversorgung dar. Auf dieser Grundlage werden künftige Ziele 

und Maßnahmen für die einzelnen Bereiche der Stadt Pasewalk definiert, die eine posi-

tive, zukunftsorientierte Stadtentwicklung gewährleisten sollen.   

Die Entwicklungsspielräume in der Pasewalker Einzelhandelslandschaft sind vor dem 

Hintergrund der heute schon hohen Zentralitätswerte und rückläufigen Einwohnerzah-

len über nahezu alle Warengruppen deutlich eingeschränkt bzw. nicht vorhanden. Ziel 
der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung sollte also weniger der quantitative 

Verkaufsflächenausbau, als viel mehr die Sicherung und Verbesserung der räum-
lich strukturellen Angebotssituation sein.  

Durch eine auf bestimmte, arbeitsteilig gegliederte Standorte ausgerichtete Steuerung 

der Einzelhandelsentwicklung im Sinne des Entwicklungsleitbilds der räumlich-
funktionalen Gliederung seitens der Stadt soll ein sich verschärfender Wettbewerb, 
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der überwiegend zu Lasten des Pasewalker Hauptgeschäftszentrums (und hier insbe-

sondere der gewachsene Geschäftsbereich) und der Nahversorgungsstandorte und der 

dort jeweils vorhandenen Einzelhandelsstrukturen gehen würde, unterbunden werden.  

Der Einzelhandel soll in Abhängigkeit von Sortiments- und Größenstrukturen so-
wie den zukünftigen ökonomischen Rahmenbedingungen in gegenseitiger funkti-

onaler Ergänzung auf bestimmte Standorte im Stadtgebiet Pasewalk konzentriert 
werden. 

Basierend auf den aus dem Jahr 2004 bestehenden Einzelhandelsentwicklungszielen für 

Pasewalk wurden auf Grundlage allgemeiner, aktueller Entwicklungstrends und stadt-

spezifischer, aktualisierter Analyseergebnisse (angebots- und nachfrageseitig) folgende 

übergeordnete Ziele formuliert. An dieser Stelle muss explizit darauf hingewiesen wer-

den, dass es bei der Formulierung der Ziele und Maßnahmen nicht darum geht, den 

Wettbewerb im Einzelhandel zu verhindern, sondern die möglichen Entwicklungen auf 

im Sinne der Stadtentwicklung positiv zu bewertende Standorte bzw. Standortbereiche 

zu lenken, so dass sowohl neue als auch bestehende Betriebe – unter Berücksichtigung 

einer geordneten Stadtentwicklung – davon profitieren. Von grundlegender Relevanz 

ist in diesem Zusammenhang die Formulierung klarer räumlich-struktureller Prioritäten. 

Die formulierten Ziele aus dem Einzelhandelsfachplan aus dem Jahr 2004 haben dabei 

nach wir vor ihre Gültigkeit, werden aber weiterentwickelt, ergänzt und zusammenge-

fasst. In der Zusammenschau lassen sich folgende Ziele ableiten: 

 Sicherung und ggf. Ausbau der mittelzentralen Funktion der Stadt Pasewalk 

sowie eines attraktiven Einzelhandelsangebotes im gesamten Stadtgebiet. 

Ein bedeutendes stadtentwicklungsrelevantes Ziel für die Stadt Pasewalk muss die 

Erfüllung ihrer raumordnerisch zugewiesenen Funktion als eines der achtzehn Mit-

telzentren in Mecklenburg-Vorpommern sein. Der Stadt Pasewalk kommt eine 

zentrale Versorgungsfunktion für den regionalen Verflechtungsbereich, also über 

die eigene Bevölkerung hinaus, zu. Vor allem für die zum Teil sehr kleinen Kom-

munen der Uecker-Randow-Region stellt die Stadt Pasewalk das Zentrum der Ein-

zelhandelsaktivität dar. Dieser Versorgungsfunktion wird, rein quantitativ und ohne 

jede (allerdings zwingend erforderliche) räumliche Differenzierung betrachtet, der-

zeit nahezu erfüllt (die derzeitige Einzelhandelszentralität von 1,56 entspricht einer 

rechnerischen Vollversorgung von rund 17.800 Einwohnern). Ein vordringliches 

Ziel der Stadt Pasewalk muss es daher nach wie vor sein, die mittelzentrale Versor-

gungsfunktion gesamtstädtisch, insbesondere jedoch mit Fokussierung auf die 

Entwicklung des gewachsenen Hauptgeschäftsbereiches in der Altstadt als „Aus-

hängeschild“  der Stadt, zu erhalten und, wo notwendig,  weiter auszubauen.   

 Sicherung und Stärkung einer hierarchisch angelegten Versorgungsstruktur 

mit einer zukunftsfähigen „Arbeitsteilung“ der Einzelhandelsstandorte in Pa-

sewalk 

Wesentliche Grundlage für eine regional konkurrenzfähige und attraktive gesamt-

städtische Einzelhandelssituation Pasewalks ist eine ausgewogene Versorgungs-

struktur. Dabei liegt die Stärke einer Innenstadt als wesentlicher Versorgungsbe-

reich insbesondere in der räumlichen Dichte und Vielfalt des – seiner Versorgungs-

struktur entsprechenden – Einzelhandels- und Nutzungsangebotes. Derzeit kann 
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der Kernbereich des Pasewalker Hauptgeschäftszentrums diese Stärken nur sehr 

begrenzt aufweisen, vielmehr sind Angebotslücken (Betriebsformenmix) vorhan-

den.  Eine Öffnung neuer oder Stärkung vorhandener (in der Regel autokun-

denorientierter) Einzelhandelsstandorte außerhalb der gewachsenen Strukturen, in 

denen insbesondere zentrenrelevante (über die Entwicklungspotenziale hinausge-

hende) Sortimente angeboten werden, führt in der Regel zu einer Schwächung der 

bestehenden Einzelhandelsstruktur und hat einen ruinösen Wettbewerb zur Folge.  

Eine nachhaltige Stadtentwicklung Pasewalks kann daher nur durch klare räumlich-

funktionale Zuordnungen vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung 

erfolgen. Dafür ist eine Funktionsteilung der Einzelhandelsbereiche unabdingbar, 

die eine Ergänzung der Angebote anstrebt. 

 Sicherung und Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs der Pasewalker 

Innenstadt  

Der gewachsene Geschäftsbereich der Pasewalker Altstadt stellt den historisch, 

siedlungsräumlich und städtebaulich wichtigsten Einzelhandelsstandort innerhalb 

Pasewalks dar, der sich auch durch seine Multifunktionalität (Einzelhandel, Dienst-

leistungen, Gastronomie etc.) auszeichnet. Allerdings verfügt er über Defizite. Da-

her soll zukünftig der Focus der Einzelhandelsentwicklung (insbesondere der Ent-

wicklung von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Kernsortimenten) auf 

diesen  zentralen Versorgungsbereiches gelegt werden. Dieser Standort genießt 

zukünftig als zentraler Versorgungsbereich oberste Priorität innerhalb der Pase-

walker Standortstruktur, dem sich alle weiteren Standorte und Ziele im Rahmen ei-

ner hierarchischen Gliederung unterordnen sollen. Aus städtebaulicher Sicht sind 

auch die Eingangssituationen und die Forcierung räumlicher Synergien durch eine 

funktional wahrnehmbare räumliche Einheit Innenstadt in die zukünftige Entwick-

lung mit einzubeziehen. Als flankierende Maßnahmen leisten sie auf langfristiger 

Basis einen wesentlichen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung – gerade des öffentli-

chen Raums – und somit auch zur Sicherung der Funktionsfähigkeit. 

 Sicherung des nahversorgungsrelevanten Angebots im Stadtgebiet  

Eine flächendeckende Versorgung mit Gütern des kurzfristigen Bedarfs (Nahver-

sorgung) – insbesondere im Bereich Nahrungs- und Genussmittel – dient auch dem 

immer wieder propagierten Ziel der „Stadt der kurzen Wege“: Es soll eine woh-

nungsnahe (und somit auch fußläufige) und möglichst flächendeckende Versor-

gung ermöglicht werden. Darüber hinaus bilden Lebensmittelanbieter eine wichti-

ge Magnetfunktion auch für weitere Nutzungen (Einzelhandel, Dienstleistung, 

Gastronomie). Ein über alle Betriebsformen reichendes und möglichst dichtes 

Grundversorgungsangebot ist daher nicht nur unter sozialen und kommunikativen 

Aspekten ein wichtiger Bestandteil eines zukunftsfähigen Einzelhandelskonzeptes. 

Zunehmend stehen diesen planerisch wie stadtentwicklungspolitisch sinnvollen 

Standorten jedoch betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten (Mindestgrößen zur at-

traktiven Präsentation eines entsprechenden Warensortiments haben entsprechen-

de Mindestumsätze zur Folge, die wiederum ein entsprechendes Kaufkraftpotenzial 

im Einzugsgebiet bedingen) gegenüber, die eine Umsetzung dieses Zieles erschwe-

ren. Daher muss unbedingt darauf geachtet werden, die derzeit existierende räum-

lich (Standorte) wie funktional (verschiedene Betriebsformen und -größen) abge-
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stufte und ausgewogene Grundversorgungsstruktur im Pasewalker Stadtgebiet zu 

erhalten 

 Gezielte und geordnete Entwicklung Einzelhandelsbetriebe, insbesondere des 

zentrenrelevanten Einzelhandels im Hinblick auf einen bereits verschärften in-
terkommunalen Wettbewerb 

Einzelhandelsstandorte bzw. -standortgemeinschaften, die sich außerhalb des zent-

ralen Versorgungsbereiches befinden, sind – im Sinne einer Arbeitsteilung – aus-

schließlich als Ergänzungsstandorte aufzufassen. Eine Öffnung neuer Einzelhan-

delsstandorte, in denen insbesondere zentrenrelevante Sortimente vorgehalten 

werden, bewirkt in der Regel eine Schwächung der bestehenden Zentrenstruktur 

und hat einen ruinösen Wettbewerb zur Folge. Hierbei ist insbesondere zu berück-

sichtigen, dass ein einmal für „Einzelhandelsnutzungen geöffneter Standort“  nur 

sehr schwer anschließend wieder einer anderen Nutzung zugeführt werden kann 

und somit der Umnutzungsdruck im Falle einer möglichen Einzelhandelsbrache 

enorm groß werden kann. 

 

7.2 Standortstrukturmodell 

Im Folgenden gilt es, diese Zielvorstellungen räumlich und inhaltlich zu konkretisieren. 

Räumliche Grundlage der Handlungsempfehlungen stellt dabei das Standortstruktur-

modell dar. 

Ausgangspunkt für die Überprüfung und Überarbeitung des räumlichen Standortkon-

zepts im Rahmen der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Pasewalk ist 

die vorhandene Zentrenstruktur im Pasewalker Stadtgebiet. Auf Grundlage der bisheri-

gen Zentrenstruktur und den Erkenntnissen aus der aktuellen Angebots- und Nachfra-

geanalyse für die Stadt Pasewalk sowie unter Berücksichtigung bestehender stadtent-

wicklungspolitischer Zielvorstellungen wurden die verschiedenen Einzelhandelsstandor-

te der Stadt Pasewalk unter städtebaulichen und funktionalen Gesichtspunkten in ein 

arbeitsteiliges, hierarchisches Standortstrukturmodell (siehe Abbildung 2) eingeord-

net. 

Maßgeblichen Einfluss auf die Einordnung eines Standortbereichs in das Standortprofil 

haben das vorhandene Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot sowie die städtebau-

liche Gestaltung. Hierbei fließen als Kriterien u. a. der Verkaufsflächenbestand und die 

Anzahl von Einzelhandelsbetrieben sowie die städtebauliche Gestaltung in die Beurtei-

lung ein. 

Daneben sind städtebauliche und stadtentwicklungsrelevante Zielvorstellungen zu be-

rücksichtigen. Dazu zählt zum Beispiel auch die Zielvorstellung einer tragfähigen, woh-

nortnahen Grundversorgung, die durch eine räumlich möglichst nahe Zuordnung von 

Versorgungseinrichtungen zu Bevölkerungsschwerpunkten gewährleistet werden kann. 
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Abbildung 2:  Standortstrukturmodell der Stadt Pasewalk (Zielkonzeption)  

 
Quelle: eigene Darstellung 

Folgende Einordnungskriterien sind für die einzelnen Standortbereiche in Pasewalk rele-

vant: 

Hauptgeschäftszentrum Innenstadt (schützenswerter Zentraler Versorgungsbe-
reich im Sinne der relevanten Rechtsvorschriften – BauGB /  BauNVO) 
Dieser Zentrentyp zeichnet sich (idealtypisch) durch folgende Merkmale aus: 

 gesamtstädtische ggf. regionale Versorgungsbedeutung, 

 vollständiges Einzelhandelsangebot im kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfsbe-

reich – mit Wettbewerbssituationen, 

 vielfältiger Größen- und Betriebsformenmix, hoher Anteil an kleinteiligem Fachein-

zelhandel, 

 breit gefächertes und umfangreiches, in Wettbewerbssituationen befindliches ein-

zelhandelsnahes Dienstleistungs-, Kultur- und Gastronomieangebot sowie öffentli-

che Einrichtungen. 

► derzeitige Situation in Pasewalk: nur unzureichend erfüllt. 

Solitäre Nahversorgungsstandorte 

mit einer Versorgungsbedeutung für umliegende Wohngebiete und folgenden Merk-

malen: 

 Vorhandensein eines strukturprägenden Betriebs im kurzfristigen Bedarfsbereich 

(v.a. Lebensmittelbereich), Randsortimente im mittel- und langfristigen Bedarfsbe-

reich, ggf. ergänzendes Lebensmittelhandwerk (Bäckerei, Fleischerei) in betriebli-
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cher Einheit, 

 kein Wettbewerb am Standort, 

 sehr selten ergänzendes, stark eingeschränktes Dienstleistungsangebot (ein oder 

wenige Anbieter). 

► derzeitige Situation in Pasewalk: gutes, räumlich dichtes Netz an Nahversorgern. 

Ergänzungsstandort (großflächiger Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevanten Kern-
sortiment) 

 mit gesamtstädtischem(r) und überörtlichem(r) Einzugsgebiet /  Versorgungsbedeu-

tung, 

 solitär oder in Standortgemeinschaft (Sonderstandort), 

 Angebotsschwerpunkte in bestimmten Warengruppen, hoher Anteil nicht zentren-

prägenden Einzelhandels, 

 nur vereinzelt Wettbewerb gegeben, 

 überwiegend großer bzw. großflächiger Einzelhandel i.d.R. mit nicht-

zentrenrelevanten Kernsortiment, auch in Standortgemeinschaft, 

 i.d.R. kein oder nur geringes Dienstleistungsangebot. 

Das wohnungsnahe Grundversorgungsangebot wird von folgenden solitären Nahver-

sorgungsstandorten mit strukturprägenden (ab 400 m² Verkaufsfläche) Anbietern in 

städtebaulich integrierter Lage im Stadtgebiet ergänzt: 

 integrierter Standort Am Luisenplatz (derzeit Norma) 

 integrierter Standort Pestalozzistraße (derzeit Rewe) 

 teilintegrierter Standort Bahnhofstraße (derzeit Netto) 

 teilintegrierter Standort Lindenstraße (derzeit Aldi und Lidl) 

Da eine flächendeckende (wohnortnahe) Grundversorgung innerhalb des Pasewalker 

Stadtgebiets nicht allein durch den zentralen Versorgungsbereich sichergestellt werden 

kann, decken die solitären Nahversorgungsstandorte an städtebaulich integrierten 

Standorten diese vorhandenen räumlichen Lücken ab. Somit wird erst unter Berücksich-

tigung dieser Standorte eine flächendeckende und umfassende wohnortnahe Grundver-

sorgungsstruktur in Pasewalk gewährleistet.  

Somit dienen diese Nahversorgungsstandorte heute und perspektivisch der ergänzen-

den wohnortnahen Grundversorgung. Diese Standorte, die sich in städtebaulich inte-

grierter Lage befinden, erhalten rechtlichen Schutz, da sie bei Verlagerung oder Neuan-
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siedlung eines Anbieters – unabhängig ob innerhalb oder außerhalb Pasewalks – bei ei-

ner Verträglichkeitsprüfung im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO zu berücksichtigen 

sind11. Perspektivisch sollten Verkaufsflächenvergrößerungen der bestehenden Märkte 

jedoch nur an den beiden städtebaulich integrierten Standorten Am Luisenplatz und 

Pestalozzistraße stattfinden, da hier aufgrund der räumlichen Lage im Umfeld von 

Wohnsiedlungsbereichen und einer entsprechende Mantelbevölkerung eine Nahversor-

gungsfunktion erfüllt wird. An den vorhandenen Standorten in der Bahnhofstraße und 

Lindenstraße ist die für eine Nahversorgungsfunktion relevante Mantelbevölkerung nur 

in Teilen vorhanden, so dass diese Standorte einen geringeren versorgungsstrukturellen 

Stellenwert für Pasewalk haben. Die aktuellen Marktgrößen sind hier als absolut ausrei-

chend zu bewerten, so dass eine Verkaufsflächenerweiterungen somit nicht empfeh-

lenswert sind. 

Der derzeitige Sonderstandort Rothenburger Weg sollte aufgrund seiner peripheren La-

ge nicht weiterentwickelt werden. Im Gegenteil: wie bereits im vorhergehenden Einzel-

handelskonzept wird empfohlen, diesen (als Einzelhandelsstandort) zurückzubauen und 

ggf. artikulierte Verlagerungsabsichten positiv, so sie denn die Ziele und Leitlinien des 

neuen Einzelhandelskonzeptes unterstützen, zu begleiten.  

Die Sonderstandorte Torgelower Straße und Stettiner Platz stellen aufgrund der dort 

ansässigen Anbieter mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten bedeutenden 

Konkurrenzstandorte zum Hauptgeschäftsbereich der Innenstadt dar. Gleichzeitig tra-

gen sie aber auch zur regionalen Ausstrahlung der Stadt Pasewalk als Einkaufsstandort 

bei. Um aber die notwendigen Entwicklungserforderlichkeiten des Pasewalker Hauptge-

schäftszentrums nicht zu gefährden, muss eine Weiterentwicklung mit zentren- und 

nahversorgungsrelevanten Sortimenten (über den derzeit genehmigten Bestand hinaus) 

konsequent vermieden werden. Weiterentwicklungen von Betrieben mit nicht-

zentrenrelevanten Sortimenten sind dagegen unproblematisch.  

Ausgehend von den Einordnungskriterien der einzelnen versorgungsstrukturell bedeut-

samen Standortbereiche ergibt sich für die Stadt Pasewalk folgende räumlich konkreti-

sierte Standortstruktur: 

                                                

11 Gemäß § 11 Abs. 3 ist in Bezug auf mögliche Auswirkungen eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes 
auch die Sicherung der verbrauchernahen Bevölkerung zu berücksichtigen. 
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Karte 12:  Standortstruktur Pasewalk 

 
Quelle: eigene Darstellung 

7.2.1 Zentraler Versorgungsbereich – Abgrenzungskriterien 

Weitgehend geklärt ist in der Rechtsprechung mittlerweile auch die Frage, welche Kri-

terien an die (räumliche) Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche anzulegen 

sind. Die räumliche Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches in Pasewalk ge-

schieht auf Grundlage folgender funktionaler und städtebaulicher Kriterien. 

Funktionale Kriterien: 

 Einzelhandelsdichte im Erdgeschoss 

 Passantenfrequenz 

 Kundenorientierung der Anbieter (Autokunden, Fußgänger) 

 Multifunktionalität der Nutzungen  

Städtebauliche Kriterien 

 Baustruktur 

 Gestaltung und Dimensionierung der Verkehrsinfrastruktur 

 Barrieren (z.B. Straße) 
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 Gestaltung des öffentlichen Raums 

 Ladengestaltung und –präsentation 

Die Abgrenzung sowie funktionale Definition zentraler Versorgungsbereiche unter Be-

rücksichtigung möglicher Entwicklungsperspektiven im Rahmen des Einzelhandels- und 

Zentrenkonzeptes für die Stadt Pasewalk dient als unentbehrliche Grundlage für die 
Steuerung des Einzelhandels im Rahmen der Bauleitplanung. Vorrangiges Ziel ist 

dabei die Sicherung/ Entwicklung einer funktional gegliederten Zentrenhierarchie unter 

besonderer Berücksichtigung (städtischer) gewachsener Zentrenstrukturen. In diesem 

Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass im Sinne der aktuellen Rechtsgrundlage 

(u.a. i.S.v. § 2 Abs. 2 BauGB, § 9 Abs. 2a BauGB und § 34 Abs. 3 BauGB) sogenannte 

zentrale Versorgungsbereiche als schützenswerte Bereiche einzustufen sind. 

Im diesem Sinne ist als zentraler Versorgungsbereich jener Bereich im Pasewalker 

Stadtgebiet zu verstehen, der eine funktionale Einheit aus Einkaufen und Dienstleistun-

gen bildet. Dabei ist das Adjektiv „zentral“  nicht rein geografisch zu verstehen, sondern 

hat eine funktionale Bedeutung.  

„Der Zusatz „zentral“ geht über die Bedeutung des W ortteils Versorgungs“bereich“ 

hinaus, so dass eine bloße Agglomeration von Einzelhandelsnutzungen in einem räum-

lich abgrenzbaren Bereich diesen allein noch nicht zu einem „zentralen Versorgungsbe-

reich macht. Dem Bereich muss vielmehr die Bedeutung eines Zentrums für die Versor-

gung zukommen. Dies ist zu bejahen, wenn die Gesamtheit der auf eine Versorgung 

der Bevölkerung ausgerichteten baulichen Nutzungen in dem betreffenden Bereich auf 

Grund der Zuordnung dieser Nutzungen innerhalb des räumlichen Bereichs und auf 

Grund ihrer verkehrsmäßigen Erschließung und verkehrlichen Anbindung die Funktion 

eines Zentrums mit einem bestimmten Einzugsbereich hat, nämlich die Versorgung des 

gesamten Gemeindegebietes oder eines Teilbereichs mit einem auf den Einzugsbereich 

abgestimmten Spektrum an W aren des kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs funkti-

onsgerecht sicherzustellen.“12 

Wichtige Abgrenzungskriterien sind demnach der Besatz der Erdgeschosszonen mit Ge-

schäftsnutzungen, fußläufige Erreichbarkeit und funktionale Verknüpfungskriterien, die 

z.B. auch anhand von Passantenströmen festgehalten werden können. 

Der Vorteil dieser einheitlich zugrunde gelegten Kriterien liegt sowohl in der Transpa-

renz der Vorgehensweise, aber auch in der Tatsache, dass für zukünftige Diskussionen 

und Entscheidungen ein entsprechender Kriterienkatalog vorliegt, so dass im Falle klein-

räumiger Veränderungen13 die Kompatibilität zu den anderen Abgrenzungen in der Re-

gel gewährleistet bleibt. 

                                                

12 OVG Münster, Urteil  vom 11. Dezember 2006 - Az.: 7 A 964/ 05, S.25f  
13 Unter kleinräumigen Veränderungen sind geringfügige Abgrenzungsveränderungen (z.B. im Rahmen 

von Grundstückszusammenlegungen) zu verstehen. Räumliche Ausdehnungen der ursprünglichen Ab-
grenzung, die die Länge bzw. Breite des zentralen Versorgungsbereiches wesentlich beeinflussen sind 
ausdrücklich nicht darunter zu verstehen. 
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Abschließend sei in diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen, dass eine Ver-

ständigung über die Festlegung der zentralen Versorgungsbereiche auch und insbeson-

dere im Hinblick auf die bauleitplanerische Feinsteuerung zwingend geboten ist, stellen 

sie doch die räumliche Bezugsebene für die Differenzierung der einzelhandelsrelevanten 

Sortimente in zentren- und nicht-zentrenrelevante Sortimente dar. Hierfür ist die Herlei-

tung und der Beschluss einer ortsspezifischen Sortimentsliste (sog. Pasewalker Sorti-

mentsliste; Kapitel 7.3) unabdingbar. 

Im folgenden Abschnitt wird der zentrale Versorgungsbereich der Stadt Pasewalk auf 

mikroräumlicher Ebene möglichst parzellenscharf abgegrenzt. Die Abgrenzungen wur-

den auf Basis der vorgestellten Kriterien vorgenommen und sind als klarer räumlicher 

Bezugsrahmen für zukünftige Einzelhandelsentwicklungen („Entwicklungsbereiche“) 

heranzuziehen. Im Einzelnen wurde von der parzellenscharfen Abgrenzung abgewi-

chen, da vor allem die Ausrichtung der zentralen Nutzungen zur Erschließungsachse hin 

ausschlaggebend ist. Durch diese leichte Generalisierung soll deutlich werden, dass das 

Entwicklungsziel darin besteht, eine Dichte zentraler Nutzungen in der linearen Ausrich-

tung zu erlangen, nicht aber weiter in die Tiefe („zweite Reihe“  oder Erschließung von 

„hinten“ ). 

Empfehlungen zur zukünftigen Entwicklung werden vor dem Hintergrund der durchge-

führten Analysen (v. a. Kapitel 4) sowie der in Kapitel 7.1 konkretisierten Ziele der Ein-

zelhandelsentwicklung vorgenommen. Grundsätzlich gilt der zentrale Versorgungsbe-

reich als Entwicklungsbereich für zentren- und nahversorgungsrelevanten Einzelhandel, 

wobei sich die spezifische Notwendigkeit einer quantitativen Erweiterung an den Ent-

wicklungsempfehlungen zur zukünftigen Versorgungsfunktion orientiert. 

7.2.2 Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches der Pasewalker In-
nenstadt 

Im Allgemeinen nimmt der Hauptgeschäftsbereich als Knotenpunkt wirtschaftlicher und 

sozialer Beziehungen eine zentrale Rolle ein. Insbesondere der dort ansässige Einzel-

handel stellt einen wichtigen Baustein dar, da er vor allem für eine ausreichende Besu-

cherfrequenz sorgt. Eine dauerhafte und hohe Frequenz wiederum erzeugt erst die ge-

wünschte Lebendigkeit und Urbanität bzw. Attraktivität eines Zentrums. Diese allge-

meinen Aussagen treffen auf das gewachsene Zentrum Pasewalks nur eingeschränkt 

zu. Aus diesem Grund ist es für den Pasewalker Hauptgeschäftsbereich von besonders 

großer Bedeutung, die Struktur und die städtebauliche und architektonische Attraktivi-

tät insbesondere des gewachsenen Hauptgeschäftsbereiches weiter auszubauen. Als 

Ziel sollte dabei der Aufbau von Synergieeffekten zwischen Einzelhandel, Dienstleis-

tung, Gastronomie und sonstigen zentralen Einrichtungen verfolgt werden. 

Der aktuelle zentrale Versorgungsbereich ist durch eine vergleichsweise großräumige 

und unter einzelhandelsfunktionalen Gesichtspunkten nicht immer kompakte Struktur 

charakterisiert. Das Hauptgeschäftszentrum Innenstadt umfasst im Wesentlichen den 

bereits 2004 abgegrenzten gewachsenen Hauptgeschäftsbereich Pasewalks, der inner-

halb der Altstadt liegt (vgl. Karte 13). Die Ueckerstraße stellt innerhalb des Hauptge-



Fortschreibung Einzelhandelskonzept für die Stadt Pasewalk 

Junker und Kruse  
Stadtforschung  Planung  Dortmund 70

schäftsbereichs den dichtesten und am längsten zusammenhängenden Einzelhandelsbe-

satz zwischen den beiden Polen im Norden Kaufhaus Woolworth und Nahkauf) und 

Süden (Netto) dar. Überlegungen, den Bereich des Stettiner Platzes mit dem größten 

Anbieter Kaufland als eine funktionale Ergänzung zum eher kleinteilig strukturierten 

Angebots im historischen Kern mit aufzunehmen, sind intensiv diskutiert und wieder 

verworfen worden, da die Möglichkeit, auch mittelfristig ein funktionale Verknüpfung 

zwischen dem Bereich des Stettiner Platzes um dem eigentlichen Kernbereich herzustel-

len, nicht realistisch ist. Zu stabil sind die erdgeschossigen Nutzungenstrukturen (in der 

Regel Wohnnutzung entlang der Stettiner Straße).  

Um zu verhindern, dass sich der Einzelhandelsbesatz und die zentrenrelevanten 
Funktionen im gewachsenen Geschäftszentrum ausdünnen, muss der Fokus mög-

licher Investitionen und Entwicklungen konsequent in diesem Kernbereich liegen. 
Mögliche Entwicklungsflächen bestehen im Umfeld des Marktplatzes (Markt-Südseite). 

Dafür sind auch folgende Entwicklungsziele zu beachten: 

 Sicherung der Versorgungsfunktion des zentralen Versorgungsbereichs für das 

gesamte Stadtgebiet und den mittelzentralen Einzugsbereich 

 Auch: Sicherung der Grundversorgung für die Bevölkerung der zentralen Sied-

lungsbereiche  

 Entwicklung einer städtebaulich „stabilen“  Grundstruktur durch kompakte, at-

traktive Lauflagen im gewachsenen Kernbereich 

 Erhöhung der funktionalen Dichte durch Konzentration der Einzelhandelsentwick-

lung im gewachsenen Kernbereich 

 Entwicklung der Potenzialfläche am (südlichen) Marktplatz zur Stärkung der Ein-

zelhandelsstrukturen im Kernbereich des zentralen Versorgungsbereiches (unter 

Wahrung der Pkw-Erreichbarkeit und der erforderlichen Stellplatzkapazitäten für 

möglichen Einzelhandelsbausteine)  
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Karte 13:  Zentraler Versorgungsbereich Innenstadt  

 
Quelle: eigene Darstellung 

Der im innerstädtischen Hauptgeschäftsbereich angesiedelte Einzelhandel mit nahver-

sorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten dient der gesamtstädtischen und z.T. 

stadtübergreifenden Versorgung. Diese Funktion füllt er aber bisher nur unzureichend 

aus. Mit dem Ziel des erforderlichen Ausbaus der innerstädtischen Funktionen sind zu-
künftige zentrenrelevante Entwicklungen, d.h. nicht ausschließlich einzelhandelsrele-

vante, auf den Kernbereich des zentralen Versorgungsbereichs Hauptgeschäftsze-
ntrum Innenstadt zu konzentrieren.  

7.2.3 Solitäre Nahversorgungsstandorte in städtebaulich integrierter Lage 

Da eine flächendeckende, wohnungsnahe Grundversorgung innerhalb der Stadt Pase-

walk nicht ausschließlich durch den zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt si-

chergestellt werden kann, ergänzen die an städtebaulich integrierten Standorten vor-

handenen Nahversorgungsstandorte die räumliche Versorgungsstruktur.  

Diese solitären Nahversorgungsstandorte dienen heute (und perspektivisch) der ergän-
zenden wohnortnahen Grundversorgung. Solche Standorte, die sich in städtebaulich 

integrierter Lage befinden, erhalten rechtlichen Schutz, da sie bei Verlagerung  oder 

Neuansiedlung eines Anbieters – unabhängig ob innerhalb oder außerhalb der Stadt Pa-

sewalk –  bei einer städtebaulichen Verträglichkeitsprüfung u.a. im Sinne des   
§ 11 (3) BauNVO zu berücksichtigen sind. 

Während für die Solitärlagen an der Bahnhofstraße und in der Lindenstarasse aufgrund 

fehlender Mantelbevölkerung nur von einer Teilfunktion als Nahversorger ausgegan-
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gen werden kann, handelt es sich bei den städtebaulich integrierten Standorten 

Pestalozzistraße (derzeit Anbieter Rewe) und Am Luisenplatz (derzeit Anbieter Norma) 

um Nahversorgungsstandorte, die zur fußläufigen Versorgung der im Nahbereich 

Wohnenden beitragen. Entsprechend dieser Funktion ergeben sich für die Nahversor-

gungsstandorte Entwicklungsperspektiven. 

Exkurs: aktuelle Ansiedlungs- / Umsiedlungsvorhaben 

Derzeitig sind gleich mehrere Verlagerungsabsichten einzelner Betreiber strukturprä-

gender Lebensmittelmärkte in der Diskussion. Diese teils Verlagerungs-, teils Vergröße-

rungsvorhaben können zum Teil erhebliche Veränderungen der derzeitigen Nahversor-

gungsstrukturen in Pasewalk nach sich ziehen. Unter Berücksichtigung der Zielsetzun-

gen des vorliegenden Einzelhandelskonzeptes ergeben sich für die avisierten Vorhaben 

folgende Bewertung: 

Vorhaben Rewe 

Bestand:  
Rewe am solitären Nahversorgungs-
standort Pestalozzistraße 

 

Vorhaben:  
Verlagerungsabsicht in den Bereich 
der Potenzialfläche am Marktplatz in-
nerhalb des Kernbereiches des zentra-
len Versorgungsbereiches 

Einordnung /  Empfehlung :  
Die Potenzialfläche stellt als Teil des Kernbereiches des zentralen Versorgungsbereiches einen Vor-
rangstandort für die Ansiedlung von nahversorgungsrelevanten Betrieben dar. Eine mögliche Ansiedlung 
eines Vollsortimenters würde mit seiner Magnetfunktion zur Frequenzsteigerung des gewachsenen Ge-
schäftszentrums beitragen. Aufgrund der geringen Verkaufsflächenentwicklungsspielräume sind dabei je-
doch auch mögliche wettbewerbliche Auswirkungen insbesondere auf den kleinflächigen Anbieter (Nah-
kauf) im nördlichen Teilbereich des zentralen Versorgungsbereich zu berücksichtigen. Gleichzeitig wäre ei-
ne adäquate Nachfolgenutzung am möglichen Altstandorte Pestalozzistraße mit einem Lebensmittelanbie-
ter Vorraussetzung für den Erhalt der wohnortnahen Grundversorgung im östlichen Stadtgebiet.    
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Vorhaben Norma 

Bestand:  
Norma am solitären Nahversorgungs-
standort Am Luisenplatz 

 

Vorhaben:  
Ersatzplanung und gleichzeitige Ver-
kaufsflächenerweiterung im zum Alt-
standort benachbarten Bereich zwi-
schen Löcknitzstraße und Rudolf-
Breitscheid-Straße 

Fazit /  Empfehlung :  
Einer Verkaufsflächenerweiterung und marginalen Verlagerung des solitären Standortes Norma Am Luisen-
platz stehen keine Entwicklungsziele entgegen. Vielmehr ist im Falle der Vorhabenrealisierung eine entspre-
chende Lösung für den möglichen Altstandort zu finden. Hier gilt es, sowohl einen langfristigen Leerstand 
und somit einen städtebauliche Missstand, als auch die Öffnung eines Standort für zentrenrelevanten Ein-
zelhandel außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches zu vermeiden.    

 

Vorhaben Netto 

Bestand:  
Netto im südlichen Kernbereich des 
zentralen Versorgungsbereiches 

 

Vorhaben:  
Verlagerungswunsch an den städte-
baulich teilintegrierten Standort Lin-
denstraße 

Fazit /  Empfehlung :  
Einer Verlagerung des Lebensmitteldiscounters Netto an den teilintegrierten Standort Lindenstraße stehen 
die Entwicklungsziele und Grundsätze (siehe Grundsatz 1) des vorliegenden Konzeptes entgegen. Der oh-
nehin bereits ausreichend ausgestattete teilintegrierte Standort Lindenstraße würde hierdurch nur weiter an 
Bedeutung als Konkurrenzstandort zu den restlich verbliebenen nahversorgungsrelevanten Standorten ge-
winnen. Im Falle einer Rewe Verlagerung in den zentralen Versorgungsbereich wäre der Lebensmitteldis-
counter jedoch eine in Betracht zu ziehende Alternative für eine Nachfolgenutzung am Standort Pestaloz-
zistraße. 
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Vorhaben Aldi 

Bestand:  
Aldi am solitären Nahversorgungs-
standort Lindenstraße 

 

Vorhaben:  
Ersatzplanung in der Lindenstraße in 
östliche Richtung zum derzeitigen 
Standort 

Fazit /  Empfehlung :  
Einer Verlagerung und Vergrößerung des Lebensmitteldiscounters Aldi in östliche Richtung Lindenstraße ist 
nicht empfehlenswert. In Kombination mit dem Anbieter Lidl würde der ohnehin bereits ausreichend aus-
gestattete teilintegrierte Standort Lindenstraße weiter an Bedeutung gewinnen. Zudem ergäbe sich das 
Problem der Nachfolgenutzung des derzeit bestehenden Aldi-Marktes. Durch diesen „Domino-Effekt“  wä-
re dann ggf. ein wichtiger Entwicklungsimpuls für den Kernbereich des zentralen Versorgungsbereiches 
vertan. 

 

7.2.4 Ergänzungsstandorte für nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel 

 Außerhalb des Zentrums können einzelne Standorte als zentrenverträgliche Ergän-

zungsstandorte für nicht zentrenrelevanten Einzelhandel dienen. 

 Im Sinne der Verhinderung einer verschärften interkommunalen Wettbewerbssitu-

ation ist eine Erweiterung bestehender bzw. Neuansiedlung zentrenrelevanter 
und nahversorgungsrelevanter Sortimente an solchen Standorten jedoch grund-

sätzlich restriktiv zu behandeln. 

 Der Sonderstandort Torgelower Straße stellt aus Einzelhandelssicht aufgrund des 

sich überschneidenden Angebots mit der Innenstadt einen deutlichen Konkurrenz-

standort insbesondere im nah- und zentrenrelevanten Sortimentsbereich dar. 

Durch seine Angebotsstruktur sowie die verkehrsgünstige Lage besitzt er wie die 

Innenstadt eine regionale Ausstrahlungskraft. Im Sinne der stadtentwicklungspoliti-

schen Ziele und Grundsätze des vorliegenden Einzelhandelskonzeptes soll der 

Standort perspektivisch den Status eines Ergänzungsstandortes erlangen.  

Allerdings gilt hier wie auch bei allen anderen genehmigten Einzelhandelsstandor-

ten der Bestandsschutz.  

Um auch langfristig eine entsprechende „Sicherheit“  für alle Beteiligten zu erzielen, 

sollte der derzeit genehmigte Bestand über entsprechende Instrumente (B-Plan, 

städtebaulicher Vertrag, Baulast) gesichert werden.  

 Der Sonderstandort Stettiner Platz stellt aus Einzelhandelssicht aufgrund des sich 

überschneidenden Angebots mit der Innenstadt ebenfalls einen deutlichen Konkur-
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renzstandort insbesondere im nah- und zentrenrelevanten Sortimentsbereich dar. 

Durch seine Angebotsstruktur sowie die verkehrsgünstigen Lage besitzt er wie die 

Innenstadt und der Standortbereich Torgelower Straße ebenso eine entsprechende  

regionale Ausstrahlungskraft. Im Sinne der stadtentwicklungspolitischen Ziele und 

Grundsätze des vorliegenden Einzelhandelskonzeptes sollte der Standort perspekti-

visch den Status eines Ergänzungsstandortes mit überwiegend nicht-

zentrenrelevanten Sortimenten erlangen.  

Allerdings gilt hier wie auch bei allen anderen genehmigten Einzelhandelsstandor-

ten der Bestandsschutz.  

 Die beiden definierten Sonderstandorte Torgelower Straße und Stettiner Platz sind 

somit auch als potenzielle Standorte für die Ansiedlung nicht zentrenrelevanter 

Einzelhandelstriebe in funktionaler Ergänzung zum Zentralen Versorgungsbe-

reich Innenstadt in Pasewalk zu betrachten. 

 Insbesondere großflächige Ansiedlungsvorhaben sind im Einzelfall grundsätzlich zu 

prüfen. Hinsichtlich der zentrenverträglichen Gestaltung einer solchen Angebots-

ausweitung sind insbesondere die Dimensionierung zentrenverträglicher Randsor-

timente zu beachten 

7.2.5 Tabubereiche für Einzelhandel in Pasewalk 

Tabubereiche sind notwendig, um eine geordnete Stadtentwicklung mit klaren räumli-

chen Einzelhandelsstrukturen zu gewährleisten. Grundsätzlich umfassen die Tabuberei-
che für den Einzelhandel alle Gebiete, die nicht im Zusammenhang durch Wohnen 

geprägt oder als positiv Entwicklungsstandort (u.a. zentraler Versorgungsbereich, 
solitäre Nahversorgungsstandorte, Ergänzungsstandorte) im Rahmen dieser Fort-

schreibung definiert sind. Insbesondere für den großflächigen zentrenrelevanten Ein-

zelhandel ergeben sich Restriktionen auf Basis zu geringer Siedlungsdichte bzw. Man-

telbevölkerung im Stadtgebiet. Gewerbe- und Industriegebiete bzw. entsprechende 
Alternativstandorte ohne Einzelhandelsvorprägung sind für jeglichen großflächi-

gen Einzelhandel auszuschließen. 

7.3 Pasewalker Sortimentsliste 

Die Pasewalker Sortimentsliste stellt ein wichtiges baurechtliches Instrumentarium zur 

Steuerung des Einzelhandels in der Stadt Pasewalk dar. Rechtliche Prämissen und Rah-

menbedingungen, Begriffsdefinitionen sowie schließlich die Herleitung der für Pasewalk 

ortstypischen Liste werden im Folgenden dargestellt. 

7.3.1 Rahmenbedingungen zur Erstellung einer ortstypischen Sortimentsliste 

Ausgangssituation 

Eine Sortimentsliste ist als Steuerungsinstrument des Einzelhandels im Rahmen der Bau-
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leitplanung richterlich anerkannt. Dabei steht in der Praxis die Zuordnung des sorti-

mentsspezifischen Einzelhandels zu räumlich und funktional bestimmten zentralen Ver-

sorgungsbereichen (gemäß §§ 2 (2), 34 (3), 9 (2a) BauGB sowie § 11 (3) BauNVO) so-

wie die Genehmigung von Einzelhandelsvorhaben im Vordergrund der Betrachtungen. 

In der Bauleitplanung ist die Sortimentsliste für Sortimentsbindungen bei der Festset-

zung von Sondergebieten für den großflächigen Einzelhandel (insbesondere mit nicht 

zentrenrelevanten Hauptsortimenten) und bei der Zulässigkeit, dem Ausschluss bzw. 

der ausnahmsweisen Zulässigkeit des sortimentsspezifischen Einzelhandels in unter-

schiedlichen Baugebieten nach §§ 1-11 BauNVO unter Bezugnahme auf § 1 (5) und (9) 

BauNVO relevant. Nur durch eine konsequente Ausschöpfung des Bauplanungsrechts 

kann mit Hilfe der Sortimentslisten beispielsweise in Misch- und Gewerbegebieten 

durch Bebauungsplanfestsetzungen gemäß § 1 (9) BauNVO nahversorgungs- und zen-

trenrelevanter Einzelhandel ausgeschlossen und dadurch das Zentrengefüge geschützt 

werden14. Denn für die Zentrenstruktur einer Kommune können nicht nur großflächige 

Einzelhandelsbetriebe oder Einkaufszentren außerhalb der dafür bestimmten zentralen 

Versorgungsbereiche, sondern auch der nicht großflächige Einzelhandel (bis zu 800 m² 

Verkaufsfläche) mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten negative städ-

tebauliche Auswirkungen haben. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit der An-

siedlung von Lebensmitteldiscountern oder Fachmärkten mit zentrenrelevanten 

Hauptsortimenten. Diese operieren oft bewusst knapp unterhalb der Großflächigkeits-

grenze, um nicht gemäß § 11 (3) BauNVO kern- oder sondergebietspflichtig zu wer-

den. 

Bei der Steuerung des Einzelhandels ist immer auf eine ortstypische Sortimentsliste ab-

zustellen, die einen Bezug zu den örtlichen Verhältnissen aber auch zu den Entwick-

lungsperspektiven einer Kommune besitzt. Ein Rückgriff auf allgemeingültige Auflistun-

gen zentren- und nahversorgungsrelevanter Sortimente, wie beispielsweise im Landes-

entwicklungsprogramm MV oder auch der Verweis auf andere Listen (z.B. Schweriner 

Liste) im Rahmen der bauleitplanerischen Steuerung reicht nicht aus und ist rechtsfeh-

lerhaft 15. 

Sortimentslisten stellen einen wichtigen Bestandteil eines kommunalen Einzelhandels-

konzeptes dar, wobei eine Differenzierung nach nahversorgungsrelevanten, zentrenre-

levanten und zur Vermeidung späterer Auseinandersetzungen auch nicht zentrenrele-

vanter Sortimente empfohlen wird16. 

Begriffsdefinition 
Da es in der Planungspraxis neben der Diskussion über den eigentlichen Sinn und Nut-

zen von Sortimentslisten durchaus auch unterschiedliche Definitionen grundlegender 

                                                

14  Vgl. dazu Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW vom 25.10.2007 (OVG 7 A 1059/ 06) 
15  Bestätigt durch zahlreiche Urteile des OVG Münster 2004 und 2005. 
16  Vgl. dazu U. Kuschnerus: Der standortgerechte Einzelhandel; 2007; S. 242 
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Begriffe gibt, wird im Folgenden ein Kriterienkatalog dargelegt, nach dem zentrenrele-

vante und nicht-zentrenrelevante Sortimente17
 zu unterscheiden sind. 

 Zentrenrelevante Warengruppen sind in der Regel für einen attraktiven Bran-

chenmix notwendig und bedürfen einer zentralen Lage, da sie sich nicht nur durch 

die hohe Erzeugung von Besucherfrequenzen und ihre hohe Ausstrahlungskraft 

auszeichnen, sondern ihrerseits auch selbst auf andere Frequenzbringer angewie-

sen sind (Kriterium: Passantenfrequenzen). Dementsprechend sind solche Sorti-

mente in zentralen Lagen am stärksten vertreten (Kriterium: Einzelhandelsstruktur) 

und verfügen idealerweise über eine hohe Seltenheit bzw. Überschussbedeutung 

(Kriterium: Einzelhandelszentralität). Ferner weisen sie Kopplungsaffinitäten zu an-

deren Handelsbranchen bzw. Zentrenfunktionen auf (Kriterium: Kopplungsaffini-

tät), haben überwiegend einen relativ geringen Flächenanspruch (Kriterium: Integ-

rationsfähigkeit) und lassen sich häufig als sogenannte „Handtaschensortimente“  

Pkw-unabhängig transportieren (Kriterium: Transportfähigkeit). Insbesondere den 

Warengruppen der mittelfristigen Bedarfsstufe kommt – auch in der Stadt Pase-

walk – eine hohe Leitfunktion für die Innenstadt zu. Die Anbieter dieser Sortimente 

nehmen wichtige Magnetfunktionen für die Standortbereiche und somit die ande-

ren dort ansässigen Betriebe wahr.  

 Nahversorgungsrelevante Sortimente dienen der kurzfristigen bzw. täglichen 

Bedarfsdeckung. Sie nehmen typischerweise zentrenprägende Funktionen ein und 

üben eine wichtige Magnetfunktion aus indem sie als Frequenzbringer fungieren 

(u. a. Nahkauf, Netto, Ihr Platz). Eine Ansiedlung an Einzelstandorten außerhalb 

des zentralen Versorgungsbereiches kann jedoch im Sinne einer wohnungsnahen 

Grundversorgung sinnvoll sein. Sie sind somit nicht stets, sondern gegebenenfalls 

als zentrenrelevant einzustufen. Unter Berücksichtung des Einzelfalls sind daher 

hier sachgerechte Standortentscheidungen mit dem Ziel, eine möglichst verbrau-

chernahe Versorgung mit Lebensmitteln zu gewährleisten und den Regelungsinhal-

ten des § 11 (3) BauNVO sowie betriebsbedingter Anforderungen zu entsprechen, 

zu treffen. 

 Bei nicht-zentrenrelevanten Sortimenten handelt es sich schwerpunktmäßig um 

solche Waren, die zentrale Standorte nicht prägen und aufgrund ihrer Größe und 

Beschaffenheit überwiegend an nicht integrierten Standorten angeboten werden 

(z. B. Baustoffe). Angesichts ihrer meist sehr großen Flächenansprüche (z. B. Bau- 

und Gartenmärkte) haben diese Sortimente in der Regel – wie auch in Pasewalk – 

für den Einzelhandel in den städtebaulich-funktionalen Zentren keine oder nur eine 

sehr untergeordnete Bedeutung und besitzen somit im Umkehrschluss keine oder 

nur sehr geringe Folgewirkung(en) für die zentralen Einkaufsbereiche. Allerdings ist 

                                                

17 Als Sortiment wird die Gesamtheit der von einem Handelsbetrieb angebotenen Warenarten (-sorten) 
verstanden. Der typische Charakter des Betriebes wird von seinem Kernsortiment (z.B. Möbel, Nahrungs-
mittel, Getränke) bestimmt. Das Randsortiment dient der Ergänzung des Angebotes und muss sich dem 
Kernsortiment deutlich unterordnen (z.B. Glas /  Porzellan /  Keramik im Möbelhaus). 
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bei diesen Betrieben zunehmend die Problematik der Randsortimente von Bedeu-

tung. So weisen z. B. Möbelmärkte in den Randsortimenten, die nicht selten 10 %  

der Gesamtverkaufsfläche umfassen, ein umfangreiches Sortiment im Bereich der 

Haushaltswaren oder Heimtextilien auf, das in seinen Dimensionen teilweise das 

Angebot in zentralen Lagen übertreffen kann. Durch die zunehmende Bedeutung 

für den betrieblichen Umsatz ist eine aus Betreibersicht forcierte Ausweitung der 

zentrenrelevanten Sortimente zu beobachten. 

 

 

7.3.2 Aktualisierung der Pasewalker Sortimentsliste 

Die Sortimentsliste stellt einen wichtigen instrumentellen Baustein zur Sicherung der 

städtebaulichen Leitvorstellungen dar. Kuschnerus18
 stellt im Sinne der Rechtssicherheit 

folgende Vorgehensweise bei der Erstellung von Sortimentslisten als sachgerecht dar: 

 Im Rahmen der Aufstellung eines gemeindlichen Einzelhandelskonzeptes werden 

die tatsächlich vorhandenen, typischerweise als zentrenrelevant angesehenen Wa-

rensortimente in den zentralen Versorgungsbereichen, die durch die Bauleitpla-

nung geschützt und gesichert werden sollen, nach ihrem Umfang ermittelt (Sorti-

mente, Verkaufsflächen). 

 Die Aufnahme dieser Sortimente in die Liste der zentrenrelevanten Sortimente un-

terliegt regelmäßig keinen Bedenken – auch wenn dieselben Sortimente ggf. an 

anderen, solitären und städtebaulich nicht integrierten Standorten angeboten wer-

den –, sofern entsprechende städtebauliche Zielvorstellungen im Gesamtkonzept 

formuliert werden, die ein weiteres Angebot dieser Sortimente im zentralen Ver-

sorgungsbereich begründen. 

 In der Rechtsprechung ist darüber hinaus anerkannt, sogenannte „zentrumsbilden-

de“  Nutzungsarten, die in der Kernzone nicht oder nur geringfügig vertreten sind, 

in anderen Stadtgebieten mit dem Ziel auszuschließen, eventuelle Neuansiedlun-

gen zwecks Steigerung oder Erhaltung der Attraktivität dem Zentrum zuzuführen. 

Diese Sortimente können als zentrenrelevant in die gemeindespezifische Liste auf-

genommen werden (Begründung im Rahmen eines städtebaulichen Konzeptes /  

Einzelhandelskonzept notwendig). 

 Eine gemeindespezifische Liste kann durchaus mit generellen Auflistungen überein-

stimmen, sie kann aber auch zu gewissen Abweichungen gelangen. Entscheidend 

ist, dass die konkrete Ausgestaltung der gemeindespezifischen Liste auf die örtli-

chen Verhältnisse abgestimmt und im Hinblick auf die sich hieraus ergebenden 

                                                

18 vgl. dazu Kuschnerus, U. (2007): Der standortgerechte Einzelhandel. Bonn, Rd. Nr. 530 
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konkreten städtebaulichen Erfordernisse motiviert ist. 

Basierend auf der bestehenden Pasewalker Sortimentsliste, der differenzierten, sorti-

ments- und lagespezifischen Aktualisierung des Einzelhandels in Pasewalk sowie unter 

Berücksichtigung der im Hinblick auf die Methodik bei der Erstellung von Sortimentslis-

ten dargelegten Kriterien werden die einzelnen Sortimente zunächst aufgrund ihres 

überwiegenden, zum Zeitpunkt der Erhebung bestehenden Verkaufsflächenanteils in 

den Lagen innerhalb bzw. außerhalb des abgegrenzten zentralen Versorgungsbereichs 

in Pasewalk aufgeteilt. Unter Berücksichtigung künftiger stadtentwicklungspolitischer 

Zielvorstellungen zur Stärkung der gewachsenen zentralen Strukturen in Pasewalk 

ergibt sich die im Folgenden dargestellte Pasewalker Sortimentsliste mit einer Differen-

zierung von nahversorgungsrelevanten, zentrenrelevanten und nicht-zentrenrelevanten 

Sortimenten. 

Tabelle 15:  Pasewalker Sortimentsliste 

 

 Geschenkartikel
 Glas, Porzellan, Keramik
 Handarbeitsartikel, Kurzwaren, Meterware Stoffe, Wolle
 Haushaltswaren, Bestecke
 Haus-, Bett- und Tischwäsche
 Hörgeräte
 Hobby-, Künstler- und Bastelartikel
 Kunstgewerbe / Bilder und Rahmen
 Lederwaren, Taschen, Koffer, Regenschirme
 Musikinstrumente und Zubehör
 Papier, Büroartikel, Schreibwaren
 Parfümerieartikel
 Sanitätsartikel (medizinisch / orthopädisch)
 Schuhe
 Spielwaren 
 Sportartikel und –geräte
 Sportbekleidung und -schuhe
 Telekommunikation und Zubehör
 Topfpflanzen (Indoor)
 Uhren / Schmuck
 Unterhaltungselektronik und Zubehör 

zentrenrelevante Sortimente
hiervon nahversorgungsrelevant

 Backwaren
 (Schnitt-) Blumen / Topfpflanzen
 Drogeriewaren (Kosmetikartikel & Wasch- und 

Putzmittel) 
 Fleischwaren
 Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke, Tee, 

Tabakwaren, Reformwaren)
 Pharmazeutische Artikel
 Zeitungen, Zeitschriften

sonstige zentrenrelevante Sortimente

 Augenoptik 
 Bekleidung und Wäsche
 Bild- und Tonträger
 Briefmarken, Münzen 
 Bücher
 Computer und Zubehör 
 Elektroartikel und -installationsmaterial
 Elektrokleingeräte und –großgeräte
 Fahrräder und Zubehör
 Fotoartikel
 Gardinen
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Quelle: eigene Darstellung u.a. auf Grundlage der Einzelhandelserhebungen; blau=  Veränderung gegen-
über der Sortimentsliste von 2004; Fahrräder und Zubehör war damals kein separates Sortiment 
sondern unter Sportartikel und -geräte subsummiert 

Bei der Einordnung nach nahversorgungsrelevanten, zentrenrelevanten und nicht-

zentrenrelevanten Sortimenten ergeben sich für einzelne Sortimente Abweichungen 

von der Bestandssituation. Dabei lassen sich grundsätzlich drei Kategorien beschreiben: 

 Sortimente bzw. Sortimentsgruppen, die aufgrund des Bestandes nicht-

zentrenrelevant sind (Anteil der sortimentsspezifischen Verkaufsfläche außer-
halb des zentralen Versorgungsbereiches >  55 %) und in der Pasewalker Sor-

timentsliste als nahversorgungsrelevant eingestuft sind. 

Nahversorgungsrelevante Sortimente übernehmen in dem zentralen Versorgungsbe-

reich Hauptgeschäftsbereich Innenstadt eine wichtige Funktion im Rahmen der kurzfris-

tigen Bedarfsdeckung. Im Bestand liegen sie wie  z.B. Nahrungs- und Genussmittel (zu 

57 % ) oder Getränke (zu 100 % ) mit dem überwiegenden Anteil der Verkaufsfläche 

außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches. Gleichwohl besitzen sie im Hauptge-

schäftszentrum eine wichtige Frequenzbringer- und Magnetfunktion auch für andere 

einzelhandelsrelevante Einrichtungen sowie für sonstige innenstadtbedeutsame Nut-

zungsbausteine und Funktionen. Eine weitere Ansiedlung an Einzelstandorten außer-

halb des zentralen Versorgungsbereiches kann im Sinne einer wohnungsnahen Grund-

versorgung jedoch im Einzelfall ebenfalls sinnvoll sein. Aus diesem Grund sind diese 

Sortimente als nahversorgungsrelevant (als Spezialfall der zentrenrelevanten Sortimen-

te) einzustufen. 

 Sortimente bzw. Sortimentsgruppen, die hinsichtlich des Bestandes nicht zen-

trenrelevant sind (Anteil der sortimentsspezifischen Verkaufsfläche außerhalb 

des zentralen Versorgungsbereiches >  55 %) und in der Pasewalker Sorti-
mentsliste stadtentwicklungspolitischer Zielvorstellungen als zentrenrelevant 

eingestuft sind. 

Aufgrund der Bestandssituation liegt der überwiegende Teil folgender Sortimente au-

ßerhalb des abgegrenzten zentralen Versorgungsbereiches: Fahrräder und technisches 

Zubehör (zu 88 % ), GPK /  Haushaltswaren (zu 58 % ), medizinisch orthopädische Arti-

 Kinderwagen
 Lampen, Leuchten, Leuchtmittel
 Lattenroste
 Maschinen und Werkzeuge
 Möbel (inkl. Büromöbel) 
 Pflanzen und Samen
 Pflanzgefäße / Blumentöpfe
 Rollläden, Markisen 
 Sanitärartikel
 Sportgroßgeräte
 Teppiche (Einzelware)
 Waffen
 Zoologische Artikel (Tierfutter, -zubehör, lebende Tiere

 Angler- und Jagdartikel
 Bauelemente, Baustoffe
 Bettwaren / Matratzen
 Bodenbeläge / Teppiche (Auslegeware)
 Brennstoffe / Kohle
 Campingartikel (ohne Bekleidung)
 Eisenwaren / Beschläge
 Farben / Lacke / Tapeten 
 Fliesen 
 Gartenartikel und –geräte 
 Gartenmöbel, Polsterauflagen
 Heimtextilien / Dekostoffe
 Kamine, Kachelöfen
 Kfz-, Caravan- und Motorradzubehör

nicht - zentrenrelevante Sortimente
 Kinderwagen
 Lampen, Leuchten, Leuchtmittel
 Lattenroste
 Maschinen und Werkzeuge
 Möbel (inkl. Büromöbel) 
 Pflanzen und Samen
 Pflanzgefäße / Blumentöpfe
 Rollläden, Markisen 
 Sanitärartikel
 Sportgroßgeräte
 Teppiche (Einzelware)
 Waffen
 Zoologische Artikel (Tierfutter, -zubehör, lebende Tiere

 Angler- und Jagdartikel
 Bauelemente, Baustoffe
 Bettwaren / Matratzen
 Bodenbeläge / Teppiche (Auslegeware)
 Brennstoffe / Kohle
 Campingartikel (ohne Bekleidung)
 Eisenwaren / Beschläge
 Farben / Lacke / Tapeten 
 Fliesen 
 Gartenartikel und –geräte 
 Gartenmöbel, Polsterauflagen
 Heimtextilien / Dekostoffe
 Kamine, Kachelöfen
 Kfz-, Caravan- und Motorradzubehör

nicht - zentrenrelevante Sortimente
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kel (zu 80 % ), Topfpflanzen (zu 66 % ). Diese sind künftig aufgrund stadtentwicklungs-

politischer Ziele (Stärkung der Sortimentsvielfalt und damit der Attraktivität des ge-

wachsenen Hauptgeschäftsbereich Pasewalks) als zentrenprägend und als zentrenrele-

vant einzustufen 

 Sortimente bzw. Sortimentsgruppen, die aufgrund des Bestandes zentrenrele-

vant sind (Anteil der sortimentsspezifischen Verkaufsfläche im zentralen Ver-
sorgungsbereich >  55 %) und in der Pasewalker Sortimentsliste als nicht-

zentrenrelevant eingestuft sind. 

Diesen Fall gibt es im Stadtgebiet Pasewalk nicht. 

Abweichung zur bestehenden Pasewalker Sortimentsliste 2005: 

 Die Betriebsformen im Fahrradeinzelhandel haben sich in den vergangenen Jah-

ren verändert: Zunehmend treten größere Ladeneinheiten in Form von Fahrrad-

fachmärkten auf den Markt bzw. werden Fahrräder als Randsortiment von Bau-

märkten oder SB-Warenhäusern geführt. Wegen dieser veränderten Rahmenbe-

dingungen ist es wichtig geworden, das Sortiment gesondert aufzuführen und zu 

bewerten. Derzeit liegt der Angebotsschwerpunkt in Pasewalk im Bereich Fahrrä-

der und Zubehör zwar außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs (in städtebau-

lich integrierten Lagen), jedoch hat bisher die Ansiedlung eines größeren Fach-

marktes außerhalb (noch) nicht stattgefunden, so dass es als realistisch einzustufen 

ist, dass sich das Sortiment weiter in der Innenstadt ansiedeln könnte. Derzeit gibt 

es ein kleineres Fahrradfachgeschäft in der Innenstadt. 

 Im Freizeit- und Sportbereich haben sich in den letzten Jahren Sportarten mit 

Sportgroßgeräten wie Surfen, Drachenfliegen, Tauchen etc. immer weiter verbrei-

tet, so dass der Nachfrage entsprechende Einzelhandelsangebote gegenüber ste-

hen. Die Einzelhandelsbetriebe sind auf Grund der Beschaffenheit ihrer Waren auf 

die Pkw-Kunden angewiesen. Das Teilsortiment Sportgroßgeräte wird aufgrund 

seiner besonderen Angebotscharakteristika – in Abweichung von der bisherigen 

Sortimentsliste –  als nicht-zentrenrelevant eingestuft. 

 Auch Lampen, Leuchten und Leuchtmittel werden heutzutage zunehmend in 

Form von größeren Fachmärkten (als Kern- oder Randsortiment von Möbelanbie-

tern und Baumärkten) angeboten, sind auch in der Stadt Pasewalk inzwischen fast 

ausschließlich (zu 98 % ) außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches lokalisiert. 

Eine Umkehr dieses Entwicklungstrends erscheint weder realistisch noch geeignet, 

eine relevante Frequenzbringerfunktion für die Innenstadt zu erzielen, so dass das 

Sortiment in der Stadt Pasewalk – in Abweichung von der bisherigen Sortimentslis-

te – als nicht-zentrenrelevant einzustufen sind. 

 Im Bereich der zoologischen Artikel treten ebenfalls gehäuft Standorte mit größe-

ren Fachmärkten auf (bspw. Fressnapf o.ä.). Mit der Einstufung des Sortiments als 

nicht-zentrenrelevant reagiert die Stadt Pasewalk auf diese Marktveränderungen. 

Als Randsortiment (in Form von Kleintierfutter) von Lebensmittelbetrieben ist nach 

wie vor die Nahversorgungsrelevanz berücksichtigt. 
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7.4 Grundsätze zur zukünftigen Entwicklung des Einzelhandels in Pa-
sewalk 

Ein deutlicher Bevölkerungsrückgang in den nächsten Jahren und geringe absatzwirt-

schaftliche Spielräume implizieren, dass weniger ein quantitativer Ausbau als vielmehr 

die räumlich-strukturelle Verbesserung der Angebotssituation die Ziele der Einzelhan-

delsentwicklung in Pasewalk sicherstellen können. Für die Stadt Pasewalk bedeutet dies, 

dass zusätzliche Verkaufsflächen, durch neue Anbieter oder Erweiterungen bestehender 

Betriebe, bewusst mit Blick auf die künftige Entwicklung der Stadt bzw. der Innenstadt, 

also an städtebaulich sinnvollen Standorten, errichtet werden sollten. Dies setzt eine 

eingehende Prüfung sowohl des Angebotsschwerpunktes als auch der Verkaufsflächen-

dimensionierung zusätzlicher Anbieter im Hinblick auf mögliche kommunale wie auch 

ggf. regionale städtebauliche Auswirkungen voraus. Aus städtebaulicher Sicht ist eine 

Neuansiedlung oder Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben dann sinnvoll, wenn sie 

zur Stärkung und Funktionssicherung der Innenstadt, zur Sicherung der Nahversorgung 

in den Siedlungsbereichen oder der räumlichen Konzentration des nicht zentrenrelevan-

ten Einzelhandels an den Sonderstandorten beitragen. 

Im Hinblick auf eine langfristige Sicherung der Einzelhandels- und Zentrenentwicklung 

der Stadt Pasewalk sollten für die zukünftige räumliche Einzelhandelsentwicklung 

grundsätzliche Strategien entwickelt werden, die einen Entscheidungsrahmen für die 

Neuansiedlung, Erweiterung oder Umnutzung von Einzelhandelsberieben darstellen. 

Vor dem Hintergrund der Ziele des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Pasewalk und 

unter Berücksichtigung der Bewertung der Ausgangssituation einerseits sowie der zu-

künftigen entwicklungsbestimmenden Faktoren andererseits sollen daher für Pasewalk 

die folgenden Grundsätze zur räumlichen Einzelhandels- und Zentrenentwicklung gel-

ten und durch entsprechende politische Beschlüsse manifestiert werden. So können so-

wohl intern (Selbstbindung; zukünftige Bauleitplanverfahren) als auch extern (für vor-

handene Gewerbetreibende und potenzielle zukünftige Investoren) deutliche Signale 

gesetzt werden. Erst mit diesem Schritt kann es gelingen, allen Beteiligten, insbesondere 

Politik, Verwaltung, Einzelhändlern und Investoren, Planungs-, Investitions- und 

Rechtssicherheit zu gewährleisten. 

Bestehende bzw. genehmigte Betriebe, die aufgrund ihrer Nutzung und Größenord-

nung nicht den formulierten Grundsätzen entsprechen, d.h. die gemäß dieser Regelun-

gen an einem Standort nicht mehr zulässig wären, genießen den sogenannten „passi-

ven“  Bestandsschutz. Dieser ist begrenzt auf den genehmigten Bestand und die ge-

nehmigte Funktion. Er erlischt bei Zerstörung oder erheblicher Änderung des Objektes, 

bei Aufnahme einer anderen Nutzung sowie bei Nichtausübung der genehmigten Nut-

zung i.d.R. nach frühestens zwei und höchstens drei Jahren19. In einzelnen – nachfol-

gend explizit aufgeführten – Fällen kann durch entsprechende bauleitplanerische Fest-

setzungen auch abweichend ein erweiterter bzw. aktiver Bestandsschutz festgesetzt 

                                                

19  vgl. dazu auch: U. Kuschnerus: Der sachgerechte Bebauungsplan – Handreichungen für die kommunale 
Planung; Münster, 2004 



 Fortschreibung Einzelhandelskonzept für die Stadt Pasewalk 

Junker und Kruse  
Stadtforschung  Planung  Dortmund 83

werden, der maßvolle Erweiterungen bzw. Nutzungsänderungen über den derzeitigen 

Bestand hinaus gewährleistet. 

Für Pasewalk sollen die folgenden Grundsätze (Ansiedlungsregeln) zur räumlichen Ein-

zelhandels- und Zentrenentwicklung gelten und durch entsprechende politische Be-

schlüsse Verbindlichkeit für künftige stadtentwicklungspolitische Entscheidungen erlan-

gen. Sie dienen zur Umsetzung der städtebaulichen Zielvorstellungen. In den Grundsät-

zen wird die Unterscheidung zwischen großflächigen Einzelhandel (>  800 m² Verkaufs-

fläche) und nicht großflächigen Einzelhandel (≤ 800 m² Verkaufsfläche) getroffen. 

Zur Einordnung möglicher Ansiedlungsvorhaben in nahversorgungsrelevante- (siehe 

Grundsatz 1), zentrenrelevante- (siehe Grundsatz 2) und nicht-zentrenrelevante Vorha-

ben (siehe Grundsatz 3) i.S.d. Pasewalker Sortimentsliste ist das Kernsortiment eines 

Einzelhandelsbetriebes ist maßgeblich. 
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Definition Kernsortiment 

Das Warenangebot eines Einzelhandelsbetriebes ist maßgeblich für dessen baurechtli-

che Zulässigkeit, Anknüpfungspunkt für differenzierte Festsetzungen in Bebauungsplä-

nen und wesentlicher Maßstab für die Beurteilung der Zentrenrelevanz des Betriebes 

sowie möglicher schädlicher städtebaulicher Auswirkungen.20 Man unterscheidet in die-

sem Zusammenhang Haupt- bzw. Kernsortiment und Randsortiment eines Betriebes. 

Das Kernsortiment eines Einzelhandelsbetriebs wird in der Praxis in der Regel durch die 

Baugenehmigung definiert, die für eine bestimmte Unterart von Einzelhandelsbetrieben 

festgelegt wird (z.B. Bekleidungsfachgeschäft, Drogeriemarkt, Elektrofachmarkt etc.). 

Die Zugehörigkeit von Waren zu einem bestimmten Kernsortiment bzw. einer Branche 

ist zwar nicht abschließend bzw. einheitlich geregelt, sondern wird nach „allgemeiner 

fachlicher Übereinkunft“  bestimmt.21 Eine Orientierungshilfe bietet in diesem Zusam-

menhang beispielsweise die vom statistischen Bundesamt herausgegebene „Klassifika-

tion der Wirtschaftszweige“  (WZ).22 Das Kernsortiment muss jedoch hinreichend scharf 

konturiert sein. Das OVG NRW führt im Falle der Ausweisung eines Sondergebiets für 

ein „Einrichtungswarenhaus“  beispielsweise aus: 

Der Begriff W arenhaus erfasst lediglich einen Handelsbetrieb, in dem unter einem Dach 

eine Vielzahl unterschiedlicher W aren angeboten werden sollen. Durch den Zusatz 

„Einrichtung“ wird die vom Plangeber gewollte und nach seiner (...) planerischen Ziel-

setzung – Ausschluss von zentrenschädlichen W irkungen der zulässigen Nutzung – 

auch gebotene Beschränkung der Angebotspalette nicht gewährleistet. Einrichten kann 

man Räume jeder Art, indem man sie außer mit Möbeln auch mit sonstigen Gegen-

ständen ausstattet, die dem jeweiligen Nutzungszweck (...) dienen.23 

Festgestellt wurde in der Rechtsprechung, dass Betriebe mit dem Kernsortiment Bau- 

und Heimwerkerbedarf, Gartenmarktsortimente oder Möbel in der Regel aus Konkur-

renzgründen bestimmte Randsortimente führen24. Diese Aussage wird in dem entspre-

chenden Urteil des OVG NRW nicht näher begründet. Es ist jedoch anzunehmen, dass 

hier der Umstand Berücksichtigung findet, dass sich Randsortimentsangebote in der 

Realität bei entsprechenden Anbietern in den letzten Jahrzehnten schlicht etabliert ha-

ben und heute ein Großteil dieser Betriebe solche Sortimente führt. Einerseits besteht 

die Möglichkeit, sich durch die Gestaltung des Randsortiments zusätzlich von den Mit-

bewerbern abzugrenzen, andererseits tragen Randsortimentsangebote bedeutend zum 

Umsatz bei, der die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit solcher Betriebe sichert. 

Für eine genauere Definition des Begriffs Randsortiment ist ebenfalls ein Blick auf die 

                                                

20  vgl. dazu u.a. Ulrich Kuschnerus, Der standortgerechte Einzelhandel, Bonn, 2007, S. 33 ff 
21  vgl. Kuschnerus, Urlich; „Der standortgerechte Einzelhandel“, Bonn, 2007, S. 33 ff 
22  abrufbar unter www.destatis.de 
23  vgl. Urteil des OVG NRW vom 22. Juni 1998 (Az.: 7a D 108/ 96.NE) 
24  vgl. Urteil des OVG NRW vom 09. Oktober 2003 (Az.: 10a D 71/ 01.NE) 
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diesbezügliche Rechtsprechung hilfreich. Das OVG NRW umschreibt die Anforderun-

gen an ein Randsortiment wie folgt: 

„Zwischen den Begriffen Kernsortiment und Randsortiment besteht (...) insofern eine 

W echselbezüglichkeit, als ein Randsortiment – wie schon aus dem Begriff 

„Rand“sortiment folgt – zu einem spezifischen Kernsortiment lediglich hinzutritt und 

dieses gleichsam ergänzend durch solche W aren anreichert, die jedenfalls eine gewisse 

Beziehung und Verwandtschaft mit den W aren des Kernsortiments haben. Zugleich 

muss das Angebot des Randsortiments dem Kernsortiment in seinem Umfang und sei-

ner Gewichtigkeit deutlich untergeordnet sein. Randsortimente sind damit nur solche 

W arengruppen, die einem bestimmten Kernsortiment als Hauptsortiment sachlich zu-

geordnete und hinsichtlich des Angebotsumfangs deutlich untergeordnete Nebensor-

timente sind“.25 

An diese Entscheidung, an die sich weitere Obergerichte angeschlossen haben26, knüpft 

das OVG NRW in seinem Urteil vom 26.01.2000 an. In dem zu Grunde liegenden Fall 

eines beantragten Bettenfachmarktes mit insgesamt 450 m² Verkaufsfläche vertrat das 

Gericht die Auffassung, dass ein als Randsortiment deklariertes Angebot von 80 m² 

Bettwäsche und Frottierwaren sich mit einem rechnerischen Verkaufsflächenanteil von 

18 %  im Verhältnis zum Kernsortiment nicht mehr deutlich hinsichtlich Umfang und 

Gewichtigkeit unterordnet, sondern ein wesentliches Standbein des Einzelhandelsbe-

triebes darstelle. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auch der Umstand auf-

geführt, dass das Kernsortiment schwerpunktmäßig großvolumige Artikel umfasst, 

während das Randsortiment kleinvolumige Artikel erfasst, mit denen auf relativ kleiner 

Fläche erhebliche Umsätze erzielt werden können.27 Neben dem reinen Verkaufsflä-

chenanteil wird hier also vor allem das Umsatzvolumen bzw. die Flächenproduktivität 

als entscheidendes Beurteilungskriterium benannt.  

Wenngleich aus der Rechtsprechung bislang keine allgemeingültige Bestimmung einer 

fixen quantifizierbaren Obergrenze hervor geht, bleibt jedoch festzuhalten, dass das 

Randsortiment nur eine untergeordnete Ergänzungsfunktion einnehmen darf. Quantifi-

zierbare Prüfkriterien bilden in diesem Zusammenhang vor allem der jeweilige Anteil 

des Randsortiments an der Gesamtverkaufsfläche oder aber am Gesamtumsatz des je-

weiligen Betriebes. „Eine maßgebliche Bedeutung für die Auswirkungen auf die Einzel-

handelsstruktur der Innenstädte und damit für die verbrauchernahe Versorgung kommt 

(jedoch) lediglich dem Anteil am Gesamtumsatz zu, weil nur auf dieser Grundlage be-

urteilt werden kann, ob ein städtebaulich relevantes Umschlagen eines Kaufkraftabzu-

ges zu erwarten ist. Es ist daher festzuhalten, dass ein Randsortiment keine ins Gewicht 

                                                

25  vgl. Urteil des OVG NRW vom 22. Juni 1998 (Az.: 7a D 108/ 96.NE) 
26  u.a. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 24.08.2000 – 1 C 11457/ 99 und Thüringer OVG, Urteil vom 

21.08.2001 – 1 KO 1240/ 97 
27  vgl. Urteil des OVG NRW vom 26. Januar 2000 (Az.: 7 B 2023/ 99) 
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fallende Bedeutung hinsichtlich der in Anspruch genommenen Verkaufsfläche und ins-

besondere bezüglich des Umsatzes haben darf.“28 

Auf Basis dieser Ausführungen lassen sich folgende Begriffsdefinitionen ableiten: 

 Das Hauptsortiment (bzw. Kernsortiment) eines Einzelhandelsbetriebes be-
zeichnet den Hauptteil des Warenangebots, der nach allgemeiner fachlicher 
Übereinkunft einem bestimmten Sortimentsbereich zuzuordnen bzw. zu klassi-
fizieren ist und zudem hinreichend scharf konturiert werden kann. Das 
Hauptsortiment bestimmt somit auch die Unterart eines Einzelhandelsbetriebes 
(z.B. Baumarkt, Möbelmarkt, Lebensmittelmarkt etc.). Zum Kernsortiment ei-
nes Baumarktes gehören beispielsweise Bauelemente, Baustoffe, Bodenbeläge, 
Eisenwaren und –beschläge, Werkzeuge und Maschinen, Elektroinstallations-
material, Tapeten, Lacke, Farben, Fliesen, Sanitärartikel etc. 

 Randsortimente haben lediglich ergänzenden Charakter und stehen in Bezie-
hung zum Kernsortiment. Randsortimentsangebote müssen dem Kernsortiment 
in Umfang und Gewichtigkeit deutlich untergeordnet sein. Merkmale dieser 
Unterordnung sind vor allem die jeweiligen Anteile an der Gesamtverkaufsflä-
che sowie am Gesamtumsatz des jeweiligen Betriebes. Wenngleich hier kein 
allgemeingültiger Maßstab definiert werden kann, da dies im Einzelfall von der 
Gesamtgröße des Betriebs sowie von der Art der Sortimente abhängen kann, 
wird in der Praxis zumeist davon ausgegangen, dass bei einem Anteil von mehr 
als 10 %  an der Gesamtverkaufsfläche kein „Randsortiment“  mehr vorliegt. 

 

                                                

28  Kopf, Hannes; Schriften zum öffentlichen Recht, Band 871 – Rechtsfragen bei der Ansiedlung von Ein-
zelhandelsprojekten, Berlin, 2002, S: 89 
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Steuerung von Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungsrelevantem Kern-
sortiment 

 Ziel 

Sicherung (und ggf. Stärkung) einer attraktiven, möglichst flächendeckenden woh-

nungsnahen Grundversorgung im Pasewalker Stadtgebiet durch Sicherung und Ent-

wicklung eines funktionsfähigen Zentrums sowie von Standorten im Sinne einer ver-

brauchernahen Versorgung der Pasewalker Bevölkerung. 

 

 Grundsatz 1: Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevantem  

 Kernsortiment i.S. der Pasewalker Sortimentsliste: 

a. Standorte für großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevan-

tem Kernsortiment sollen im Kernbereich des zentralen Versorgungsbereiches 

Hauptgeschäftszentrum Innenstadt liegen und können an folgenden der Nah-

versorgung dienenden (städtebaulich integrierten) Standorten liegen: Bereich 

Pestalozzistraße (derzeit Rewe); Bereich Am Luisenplatz (derzeit Norma) 

b. Standorte für nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsre-

levantem Kernsortiment können im Kernbereich des zentralen Versorgungsbe-

reiches Hauptgeschäftszentrum Innenstadt liegen. Außerhalb des zentralen Ver-

sorgungsbereiches können nicht großflächige Einzelhandfelsbetriebe in Misch-

gebieten und Allgemeinen Wohngebieten der Nahversorgung dienen. Negative 

städtebauliche Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich und die 

wohnortnahen Versorgungsstrukturen sind auszuschließen (Einzelfallprüfung er-

forderlich) 

c. Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment dürfen 

nicht in Gewerbe- und Industriegebieten angesiedelt werden (mögliche Aus-

nahme: Tankstellenshop, Kiosk). 

Ausnahme 1 

Ansiedlungsperspektiven für Verkaufsstätten in Verbindung mit Gewerbebetrieben in 

GE- und GI-Gebieten („Handwerkerprivileg“ ): 
- Verkaufsstätte ist dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet  

- und in betrieblichem Zusammenhang errichtet 

- Verkaufsfläche und Umsatz sind dem Hauptbetrieb deutlich untergeordnet 
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Erläuterung  

Vor dem Hintergrund der formulierten Zielsetzung einer arbeitsteiligen Versorgungs-

struktur sowie dem Ausbau bzw. der Sicherung einer möglichst flächendeckenden 

wohnortnahen Grundversorgung sollen Standorte für Einzelhandelsbetriebe (sowohl 

großflächige als auch kleinflächige) mit nahversorgungsrelevantem im zentralen Ver-

sorgungsbereich, dem Hauptgeschäftszentrum Innenstadt, liegen. Im Sinne der Ent-

wicklungsziele sind zukünftigen Ansiedlungsvorhaben auf den Bereich des gewachse-

nen Geschäftsbereiches zu begrenzen. 

Kleinflächige Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten 

können in Ausnahmefällen auch in Baugebieten außerhalb zentraler Versorgungsberei-

che (u.a. MI, WA, unbeplanter Innenbereich § 34 BauGB) zugelassen werden, wenn 

dadurch eine Versorgungslücke im Nahbereich geschlossen werden kann. Im Einzelfall 

sollte zum einen die Nahversorgungsfunktion nachgewiesen werden und zum anderen 

dargestellt werden, dass vom Vorhaben keine negativen Auswirkungen auf die Stand-

ortstruktur bzw. den zentralen Versorgungsbereich ausgehen. Solche negativen Aus-

wirkungen liegen dann vor, wenn ein Umschlagen möglicher Umsatzumverteilungen in 

städtebaulich negative Auswirkungen zu befürchten ist. Dies ist der Fall, wenn 

 eine wesentliche Änderung der Marktverhältnisse in Form von „flächendecken-

den“  Geschäftsaufgaben befürchtet werden muss, so dass die Versorgung der Be-

völkerung nicht mehr gewährleistet ist29, bzw. 

 das jeweilige Vorhaben zu Ladenleerständen und so zu einer Verminderung der 

Vielfalt und Dichte des Warenangebotes sowie zu abnehmender Frequenz, zur Ni-

veauabsenkung und damit zu einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit 

des betroffenen zentralen Versorgungsbereiches führt.30 

Ein einschlägiges Urteil des Bundesverwaltungsgerichts interpretiert den in diesem Zu-

sammenhang verwendeten Begriff der „Funktionsstörung“  eines zentralen Versor-

gungsbereiches als 

 Herbeiführung eines Zustandes der Unausgewogenheit, der zur Folge hat, 

dass der Versorgungsbereich seinen Versorgungsauftrag generell oder hin-
sichtlich einzelner Branchen nicht mehr in substanzieller Weise wahrnehmen 

kann. 31 

Von einer Nahversorgungsfunktion ist auszugehen, wenn 

 die sortimentsspezifische Kaufkraftabschöpfung des Planvorhabens in einem fuß-

läufigen 600 Meter Radius an einem städtebaulich integrierten Standort eine Quo-

                                                

29  vgl. Fickert/ Fieseler, BauNVO, 10. Auflage (2002), § 11 Rn. 21.1 m.w.N. 
30  vgl. u. a. Janning, Der Ausschluss des zentrenschädigenden Einzelhandels im unbeplanten Innenbereich, 

BauR 2005, 1723, 1725 
31  BverwG 4 C 7.07 vom 11. Oktober 2007 
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te von 35 %  der sortimentsspezifischen Kaufkraft (Nahrungs- und Genussmittel)32 

der Bevölkerung nicht überschreitet und   

 keine mehr als unwesentliche (>  10 % ) Überschneidung des Einzugsbereiches 

(näherungsweise: 600 Meter-Radius) mit dem 600 Meter-Radius des zentralen 

Versorgungsbereiches der Innenstadt besteht. 

Um diese Bedingung zu erfüllen, müsste für moderne Lebensmittelmärkte in einer Grö-

ßenordnung von rd. 800 m² Verkaufsfläche (Lebensmitteldiscounter) bzw. ab 1.000 m² 

Verkaufsfläche (Lebensmittelvollsortimenter) ein Bevölkerungspotenzial von mindestens 

rund 5.000 Einwohnern im fußläufigen Einzugsbereich vorhanden sein33. Bei Nicht-

Erfüllung dieser Bedingung wäre ein entsprechender Anbieter auf Kaufkraftzuflüsse von 

Gebieten außerhalb des direkten Wohnumfeldes angewiesen, was negative Auswirkun-

gen auf den zentralen Versorgungsbereich und die Nahversorgungsstrukturen vermu-

ten ließe und den eingangs formulierten Zielsetzungen somit entgegenstände.  

M it Blick auf die ortsspezifischen Siedlungs- und Versorgungsstrukturen in Pase-
walk ist das Potenzial für entsprechende Betriebseinheiten außerhalb des zentra-

len Versorgungsbereiches generell nur in wenigen Siedlungsbereichen vorhanden. 
Darüber hinaus ergeben sich vor dem Hintergrund der aktuellen Verkaufsflächen-

ausstattung und räumlichen Angebotssituation derzeit keine nennenswerten zu-
sätzlichen Entwicklungspotenziale für zu entwickelnde Standorte bzw. sind derzeit 

keine räumlichen Versorgungslücken im Pasewalker Stadtgebiet erkennbar. 

Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten sollen nicht in 

Gewerbe- und Industriegebieten angesiedelt werden (Ausnahme: Tankstellenshops, Ki-

oske34), um den Charakter dieser Gebiete zu erhalten und für gewerbliche Nutzungen 

vorzuhalten. Eine Ausnahme bildet hier lediglich das sogenannte „Handwerkerprivi-

leg“ . 

                                                

32 Diese liegt im Bundesdurchschnitt derzeit bei rund 2.040 Euro pro Einwohner (BBE Köln, Einzelhandels-
relevante Kaufkraftkennziffern 2010). 

33 Bei einer Flächenproduktivität von 4.500 Euro /  m² für Lebensmittelvollsortimenter bzw. 5.500 Euro /  
m² für Lebensmitteldiscounter und einem Anteil der Lebensmittelverkaufsfläche von ca. 80 % . 

34 Die ausnahmsweise Zulässigkeit von Kiosken in GE-Gebieten ermöglicht ein Basisangebot von Zeitun-
gen, Tabakwaren, Getränken oder Snacks für die dort arbeitenden Menschen.  
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Abbildung 3:  Prüfschema für Ansiedlungsvorhaben kleinflächiger Lebens-
mittelmärkte (≤ 800 m² Verkaufsfläche)  

 
Quelle: eigene Darstellung  

VKF =  Verkaufsfläche, EZH =  Einzelhandel, EHK =  Einzelhandelskonzept 

7.4.1 Steuerung von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Kernsor-
timenten 

 Ziel 

Sicherung und Stärkung der mittelzentralen Versorgungsfunktion und der regionalen 

Ausstrahlung der Pasewalker Innenstadt als bedeutendster Einzelhandelsstandort im 

Stadtgebiet durch Sicherung und Entwicklung der Einzelhandelszentralität, der Funkti-

onsvielfalt und der Identifikationsmöglichkeiten sowie Sicherung und Stärkung der ge-

samtstädtischen Standortstruktur. 

 

 Grundsatz 2: Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment 

i.S. der Pasewalker Sortimentsliste : 

a. Standorte für Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment (so-

wohl großflächige als auch kleinflächige) sollen konsequent im zentralen Ver-

sorgungsbereich Innenstadt liegen. 

b. Betriebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment sollen nicht in Gewerbe- und 
Industriegebieten sowie (über den genehmigten Bestand hinaus) in den Fach-

marktzentren „Torgelower Straße“  und „Stettiner Platz“  angesiedelt werden. 

 

 

Lage im zentralen Versorgungsbereich?

ja nein

zulässig i.S.d. EHK 

GE / GI*, SO (ohne EZH) ? 

nein

unzulässig i.S.d. EHK 

ja

Lebensmittelmarkt  800 m² VKF

(* Ausnahme: Tankstellenshop, Kiosk)

MI, MK, WA, WS, WR, WB, § 34BauGB 

Überprüfung der 
Nahversorgungsrelevanz 
und Zentrenverträglichkeit

erfüllt nicht erfüllt

Lage im zentralen Versorgungsbereich?

ja nein

zulässig i.S.d. EHK 

GE / GI*, SO (ohne EZH) ? 

nein

unzulässig i.S.d. EHK 

ja

Lebensmittelmarkt  800 m² VKF

(* Ausnahme: Tankstellenshop, Kiosk)

MI, MK, WA, WS, WR, WB, § 34BauGB 

Überprüfung der 
Nahversorgungsrelevanz 
und Zentrenverträglichkeit

erfüllt nicht erfüllt
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Ausnahme 1 

Ansiedlungsperspektiven für Verkaufsstätten in Verbindung mit Gewerbebetrieben in 

GE- und GI-Gebieten („Handwerkerprivileg“): 

- Verkaufsstätte ist dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet  

- und in betrieblichem Zusammenhang errichtet 

- Verkaufsfläche und Umsatz sind dem Hauptbetrieb deutlich untergeordnet 

 

Erläuterung   

Um die Zukunftsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt mit seiner 

funktionalen Zuordnung als Hauptgeschäftsbereich der Stadt zu gewährleisten und so 

das Standortgefüge innerhalb der Stadt Pasewalk attraktiv und zukunftsfähig zu gestal-

ten, ist es sinnvoll und zielführend, die Ansiedlung von zentrenrelevantem Einzelhandel 

räumlich zu steuern. Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment sollen 

demnach konsequent in das gewachsene Hauptgeschäftszentrum Pasewalks gelenkt 

werden, um diesen Standort in seiner Versorgungsbedeutung zu sichern und – da er-

forderlich - weiter zu entwickeln sowie einen ruinösen Wettbewerb der verschiedenen 

Einzelhandelsstandorte untereinander zu vermeiden. Im Sinne der Entwicklungsziele 

sind zukünftige Investitionen konsequent auf den gewachsenen Geschäftsbereich zu 

lenken 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass nicht jede zur Verfügung stehende Fläche in-

nerhalb des zentralen Versorgungsbereichs durch Einzelhandel genutzt werden sollte 

bzw. muss, sondern im Einzelfall auch andere zentrentypische Nutzungen (wie bei-

spielsweise Dienstleistungen oder Gastronomie) i.S. einer multifunktionalen Ausrichtung 

des Zentrums in den Abwägungsprozess eingestellt werden sollten. 

Der Grundsatz impliziert einen konsequenten Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben 
mit zentrenrelevanten Kernsortimenten außerhalb des zentralen Versorgungsbe-

reiches. Ist dies z.B. in Gewerbe- und Industriegebieten, in Sondergebieten ohne Ein-

zelhandelsvorprägung sowie in besonderen Wohngebieten städtebaulich sinnvoll und 

rechtlich auch einfach umsetzbar, so schwer – auch und insbesondere im Hinblick auf 

die politische Vermittelbarkeit dieser möglichen Erforderlichkeit – stellt sich dieser Aus-

schluss für M ischgebiete35 dar. Denn die Stadt Pasewalk, ebenso wie auch zahlreiche 

andere kleinere oder größere Kommunen, weist vereinzelt traditionell gewachsene klei-

nere Versorgungsangebote und –strukturen auf, die in der Regel durch kleinflächige, 

                                                

35 Vgl. dazu Urteil des BVerwG vom 26. März 2009 (AZ 4 C 21.07): „Das Bundesverwaltungsgericht in 
Leipzig hat entschieden, dass ein in einem Bebauungsplan festgesetzter genereller Ausschluss von Ein-
zelhandelsbetrieben durch das Ziel einer Stärkung der in einem gesamtstädtischen Einzelhandelskonzept 
ausgewiesenen Stadtbezirks- und Ortsteilzentren städtebaulich gerechtfertigt sein kann. Danach ist es 
einer Gemeinde auf der Grundlage eines schlüssigen gesamtstädtischen Einzelhandelskonzeptes grund-
sätzlich gestattet, Nutzungsarten, die in Zentren nicht oder nur geringfügig vertreten sind, in anderen 
Gemeindegebieten mit dem Ziel auszuschließen, eventuelle Neuansiedlungen zwecks Steigerung oder 
Erhaltung der Attraktivität dem Zentrum zuzuführen. 
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inhabergeführte Fachgeschäfte mit zentrenrelevanten Sortimenten geprägt sind. Für 

diese soll das Konzept keine existenzgefährdenden Rahmenvorgaben formulieren, was 

i.d.R. auch einem politischen Konsens und damit den städtebaulichen Zielvorstellungen 

Pasewalks entspricht. Insbesondere für Mischgebiete ist daher im Einzelfall zu prüfen, 

ob ein konsequenter Ausschluss zentrenrelevanten Einzelhandels oder eine Zulässigkeit 

im Sinne einer ergänzenden Versorgung der Bevölkerung im unmittelbaren Einzugs- 

bzw. Nahbereich dieser Läden den Zielen und Grundsätzen des Einzelhandelskonzeptes 

bzw. den stadtentwicklungspolitischen Zielvorstellungen Pasewalks entspricht. In die-

sem Zusammenhang sind vor allem auch Agglomerationen von mehreren Einzelhan-

delsbetrieben mit einer Größenordnung unterhalb der Großflächigkeit zu einem insge-

samt größeren und somit wesentlich bedeutsameren Standortbereich zu vermeiden. 

Aber auch arrondierende Ansiedlungen mit zentrenrelevanten Kernsortimenten sollten 

zur Stärkung des Hauptgeschäftszentrums konsequent in den Kernbereich des zentralen 

Versorgungsbereiches gelenkt werden. 

Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten (Haupt-)Sortimenten (vgl. Grundsatz 

3) führen regelmäßig sogenannte Ergänzungs- oder Randsortimente. Während von 

nicht zentrenrelevanten Randsortimenten definitionsgemäß keine Gefährdung für die 

Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches ausgeht, sind bei zentrenrelevanten 

Randsortimenten außerhalb des städtebaulich-funktionalen Zentrums Auswirkungen 

auf den zentralen Versorgungsbereich möglich. Obwohl das Anbieten von zentrenrele-

vanten Randsortimenten den städtebaulichen Zielen dieses Einzelhandelskonzepts wi-

derspricht, wäre ein völliger Ausschluss unrealistisch, da sich diese Angebotsform be-

reits in vielen Branchen etabliert hat (bei Möbelanbietern z.B. Glas /  Porzellan /  Kera-

mik). Diese zentrenrelevanten Randsortimente sollten jedoch nur in begrenztem Um-

fang und vor allem nur dann, wenn ein direkter funktionaler Bezug zum Hauptsorti-

ment vorhanden ist, zulässig sein. Eine städtebauliche und landesplanerische Verträg-

lichkeit muss dabei ggf. im Einzelfall geprüft werden. Unabhängig von der Größe der 

für zentrenrelevante Randsortimente insgesamt zulässigen Fläche sollte außerdem si-

chergestellt werden, dass diese nicht von einem einzigen Sortiment belegt werden 

kann. D.h., dass weiterhin angegeben sein sollte, wie groß die Fläche für ein einzelnes 

Sortiment maximal sein darf. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass eine solche Rege-

lung nicht zur Einrichtung eines Shop-in-Shop-Systems genutzt wird, denn dieses käme 

einem Einkaufszentrum gleich. In Gewerbe- und Industriegebieten ist die Ansiedlung 

und Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten 

unabhängig von der Größenordnung generell auszuschließen. Eine Ausnahme bildet 

hier lediglich das sogenannte „Handwerkerprivileg“  (entsprechend der Ausnahme 1). 

7.4.2 Steuerung von Einzelhandelsbetrieben mit nicht-zentrenrelevantem 
Kernsortiment 

 Ziel 

Räumliche Konzentration auch des großflächigen Einzelhandels mit nicht zentrenrele-

vanten Kernsortimenten auf die dafür festgesetzten Sonderstandorte „Torgelower Stra-
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ße“  und „Stettiner Platz“  und Sicherung einer zukunftsfähigen Arbeitsteilung zwischen 

dem zentralen Versorgungsbereich Hauptgeschäftszentrum Innenstadt, den städtebau-

lich integrierten Nahversorgungsstandorten und den Sonderstandorten zur Sicherung 

sowie zum Ausbau einer quantitativ und qualitativ guten Versorgung der Pasewalker 

Bevölkerung. 

 

 Grundsatz 3: Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevantem  

Kernsortiment i.S. der Pasewalker Sortimentsliste: 

a. Standorte für großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevantem 

Kernsortiment (sowohl großflächige als auch kleinflächige) können im zentralen 

Versorgungsbereich Innenstadt liegen. 

b. Außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches sollen Standorte für großflächi-

ge Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment an einem 

der definierten Sonderstandorte /  Ergänzungsstandorte „Torgelower Straße“  

und „Stettiner Platz“  liegen. Dabei ist darauf zu achten, keinen neuen Standort, 

der derzeit noch gar nicht durch Einzelhandel geprägt ist, zu „öffnen“ . 

c. Standorte für nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht-

zentrenrelevantem Kernsortiment können vorrangig im zentralen Versorgungs-

bereich und an einem der definierten Sonderstandorte „Torgelower Straße“  und 

„Stettiner Platz“  liegen. 

 

 

 

Ausnahme 1 

Es bestehen Ansiedlungsperspektiven für Verkaufsstätten in Verbindung mit Gewerbe-

betrieben in GE- und GI-Gebieten („Handwerkerprivileg“), wenn 

 die Verkaufsstätte dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet 

 und in betrieblichem Zusammenhang errichtet ist, 

 die Verkaufsfläche und der Umsatz dem Hauptbetrieb deutlich untergeordnet 
sind und 

 die Grenze der Großflächigkeit nach § 11 (3) BauNVO nicht überschritten wird. 

 

Erläuterung: 
Nicht zentrenrelevanter Einzelhandel (bis zur Schwelle der Großflächigkeit) kann – aus 

baurechtlicher Sicht – zwar grundsätzlich im gesamten Stadtgebiet, wo Einzelhandel im 
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Rahmen der Bauleitplanung zulässig ist, zugelassen werden. Zum Erreichen und zur 

späteren Einhaltung des Zielsystems zur Einzelhandels- und Zentrenentwicklung für die 

Stadt Pasewalk als auch unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (Synergieeffek-

te durch kumulierte Einzugsbereiche) sollten jedoch auch Ansiedlungen nicht zen-
trenrelevanter Sortimente (groß- und kleinflächig) räumlich gelenkt werden.  

Im Bereich der typischen, nicht zentrenrelevanten Sortimente (Bau- und Garten-

marktsortimente und Möbel) konnten im Rahmen der Potenzialbetrachtungen keine 

Entwicklungsspielräume ermittelt werden. Eine Ausweisung neuer spezieller Sonder-

standorte für nicht zentrenrelevante Einzelhandelsansiedlungen ist daher z.Zt. nicht 

sinnvoll. Demzufolge gelten bestehende Sonderstandorte (Torgelower Straße und 

Stettiner Platz) als Vorrangstandorte für solche Ansiedlungs- bzw. Erweiterungs-
vorhaben. 

Die Ansiedlung weiterer großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten 

Kernsortimenten könnte zu einer städtebaulich bedenklichen Verschärfung des Wettbe-

werbs führen und einschlägige Betriebe zur Aufgabe zwingen. Bei derartigen Betriebsauf-

gaben besteht die Gefahr, dass dann die Sortimentsstruktur geändert und (weitere) zen-

trenrelevante Warengruppen an diesen Standorten zu Lasten der Innenstadtentwicklung 

angeboten werden. Wird dieses gemäß der konzeptionellen Zielsetzung verhindert, ent-

wickelt sich dann zumeist ein Leerstand, der zu einem Imageverlust einzelner Standortbe-

reiche wie auch der Stadt Pasewalk insgesamt als Einkaufsstandort oder auch zu anderen 

städtebaulichen Problemen führen kann. Die Entwicklung vorhandener – stadtstrukturell 

sinnvoller – Flächenreserven an den bestehenden Sonderstandorten ist daher der Auswei-

sung neuer Sonderstandorte vorzuziehen. 

In bestehenden Gewerbe- und Industriegebieten ohne Einzelhandelsvorprägung ist der 

Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten gänzlich (also auch jener unterhalb 

der Schwelle der Großflächigkeit) durch entsprechende Festsetzungen auszuschließen. 

Zum einen können solche Vorhaben die Vorrangstandorte gefährden, zum anderen hat 

die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in Gewerbegebieten oftmals eine drastische 

Erhöhung der Bodenpreise im betroffenen Gebiet und somit einen Wettbewerbsnachteil 

insbesondere für mittelständische Handwerks- und Gewerbebetriebe zur Folge. 

7.4.3 Prüfschema zur ersten Einordnung von Einzelhandelsvorhaben 

Das folgende Prüfschema dient zur ersten Bewertung von neuen Planvorhaben im 

Hinblick auf ihre Kompatibilität mit dem Einzelhandelsfachplan und dem darin formu-

lierten Entwicklungsleitbild mit seinen Zielen, dem künftigen Standortprofil sowie den 

Grundsätzen zur Umsetzung. 

Den übergeordneten Zielen folgend sind Einzelhandelsvorhaben hinsichtlich ihrer Be-

deutung für die Versorgungsstruktur für die Stadt Pasewalk zu hinterfragen. Grundsätz-

lich wird darauf hingewiesen, dass dieses Prüfschema nur eine erste Einordnung er-

möglichen soll und z.B. eine – im Einzelfall erforderliche – konkrete landesplanerische 
und städtebauliche Wirkungsanalyse nicht ersetzen kann. 
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Erläuterungen zur Tabelle 16: 

+  zulässig im Sinne der Ziele und Grundsätze des Einzelhandelskonzeptes für die 

Stadt Pasewalk 

- unzulässig im Sinne der Ziele und Grundsätze des Einzelhandelskonzeptes für die 

Stadt Pasewalk 

* Im Sinne der Grundsätze sollte vor der Öffnung neuer Standorte für nicht zen-

trenrelevanten Einzelhandel die Option einer Konzentration an bestehenden 

Standorten geprüft werden. 

** Vorrangstandort für großflächige Betriebe mit nicht zentrenrelevantem Einzel-

handel, Begrenzung der zentrenrelevanten Randsortimente verträglich gestalten.
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Tabelle 16:  Ansiedlungsempfehlungen für Einzelhandelsbetriebe nach Lage und Größe (Prüfschema)  

Einzelhandelsbetrieb Lage 

Kernsortiment  Verkaufsfläche Beispiel innerhalb des 
ZVB Innen-
stadt  

außerhalb ZVB SO (Ergänzungs-
standort) 

GE /  GI 

nah-
versorgungs-
relevant 

≤ 800 m² 

Supermarkt, Lebensmitteldis-
counter, Fachgeschäfte, z.B. 

Obst und Gemüse, Spezialge-
schäfte, z.B. Süßwaren; Le-

bensmittelhandwerksbetriebe 
(Bäckerei, Metzgerei) 

+  

-  
Ausnahme: 

Einzelfallprüfung (insb. in 
MI/ WA/ § 34-Gebieten): 
Nahversorgungsfunktion, 

Zentrenverträglichkeit 

-  

- 
Ausnahme: 

Einzelfallprüfung: 
Handwerkerprivileg 

>  800 m² 
SB-Warenhaus, Verbraucher-

markt, Supermarkt, Lebensmit-
teldiscounter 

+  

- 
Ausnahme:  

definierte Nahversor-
gungsstandorte (Bereich 

Pestalozzistraße und Am 
Luisenplatz vgl. auch 

Grundsatz 1) 

- - 

zentren-
relevant 

≤ 800 m² 

Textilfachgeschäft oder  
-discounter, Schuhfachgeschäft 
oder -fachmarkt, Musikfachge-

schäft, Fahrradfachmarkt 

+  -  
 

- 
- 

Ausnahme: 
Einzelfallprüfung: 

Handwerkerprivileg 

>  800 m² 
Textilkaufhaus, Schuhfach-
markt, Elektronikfachmarkt, 

Sportfachmarkt 
+  - - - 

nicht  
zentren-
relevant 

≤ 800 m² 
Tapeten- und Teppichboden-

fachmarkt, Fliesenfachgeschäft +  +  +  
- 

Einzelfallprüfung: 
Handwerkerprivileg 

Kfz-Handel 

>  800 m² 
Möbelhaus, Küchenstudio, 

Baumarkt, Gartencenter +  + *  + * *  - 
Quelle: eigene Darstellung; ZVB =  Zentraler Versorgungsbereich 
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Anhang 

Abkürzungsverzeichnis 
BauGB Baugesetzbuch 

BauNVO Baunutzungsverordnung 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

d.h. das heißt 

etc. et cetera 

EW Einwohner 

GE /  GI Baugebiet für gewerbliche /  industrielle Nutzung (Bauleitplanung) 

GPK Glas /  Porzellan /  Keramik 

i.d.R. In der Regel 

i.S.v. im Sinne von 

km Kilometer 

LEP LVO M-V Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm 

Mecklenburg-Vorpommern 

MI Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO  

Mio. Millionen 

Mrd. Milliarden 

OVG Oberverwaltungsgericht 

PBS Papier /  Bürobedarf /  Schreibwaren 

SB Selbstbedienung 

SO Sondergebiet 

Tsd. Tausend 

u.a. unter anderem; unter anderen 

VKF Verkaufsfläche 

vgl. Vergleiche 

WA Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 

z.B. zum Beispiel 

z.T. zum Teil 

ZVB Zentraler Versorgungsbereich 
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Glossar – Definition einzelhandelsrelevanter Fachbegriffe 

Begriff Erläuterung 

Einzelhandel  

im engeren Sinne  
Absatz von Waren an Endverbraucher ohne Kraftfahrzeughandel, 
Brenn-, Kraft- und Schmierstoffhandel sowie rezeptpflichtige Apo-
thekenwaren. 

Einzelhandelsbetrieb Ein Einzelhandelsbetrieb ist ein Betrieb, der ausschließlich oder  
überwiegend an letzte Verbraucher verkauft. Hierzu zählen u.a. al-
le Kauf- und Warenhäuser, SB-Warenhäuser, SB-Kaufhäuser, Ver-
brauchermärkte sowie Fachmärkte. Dazu gehört auch der Direkt-
verkauf an Endverbraucher, unabhängig davon, ob dieser am 
Standort des Fertigungsbetriebs oder in einem eigens dazu ge-
schaffenen Zentrum (Factory-Outlet-Center) erfolgt. 

Einzelhandelsrelevante 
Kaufkraft  

Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft bezeichnet denjenigen Anteil 
an den privaten Verbrauchsausgaben, der dem Einzelhandel zu-
fließt. Die Gesellschaft für Konsum- und Absatzforschung, Nürn-
berg (GfK) ermittelt diesen Schätzwert auf unterschiedlichen räum-
lichen Einheiten und in der Regel in regelmäßigen Abständen. Da-
bei werden die für jedes Gebiet unterschiedlichen Ausgaben für 
Dienstleistungen, Wohnung, Reisen und Zukunftsvorsorge (ermit-
telt durch Verbraucherstichproben) von der allgemeinen Kaufkraft 
des Gebietes abgezogen.  

Einzelhandelsrelevante 

Kaufkraftkennziffer 
Die einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer beschreibt das Ver-
hältnis der in einer räumlichen Teileinheit vorhandenen einzelhan-
delsrelevanten Kaufkraft pro Einwohner zur einzelhandelsrelevan-
ten einwohnerbezogenen Kaufkraft in der gesamten Bundesrepub-
lik. Die einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer pro Kopf gibt 
die prozentuale Abweichung der Pro-Kopf-Einzelhandelsrelevan-
ten-Kaufkraft vom Bundesdurchschnitt (Indexwert =  100) an. Die 
Kennziffern werden z.B. von der Gesellschaft für Konsum- und Ab-
satzforschung (GfK) in Nürnberg ermittelt und jährlich aktualisiert. 
Daneben kann auch auf von der BBE-Unternehmensberatung 
GmbH, Köln ermittelte Kennziffern zurückgegriffen werden. 

Einzelhandelsrelevante 
Zentralität 

Die einzelhandelsrelevante Zentralität einer Stadt/ Region stellt ein 
maßgebliches Gütekriterium nicht zuletzt für die Leistungsstärke 
des Einzelhandels dar, denn sie ist Indikator dafür, wie weit es ei-
nem Teilraum gelingt, zur lokal gebundenen Kaufkraft zusätzliche 
Kaufkraft zugunsten des niedergelassenen Einzelhandels anzuzie-
hen. Die Einzelhandelszentralität ist damit eine Maßzahl für den 
Kaufkraftzufluss oder den Kaufkraftabfluss einer Region. 

Einzelhandelsrelevante 
Zentralitätskennziffer 

Die einzelhandelsrelevante Zentralitätskennziffer wird durch das 
Verhältnis von Einzelhandelsumsatz zu dem vorhandenen einzel-
handelsrelevanten Nachfragevolumen berechnet. Ein Wert von 
100 bedeutet, dass der Einzelhandelsumsatz genauso groß ist, wie 
die einzelhandelsrelevante Kaufkraft in dieser Region. Abweichun-
gen über den Basiswert (Indexwert =  100) deuten auf eine Leis-
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tungsstärke hin bzw. eine Abweichung unterhalb des Basiswertes 
deuten auf Strukturschwächen des Einzelhandels in der untersuch-
ten Region hin.  

Fachmarkt (Großflächiger) Einzelhandelsbetrieb, in der Regel ab 400 m² Ver-
kaufsfläche, Konzentration des Sortiments auf eine oder mehrere 
Branchen des mittel- oder langfristigen Bedarfs (Non-Food, ausge-
nommen Kfz-Handel), meist Standorte außerhalb zentraler Ein-
kaufsbereiche mit guter Pkw-Erreichbarkeit (v. a. in Gewerbe- und 
Sondergebieten, an Ausfallstraßen, im Außenbereich von Städten), 
Dominanz des Selbstbedienungsprinzips. 

Großflächiger  
Einzelhandel 

Großflächige Einzelhandelsbetriebe (ab einer Verkaufsfläche von 
800 m²) unterliegen dem Sonderregime des § 11 (3) BauNVO, da 
von ihnen (als zuwiderlegende Vermutungsregel) negative städte-
bauliche Auswirkungen ausgehen können. Zu den großflächigen 
Einzelhandelsbetrieben zählen u.a. Einkaufszentren, Warenhäuser, 
SB-Warenhäuser, Kaufhäuser, Verbrauchermärkte sowie Fach-
märkte. 

Kaufkraftabfluss Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft, die durch die am Ort vor-
handenen Anbieter nicht gebunden werden kann und folglich in 
andere Orte/ das Umland oder in den Versand-/ Internethandel ab-
fließt. Kaufkraftabflüsse zeigen die räumliche Einkaufsorientierung 
der ansässigen Bevölkerung auf.  

Kaufkraftbindung Die Kaufkraftbindung beschreibt den Anteil der einzelhandelsrele-
vanten Kaufkraft der Einwohner eines Ortes, der von den Anbie-
tern gebunden und somit in Umsatz umgewandelt werden kann. 

Einzelhandelsrelevantes 
Kaufkraftpotential 

Das am Ort vorhandene einzelhandelsrelevante Kaufkraftvolumen, 
ermittelt aus der Einwohnerzahl und der einzelhandelsrelevanten 
Kaufkraft. 

Lebensmitteldiscounter Ähnlich dem Supermarkt, jedoch Discountcharakter und i.d.R. kei-
ne Käse- oder Wursttheke (mit Bedienung), z.B. Aldi, Penny, Lidl. 
Verkaufsfläche mindestens 800 - 1.000 m², Selbstbedienung. 

Nahversorgungs-
relevantes Sortiment 

Als nahversorgungsrelevantes Sortiment werden Warengruppen 
bezeichnet, die dem täglichen Bedarf dienen (Lebensmittel, Ge-
tränke sowie ggf. auch Drogerie- und Kosmetikartikel) und demzu-
folge wohnungsnah nachgefragt werden können. Die nahversor-
gungsrelevanten Sortimente können ggf. auch innenstadtrelevant 
sein. 

Nahversorgungsstandort Ein Nahversorgungsstandort ist ein solitärer Handelsstandort, be-
stehend aus einem Lebensmittelvollsortimenter oder Lebensmittel-
discounter. Aus städtebaulicher Sicht ist er nicht in eine funktionale 
Einheit eingebunden (somit kein Zentrum). Ein Nahversorgungs-
standort ist sowohl in städtebaulich integrierten als auch nicht-
integrierten Lagen anzutreffen. 
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Nahversorgungszentrum Ein Nahversorgungszentrum verfügt über eine erkennbare städte-
bauliche Einheit (z.B. durch Platz oder Straßengestaltung) und liegt 
im Siedlungsgefüge integriert in räumlicher Nachbarschaft zu 
Wohngebieten. Es stellt ein lokales Versorgungszentrum dar, wel-
ches überwiegend der Nahversorgung im Bereich der kurzfristigen 
Bedarfsdeckung dient. Die Angebotsstruktur wird in der Regel 
durch einen Lebensmittelvollsortimenter und/ oder Lebensmittel-
discounter, Lebensmittelfachgeschäfte, Lebensmittelhandwerksbe-
triebe sowie vereinzelt kleineren Fachgeschäften bestimmt. Dar-
über hinaus sind zum Teil Dienstleistungsbetriebe, wie beispiels-
weise Friseur, Bank, Sonnenstudio angegliedert. 

SB-Warenhaus Nach dem Discountprinzip arbeitender Einzelhandelsgroßbetrieb, 
Selbstbedienung, Verkaufsfläche mindestens 3.000 m² bzw. 
5.000 m², umfassendes Sortiment mit Schwerpunkt Nahrungs- 
und Genussmittel/ Standort häufig in Stadtrandlagen, weiträumige 
Kundenparkplätze (z. B. Real, Marktkauf). 

Sonderstandort Sonderstandorte des Einzelhandels sind Standorte des großflächi-
gen Einzelhandels. Vorrangig handelt es sich dabei zum einen um 
Einkaufszentren und zum anderen um Einzelhandelsbetriebe aus 
dem nicht zentrenrelevanten Sortimentsbereich (Gartenmärkte, 
Baumärkte, Möbelmärkte). Kennzeichnend ist dabei eine autokun-
denorientierte Lage. 

Stadtteilzentrum Ein Stadtteilzentrum stellt eine städtebauliche Einheit dar. Aus 
städtebaulicher Sicht ist es abgesetzt vom Hauptsiedlungsgefüge 
und liegt in räumlicher Nähe zu Wohngebieten. Es dient zum einen 
der Nahversorgung und zum anderen der Grundversorgung eines 
Stadtteils (bzw. Versorgungsbereiches) mit Waren des mittel- bis 
langfristigen Bedarfs. Die Angebotsstruktur ist gekennzeichnet 
durch Lebensmittelvollsortimenter und/ oder Lebensmitteldiscoun-
ter (z. T. mit Konkurrenzsituation), Lebensmittelfachgeschäfte und 
Lebensmittelhandwerksbetriebe. Darüber hinaus umfasst das Han-
delsangebot Warengruppen des mittel- und langfristigen Bedarfs, 
jedoch z.T. in geringer Tiefe und Breite. Darüber hinaus sind zen-
trentypische Dienstleistungen (z.B. Bank, Versicherungsbüro, Post, 
Friseur, Reisebüro, Ärzte, Gastronomie) vorhanden. 

Supermarkt  

(=  Lebensmittelmarkt) 
Verkaufsfläche mind. 400 m² – max. 1.500 m², Nahrungs- und 
Genussmittel einschl. Frischwaren und ergänzend Waren des tägli-
chen und kurzfristigen Bedarfs, vorwiegend Selbstbedienung. 

Umsatzkennziffer Umsatzkennziffern bringen die regionale Verteilung der Einzelhan-
delsumsätze in Deutschland zum Ausdruck. Berechnungsgrundlage 
ist die Umsatzsteuerstatistik, wobei diese regional bereinigt werden 
muss. Der Umsatz in Euro gibt den gesamten im jeweiligen Gebiet 
getätigten Einzelhandelsumsatz an. Der Umsatz pro Kopf gibt ei-
nen Durchschnittsbetrag des Einzelhandelsumsatzes für jeden Ein-
wohner des Gebietes an. Die Umsatzkennziffer pro Kopf stellt so-
mit die prozentuale Abweichung des Pro-Kopf-Umsatzes vom 
Durchschnitt der Bundesrepublik (Indexwert =  100) dar. Abwei-
chungen über den Basiswert deuten auf einen umsatzstärkeren 
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Einzelhandel im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt hin bzw. 
eine Abweichung unterhalb des Basiswertes deutet auf vergleichs-
weise niedrigere Umsätze im Einzelhandel in der untersuchten Re-
gion hin, und kann somit Hinweise auf die Attraktivität einer Stadt 
als Einzelhandelsstandort geben. 

Verbrauchermarkt Großflächiger Einzelhandelsbetrieb, Verkaufsfläche 1.500 – 3.000 
bzw. 5.000 m², breites und tiefes Sortiment an Nahrungs- und 
Genussmitteln und an Ge- und Verbrauchsgütern des kurz- und 
mittelfristigen Bedarfs, überwiegend Selbstbedienung, häufig Dau-
erniedrigpreispolitik oder Sonderangebotspolitik, Standort meist 
autokundenorientiert. 

Verkaufsfläche Bei der Berechnung der Verkaufsfläche ist die dem Kunden zu-
gängliche Fläche maßgeblich. Hierzu gehören auch Schaufenster, 
Gänge, Treppen, Kassenzonen in den Verkaufsräumen, Standflä-
chen für Einrichtungsgegenstände und Freiverkaufsflächen soweit 
sie nicht nur vorübergehend zum Verkauf genutzt werden.  

 Auch zur Verkaufsfläche sind diejenigen Bereiche zu zählen, 

die vom Kunden zwar aus betrieblichen und hygienischen 

Gründen nicht betreten werden dürfen, in denen aber die 

Ware für ihn sichtbar ausliegt (Käse-, Fleisch- und Wursttheke 

etc.) und in dem das Personal die Ware zerkleinert, abwiegt 

und verpackt. 

 Ebenso zählen dazu die Flächen des Windfangs und des Kas-

senvorraums (Einschließlich eines Bereiches zum Einpacken der 

Ware und Entsorgen des Verpackungsmaterials). 

 Nicht zur Verkaufsfläche sind diejenigen Flächen zu zählen, 

auf denen für den Kunden nicht sichtbar die handwerkliche 

und sonstige Vorbereitung (Portionierung etc.) erfolgt sowie 

die (reinen) Lagerflächen (BVerwG, 24.11.2005, 4 C 10.04). 

 Flächen für die Pfandrücknahme sind ebenfalls der Verkaufs-

fläche zuzurechnen soweit sie dem Kunden zugänglich sind. 

Für Kunden unzugängliche Lagerräume für Pfandgut gehören 

nicht zur Verkaufsfläche. 

 Flächen für Einkaufswagen gehören, sowohl innerhalb als 

auch außerhalb des Gebäudes gelegen, grundsätzlich zur Ver-

kaufsfläche. 

Verkaufsflächenausstat-
tung je Einwohner 

Das Verhältnis der einzelhandelsrelevanten Verkaufsfläche bezo-
gen auf die jeweilige Einwohnerzahl ist ein quantitativer Versor-
gungsindikator für den Ausstattungsstandard des jeweiligen Unter-
suchungsgebietes. 

Zentraler Versorgungs- 
bereich 

Ein zentraler Versorgungsbereich ist ein (im Sinne des § 34 (3) 
BauGB) schützenswerter Bereich, der sich aus planerischen Festle-
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gungen (Bauleitplänen, Raumordnungsplänen), raumordnerischen 
und/ oder städtebaulichen Konzeptionen sowie tatsächlichen, örtli-
chen Verhältnissen ergibt.  

Innerhalb einer Kommune kann es mehr als nur einen zentralen 
Versorgungsbereich geben (innerstädtisches Hauptzentrum sowie 
Stadtteil-/ Neben oder Nahversorgungszentren). Daneben muss ein 
zentraler Versorgungsbereich zum Betrachtungszeitraum noch 
nicht vollständig entwickelt sein, wobei eine entsprechende, ein-
deutige Planungskonzeption (zum Genehmigungszeitpunkt eines 
Vorhabens) vorliegen muss. Innerhalb der Innenstadt setzt sich ein 
zentraler Standortbereich für Einzelhandel und Dienstleistungen 
ab. Bei dem zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt handelt 
es sich somit lediglich um einen Teil der durch ein hohes Maß an 
Nutzungsvielfalt geprägten Innenstadt. Die Innenstadt „als Gan-
zes“  übernimmt dabei über den Handel hinausgehende Funktio-
nen wie öffentliche und private Dienstleistungen, Wohnen, Frei-
zeit, Kultur und Erholung. 

Die Abgrenzung eines zentralen Versorgungsbereiches ist unter 
städtebaulichen und funktionalen Gesichtpunkten vorzunehmen. 
Dabei kann ein zentraler Versorgungsbereich über die Grenzen des 
innerstädtischen Geschäftsbereichs hinausgehen und muss nicht 
zwingend mit einer Kerngebietsausweisung (im Bebauungsplan) 
übereinstimmen. Wesentliche Abgrenzungskriterien sind: 

 Funktionale Kriterien: Einzelhandelsdichte, Passantenfrequenz, 

Kundenorientierung der Anbieter (Autokunden, Fußgänger), 

Multifunktionalität (Dienstleistungen, Einzelhandel, Gastro-

nomie).  

 Städtebauliche Kriterien: Bebauungsstruktur, Gestaltung und 

Dimensionierung der Verkehrsstruktur, Barrieren (Straße, 

Bahnlinie etc.), Gestaltung öffentlicher Raum (Pflasterung, 

Begrünung etc.) und Ladengestaltung, -präsentation. 

Zentrenrelevante  

Sortimente 
Zentrenrelevante Warengruppen zeichnen sich durch Besucherfre-
quenzerzeugung, Integrationsfähigkeit, Einzelhandelszentralität, 
Kopplungsaffinität und Transportfähigkeit („Handtaschensorti-
mente“) aus. Sie sind abzugrenzen von nahversorgungsrelevanten 
und nicht zentrenrelevanten Sortimenten. Für den zentrenbezoge-
nen Einzelhandel besitzen Warensortimente mit Zentrenrelevanz 
eine hohe Bedeutung, die mit zunehmender Sortimentsüber-
schneidung der an den nicht-integrierten Standorten geführten 
Warensortimente geschwächt werden kann. Insbesondere Betrie-
be, die an dezentralen bzw. städtebaulich nicht-integrierten Stand-
orten angesiedelt werden, können durch das Angebot von zen-
trenrelevanten Sortimenten, d.h. durch Angebotsüberschneidun-
gen bei gleichzeitig wesentlich günstigeren Wettbewerbsbedin-
gungen (Standortvorteile u.a. aufgrund günstiger Miet- bzw. 
Grundstückspreise; geringen Betriebs- und Personalkosten, besse-
rer (Pkw-) Erreichbarkeit; kostenfreiem Parken) zu einem Bedeu-
tungsverlust der Innenstädte und Stadtteilzentren beitragen. Die 
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von zentrenrelevanten Sortimenten ausgehenden Gefährdungspo-
tentiale für gewachsene Zentren sind zudem abhängig von der 
Größe und der zentralörtlichen Bedeutung der Kommune (z.B. 
kann der Lebensmitteleinzelhandel in Grundzentren - angesichts 
der daraus resultierenden Kundenfrequenz, von denen auch An-
bieter in anderen Branchen profitieren - durchaus zentrentragend 
sein). Im Hinblick auf die Verwendung von Sortimentslisten als 
räumliches Steuerungsinstrument (Bauleitplanung) zur Sicherung 
städtebaulicher Ziele ist eine einzelfallbezogene bzw. stadtspezifi-
sche Konkretisierung notwendig (z.B. in Form von Positiv-, Nega-
tivlisten).  

 


